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Worivort.
Eine zusammenfassende Geschichte der Stadt Rostock

ist seit fünfzig Jahren nicht veröffentlicht worden. In der
Zwischenzeit hat die Forschung im Bereiche der Rostockischen
Geschichte natürlich nicht gefeiert. Durch die Veröffent¬
lichung eines reichen Urkunden - Materials und durch die
kritische Sichtung und Würdigung der älteren historio-
graphischen Arbeiten ist eine breitere, festere Grundlage
gewonnen, mannigfache Schwierigkeiten sind durch sorgfäl¬
tige Erörterung wichtiger Einzclfragen gehoben, große Ge¬
biete sind liebevoll gepflegt und Gegenstand vortrefflicher
Monographien geworden. Fast in allen Theilen überholt,
ist dennoch die 1836 erschienene Chronik Di'. Werner
Reinholds die einzige Zuflucht des Nicht - Fachmanns ge¬
blieben.

Mit den allmählich gemachten Fortschritten in dev
Erkenntniß der RostockischenGeschichte hatte der Verfasser,
als ihm ein ehrendes Vertrauen die Verwaltung des Raths¬
archivs übertrug, sich im Zusammenhänge vertraut zu
machen. Sein eigenes Bedürfniß, in Dingen, die ihm in
den Einzelheiten natürlich nicht bekannt waren, sich leicht
und sicher orientiren zu können, ist die erste Veranlasiung
gewesen, eine kurze Geschichte der Stadt Rostock, zunächst
bis zum Tode Slüters zu entwerfen.

Ein ebenmäßig ausgestattetes Werk über Rostocks Ge¬
schichte zu liefern, ist wohl vor der Hand überhaupt noch
nicht möglich. Jedenfalls kann und will dieses Buch einen



solchen Anspruch nicht erheben. Die bescheidenereAufgabe,

die der Verfasser sich gestellt hat, besteht darin, die Ver¬

gangenheit der Stadt, soweit und wie sie bei dem jetzigen

Stande der Forschung zu erkennen ist, sich voll zu ver¬

gegenwärtigen und getreu und klar wiederzuspicgcln. Wo

die Dinge feststehen und durchsichtig sind, da hat er sich

kurz zu fasten gesucht; wenn Dunkelheit herrscht, wenn

irrigen Anschauungen cntgcgcnzutrcten ist, wenn das Neben-

und Durcheinander verschiedener Fäden dem Auge ein

schnelles Erfasten unmöglich macht, dann ist ihm das Ein¬

gehen auf Einzelheiten als unvermeidlich erschienen; ist eine

wichtige Seite dcö Lebens gar nicht zur Darstellung ge¬

kommen, wie z. B. die bürgerlichen Verhältniste vor der

Reformation, Handel und Schifffahrt, Gewerbe und Künste,

so begründet sich diese llnterlastnng durch das Fehlen

irgendwie ausreichender Vorarbeiten.

Das Bewußtsein solcher Schwächen seiner Arbeit,

ihrer Unvollständigkeit und des ihr mangelnden Eben¬

maßes, hat den Verfasser nicht bewegen können, dieselbe

auf eine unberechenbare Zeit zurückzuhalten. Als Zu¬

sammenfassung dessen, was die Forschung auf dem Gebiete

Rostockischcr Geschichte bisher erreicht hat, scheut sie vor

einem unbefangenen llrtheil nicht zurück; als Versuch, den

Söhnen Rostocks die Vergangenheit ihrer Vaterstadt in

scharfer Zeichnung übersichtlich, deutlich und wahrheits¬

getreu vorzuführen, hofft und vertraut sie auf eine wohl¬

wollende Aufnahme.

Rostock, 1887 im Mai.

Karl Koppmann.
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Erstes Buch. Bas Aufblühen der Stadt.

1. Wendisch-Nostock.
Der Name Rostock ist wendischer Herkunft und be¬

deutet, wie schon Bischof Boguphal von Posen um die
Mitte des 13. Jahrhunderts richtig erkannte (Rostoky,
sagt er, a dissolucione aquarum), einen Ort, neben
welchem ein Gewässer aus enger Rinne heraustritt, um in
breiterem Bette weiter zu fließen. Vier Dörfer in Böhmen
und ein Pfarrdorf in der Bukowina heißen völlig über¬
einstimmend Rostok, Rostoki, Roztoky.

Der Ort, dem der Name Rostock ursprünglich eignete,
war eine Wendenburg, welche der Slawenstamm der Kissiner
am rechten Ufer der Warnow in der Sumpfniedcrung der
jetzigen Petribleiche aufgeworfen hatte. Diese wendische
Burg, Alt-Rostock dürfen wir sagen, wird zuerst erwähnt
im Jahre 1160, unmittelbar nach dem Tode des Obotritcn-
Fürsten Niklot, des Stammvaters unsers mecklenburgischen
Fürstenhauses. Durch einen Kaufbrief vom 27. Febr. 1286
erwarb die Stadt den Burgwall, auf welchem einst die
wendische Burg gestanden hatte, mit dem Dorfe Wendisch-
Wiek, der ehemaligen Vorburg Alt-Rostocks. Eine Kirche
des h. Klemens, die sich hier befunden hatte, war schon
1293 abgebrochen und im Jahre 1325 lagen städtische
Gärten auf dem Boden der ehemaligen Burg und der
Platz, der einst die Häuser der Vorburg getragen, und
selbst die Straße, welche die Wenden hier gehabt hatten,
waren von der Stadt zu Pacht ausgethan.

i



2

2. Die deutsche Stadt Rostock.

Ein bestimmtes Gründungsjahr der deutschen Stadt

Rostock läßt sich nicht angeben. Im Jahre 1189 stellte

aber Fürst Niklot II, ein Enkel Niklots I, in seiner Burg

Alt-Rostock zu Gunsten des Klosters Doberan zwei Urkunden

aus, die darauf Hinweisen, daß damals schon an der linken'

Seite der Warnow ein Marktplatz, der jetzige Alte Markt,

vorhanden und mittels einer Brücke, der jetzigen Petri¬

brücke,. mit der Fürstenburg am rechten Warnow-Ufcr ver¬

bunden war. Freilich verging dann noch ein Menschcnaltcr,

ehe Fürst Heinrich Borwin I, dem nach dem Tode deü

kinderlosen Niklot II, seines Vetters, auch die Herrschaft

Rostock (1200) zugefallen war, seiner Stadt Rostock am

24. Juni 1218 das erste Privileg ausstcllte, in welchem

er ihr die Zollfreiheit in seiner ganzen Herrschaft und den

Gebrauch des Lübischcn Rechtes bestätigte. Damals aber

war eine organisirte Stadtgcmeinde sicher schon vorhanden,

denn unter den Zeugen dieser Urkunde werden 10 Rostocker

Rathmannen aufgeführt, und die Namhaftmachung eines

Priesters Stephan von Rostock läßt vermuthen, daß auch

bereits eine eigene Stadtkirche, die Pctrikirche, erbaut

worden war. Vierzehn Jahre später (1232) beurkunden

die Fürsten einen zu St. Marien in Rostock geleisteten

Verzicht und nach Verlauf weiterer zwanzig Jahre erscheinen

(1252) die drei Pfarrer von St. Petri, St. Marien und

St. Jakobi neben einander: mit der dadurch bezeugten

Existenz der drei Pfarrkirchen und der Gliederung, der

Stadt in Altstadt, Mittelstadt und Neustadt hat der Ausbau

der deutschen Stadt Rostocks der Hauptsache nach ihren

Abschluß gefunden.
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3. Rostock im Bunde der wendischen Städte.
Diese schnelle Entwickelung von einem Marktplatz zu

einer dreigliederigen Stadtgemeinde, in der Zeit zweier
Mcnschenalter, von 1189 bis 1252, verdankt Rostock
einestheils seiner günstigen Lage, anderntheilö dem Reich¬
thum von Freiheiten und Gerechtsamen, mit denen die
Stadt von Anfang an bewidmet gewesen sein muß. Den
Hauptschatz dieses Reichthums bildete zweifelsohne das
Lübische Recht. Dieses Rechtes waren auch die Schwester¬
stadt Wismar und die Nachbarstädte Pominerits Stralsund
und Greifswald theilhaftig, und solche Gemeinsamkeit des
Rechtes wob um diese auf gleichartigem Boden erwachsenen
und unter gleichen Lebensverhältnissen aufblühenden Städte
ein starkes Band, machte sie geeignet zum festen Kern des
großen hansischen Städtebundes.

Im Jahre 1257 treffen wir zum ersten Male Rath-
mannen der drei Städte Lübeck, Rostock und Wismar bei
gemeinsamen Verhandlungen beisammen; vierundzwanzig
Jahre später (1281) waren bei einer Versammlung zu
Rostock auch Vertreter Stralsunds und Greifswalds an¬
wesend; drei Jahre darauf (1284) wurde zu Wismar der
Krieg gegen Norwegen beschloffen, an dem sich außer den
fünf genannten wendischen Städten auch Wisby auf Got¬
land und Riga bctheiligten; neun Jahre später (1293)
schloffen die Städte Lübeck, Wismar, Rostock, Greifswald
und Stralsund ein dreijähriges Bündniß, das bei seinem
Ablauf (1296) auf weitere drei Jahre verlängert wurde.
Diesem Bündniffe zufolge hatte im Fall eines Krieges
Lübeck 100 Mann, Rostock 70, Stralsund 50, Greifswald
und Wismar je 38 Mann zu stellen; es nahm also inner¬
halb der Gruppe der wendischen Städte Rostock nach Lübeck
den vornehmsten Platz ein, nach ihm folgte Stralsund, zu

1*
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unterst standen Greifswald und Wismar. Mit Lübeck

einerseits und mit Stralsund andererseits war Rostock noch

enger verbunden: von Lübeck hatte es sein Recht empfangen,

an Stralsund hatte es dasselbe mitgetheilt (1234); im

Jahre 1295 behielt sich Stralsund sein altes Recht vor,

daß bei einer in seiner Stadt anhängig gemachten Rechts¬

sache von dem Urtheil seines Rathes zunächst an Rostock

und erst von dcsien Entscheidung an Lübeck appellirt

werden müsie. Lübeck, dem im Jahre 1226 von den

Söhnen Heinrich Borwins II, Johann, Nikolaus und

Heinrich Borwin III, als Herren von Rostock, Zollfreihcit

für ihre ganze Herrschaft auf immerwährende Zeiten ver¬

liehen worden war, sprach in seiner etwa 1227 abgefaßten

Zollrolle die gleiche Freiheit den Leuten des Herrn

Borwin und seiner Sohne zu.

4. Rostocks früheste Handelsbeziehungen.

Die älteste Urkunde, welche das Rathsarchiv im

Original aufbewahrt, ist ein Handelsprivilcg des Königs

Abel von Dänemark vom Jahre 1251, das den Bürgern

Rostocks für den Besuch der Jahrmärkte von Skanör die¬

selben Rechte crtheilt, deren die Bürger Lübecks genießen;

fünfundzwanzig Jahre später erwarben die Stralsunder

von König Erich das gleiche Recht, das den Lübeckern und

den Rostockcrn von seinen Vorfahren verliehen, war, daß

sie nämlich bei Streitigkeiten unter einander die Entschei¬

dung ihres eigenen Vogtes anrufen durften. Noch weiter

zurück reichen vermuthlich die Beziehungen Rostocks zu

Livland: das Privileg, in welchem Heinrich Borwin III

im Jahre 1257 der Stadt Riga Zollfreiheit in seinen

Landen gewährt, bedingt als Gegenleistung aus, daß Riza

im Namen des Fürsten jährlich einen Gewappneten zum
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Kampf gegen die Ungläubigen stelle, wie es solches bisher
gcthan habe zum Seelenheil der Fürsten Heinrich Borwin I
und Heinrich Borwin II. Auch der Handelsverkehr mit
Norwegen ist für frühe Zeiten beglaubigt: eine Aufzeich¬
nung über Verluste, die der König von Norwegen Nostocker
Bürgern zugefügt hat, stammt aus dem Jahre 1260, und
bei den Gewaltthätigkeiten, welche 1284 zum Krieg der
Städte gegen Norwegen führten, scheint Rostock unter den
Räubereien Alf Erlingssons, des Lehnsmannes von Tönö-
berg, besonders gelitten zu haben:

„Und als Kunde davon kam nach Rostock herein,
Da erblich manch rosiges Wängelein.
Kennt ihr den Als?"

Engländer erscheinen im Jahre 1262 in Rostock, um sich
init einem hiesigen Bürger, der zu ihnen in einem Schuld-
verhältniß steht, vor dem Rath auseinanderzusctzen. Von
Beziehungen der Stadt zu Flandern (1294) und zu Now¬
gorod (1293) haben wir nur durch Urkunden Nachricht, in
denen Rostock zusammen mit Lübeck und den anderen Ge¬
nossinnen des wendischen Städtcbundes auftritt. Dem Ver¬
kehr mit Wisby, von wo aus der Rath im Jahre 1283
gotländische Fliesen zu seinen städtischen Bauten bezog,
verdankte das Rathmannengeschlecht derer von Gotland,
eigentlich Gotlandsfahrcr, seinen Namen. In gleicher
Weise war nach seinen oder eines Vorfahren Handels¬
fahrten nach Livland Lübbert Dünafahrer, Rathmann seit
1289, genannt. Nach ihren Handelsbeziehungen zu dänischen
Ortschaften hießen Nostocker Bürger von Horsens, von
Kopenhagen, von Nestvcd, von Nyköping und von Skanör:
mit Dänemark stand eben Rostock am frühsten und am
lebhaftesten in Verkehr, insbesondere mit Schonen, wo unsere /
Kaufleute und Schiffer, die Schonenfahrer, ihre sogenannte
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Fitte neben der deutschenKirche und dem Roslocker Kirchhof

hatten (1352) und wo für die dort zu füllenden HcringS-

tonnen Rostockcr Band daö Normalmaaß war.

5. Rostock unter dänischer Herrschaft und Oberhoheit.

Der letzte Sproß des Rostockcr Fürstenhauses war

Nikolaus das Kind, ein Enkel Heinrich Borwins III, der

Sohn Waldemars. Auf den Rath des Fürsten Heinrich II

von Mecklenburg hatte sichNikolaus mit desien Schwägerin,

Margaretha, einer Tochter des Markgrafen Albrccht von

Brandenburg, verlobt, brach aber dieses Verlöbniß und

vermählte sich auf Anrathen des Fürsten Wizlaw von

Rügen im Jahre 1299 mit Margaretha, der Tochter

Bogislaw IV von Pommern-Wolgast. Das gab den Anlaß

oder den Vorwand zu einem Bündniß, desien Seele Niko¬

laus von Werle gewesen zu sein scheint und das darauf

hinausging, Nikolaus dem Kinde sein Land abzugewinncn.

Gegen die verbündeten Fürsten suchte Nikolaus Schutz bei

König Erich Menved von Dänemark; am 22. Decbr. 1300

nahm er Stadt und Land Rostock von ihm zu Lehn.

Im Juni 1301 kam König Erich nach Rostock, schloß

aber bald darauf Frieden mit Nikolaus von Werle und

theilte sich mit ihm in das Land seines Lehnsträgers.

Jhrein verrathenen Landesherrn getreu, leistete Rostock dem

Dänenkönig Widerstand. Am 26. August 1302 aber

schlosien vor der belagerten Stadt die Herzöge von Schles¬

wig und Langeland, die Grafen von Holstein, die Fürsten

von Rügen, von Werle und von Mecklenburg mit König

Erich und den Markgrafen von Brandenburg einen Ver¬

trag, nach welchem alle Theilnehmer dazu helfen wollten,

daß König Erich Stadt und Land Rostock bekäme. Gegen

die Mitte des September war Erich Herr der Stadt, in der
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nunmehr dänische Vassallen als Hauptleute des Landes

Rostock die Rechte ihres Königs wahrnahmen.

Im Sommer 1311 brach zwischen dem Fürsten

Heinrich« von Mecklenburg und der Stadt Wismar ein

Kampf aus. Die Stadt Rostock verschloß dem König Erich

am 12. Juni ihre Thore und leistete trotz seines Verbots

der belagerten Schwesterstadt Beistand. Am 6. September

ernannte der König den Fürsten Heinrich zum Hauptmann

des Landes Rostock.
Fürst Heinrich sperrte den Rostockern die See ab durch

zwei Thürme, die er bei Warnemünde zu beiden Seiten

des Stromes erbaute; die Rostocker aber brannten den

einen Thurm nieder, zwangen die Besatzung des andern

zur Uebergabe und erbauten nun ihrerseits einen Thurm

zur Bewahrung ihres Fahrwassers.
Am 30. Juni 1312 lagerte König Erich in Warne¬

münde und gegen die Mitte des September mußte sich die

Besatzung des Thurmes nach elfwöchentlicher Belagerung

ergeben. Nun begann der Kampf gegen die Stadt selbst.

Am 7. December schloß Rostock Frieden mit den Mark¬

grafen von Brandenburg; am 15. gelobte sie, dem Fürsten

Heinrich zu Händen König Erichs den Treueid zu leisten.

Schon die Nachricht vom Fall des Warnemünder

Thurms hatte in Rostock einen Aufruhr hervorgerufen;

das Versprechen der Huldigung führte zu einem neuen

Aufstande und zum Umsturz der Stadtverfaffung. Erst

nach Jahresfrist gelang es dem Fürsten, in Folge eines

Vertrages, den er mit acht vertriebenen Rathsmitgliedern

geschloffen hatte, in die Stadt zu kommen, wo ihm am

19. Januar 1314 der wieder eingesetzte Rath die ver¬

sprochene Huldigung leistete. Der unglückliche Fürst Niko¬
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laus von Rostock, der dies Alles noch miterlebt hatte, starb
bald darauf am 25. November 1314.

Fürst Heinrich von Mecklenburg, der bisherige Haupt¬
mann des Landes Rostock, erhielt dasselbe am 7. Januar
1317 von König Erich zu erblichem Lehn. Diesem
Lehnsverband zuwider nahmen die Fürsten Albrecht und
Johann am 8. Juli 1348 bei ihrer Erhebung zu Herzogen
ihre Lande von König Karl IV zu Reichslehn; am 8. Mai
1350 verglichen sie sich aber mit König Waldemar von
Dänemark dahin, daß sic sich bereit erklärten, sich von ihm
mit dem Lande Rostock belehnen zu laßen.

6. Rostock im hansischen Städtebuude.
Der Bund der fünf wendischen Städte hatte durch

den planmäßigen Kampf, den unter des Däncnkönigs
Führung die norddeutschen Fürsten gegen die deutschen
Ostsecstädte in den beiden ersten Jahrzehnten des 14. Jahr¬
hunderts richteten, sein Ansehn verloren und schien völlig
gesprengt zu sein. Aber die gemeinschaftlichen Interessen
und Bedürfnisse knüpften doch die zerrisienen Beziehungen
allmählich wieder' zusammen. Im Jahre 1338 schlossen
Lübeck, Hamburg, Rostock und Wismar mit mehreren
Fürsten ein Landfriedensbündniß; im nächsten Jahre (1339)
vereinigten sich Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund und
Greifswald mit den Grafen von Holstein zur Befriedung
der See; zwei Jahre später (1341), nachdem Holsteins
großer Fürst Gerhard III erschlagen und Waldemar
Atterdag auf den dänischen Thron gekommen war, ver¬
banden sich die fünf wendischen Städte mit dem Dänenkönig
zur Bekämpfung der Söhne Gerhards; drei Jahre darauf

(1344) wurde von ihnen ein Bündniß zu gemeinsamem
Kampf gegen die Seeräuber mit König Magnus von
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Schweden geschlossen. Im Laufe eines Menschenalters
hatte demgemäß der Bund der wendischen Städte seine
alte Festigkeit zurückgewonnen.

Als im Jahre 1361 die Eroberung Wisbys durch
König Waldemar den ersten Krieg der Hansestädte gegen
Dänemark hervorrief, vereinigten sich Lübeck, Hamburg,
Bremen, Kiel, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald,
Anklam, Stettin und Kolberg mit den Königen Magnus
von Schweden und Hakon von Norwegen. Durch den
unglücklichen Verlauf desselben ward Rostock mit am
härtesten betroffen; 1364 schmachteten noch 83 seiner
Bürger und Söldner in dänischer Gefangenschaft und erst
1366 erhielt sein gefangener Hauptmann Ritter Varthold
Stoltenberg seine Freiheit zurück. Der siegreiche zweite
Krieg der Hansestädte gegen Waldemar von Dänemark und

Hakon von Norwegen führte dagegen zu dem ruhmvollen

Stralsunder Frieden vom 24. Mai 1370, durch den erst

der hansische Städtebund seine volle Bedeutung, die unbe¬
strittene Herrschaft auf der Ostsee und dadurch die Stellung

einer nordeuropäischen Großmacht gewann.
Im ersten dieser Kriege bestanden die Kontingente

der fünf Städte für Lübeck aus 600 Mann, für Rostock
und Stralsund aus je 400, für Wismar und Greifswald

aus je 200 Mann. Im zweiten Kriege, an dem sich 43
deutsche Städte bctheiligten, war die Last, welche von den
einzelnen Mitgliedern zu tragen war, nur halb so groß:
von unfern fünf Städten wurden 800 Mann ausgerüstet,

von Lübeck 300, von Stralsund 200, von Rostock 140,

von Wismar 100 und von Greifswald 60 Mann.
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7. Rostock als Hanse- und Territorialstadt.
Als Mitglied des hansischen Städtevcreins hatte

Rostock selbstverständlich nicht aufgchört, mecklenburgische
Stadt zu sein; abgesehen von Lübeck, Köln, Goslar und
Dortmund befanden sich vielmehr alle Mitglieder des
Bundes in der Doppelstellung einer Hansestadt und einer
Territorialstadt. Solche Doppelstellung machte Konflikte
unvermeidlich.

Herzog Albrecht II von Mecklenburg ging darauf
ans, Mitglieder seiner Familie in Dänemark wie in
Schweden auf den Königsthron zu bringen. Mit einer
Schwester Magnus' von Schweden vermählt, hatte er für
seinen ältesten Sohn, Heinrich III, um die erstgeborene
Tochter Waldemars von Dänemark, Jngeburg, geworben,
deren jüngere Schwester, Margarethe, die Gemahlin Hakons
von Norwegen war. Der zweite Sohn, Albrecht, war
Magnus gegenüber am 17. Febr. 1364 zum König von
Schweden erhoben worden, hatte den Gegner am 3.März 1365
bei Enköping besiegt und hielt ihn sieben Jahr lang ge¬
fangen. Magnus' Sohn aber, Hakon von Norwegen, war
entkommen und hatte bei dem Schwiegervater Waldemar
Unterstützung gefunden.

Die gemeinsame Gegnerschaft gegen Waldemar und
Hakon hatten Herzog Albrecht von Mecklenburg und König
Albrecht von Schweden zu Verbündeten der Hansestädte
gemacht. Als dann der Friede zu Stralsund geschlosicn
wurde, waren noch besondere Vereinbarungen für das Ver-
hältniß der beiden inecklenburgischen Städte zu den nor¬
dischen Reichen nothwendig. In den Verträgen vom
9. Juni mit Dänemark und vom 2. Juli 1370 mit Nor¬
wegen trat Rostock dem Stralsunder Frieden dergestalt bei,
daß trotz eines Krieges zwischen Mecklenburg und Däne-
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mark oder Norwegen Friede sein sollte zwischen Rostock

als Hansestadt und den nordischen Reichen, daß es, ohne

den Frieden zu brechen, seinem Herrn als Territorialstadt

bei der Landesvertheidigung Hülfe leisten könnte, daß es

aber den Frieden vorher aufsagen müßte, wenn es seinem

Herrn zum Angriffskriege jcnseit des Meeres zu folgen

gewillt wäre.
Nach dem Tode Waldemars von Dänemark (1375

Okt. 24) standen die beiden Enkel, Albrecht IV von Meck¬

lenburg, der Jngeburg Sohn, und Olav von Norwegen,

der Sohn Margarethens, einander als Kronprätendenten

gegenüber. Der dänische Neichsrath wählte am

3. Mai 1376 den fünfjährigen Olaf zum König; aber die

Angehörigen Albrcchts IV gaben den Anspruch nicht auf.

Nachdem der Großvater, Albrecht II (1379 Fcbr. 18),

und der Vater, Heinrich III (1383 Apr. 24), gestorben

waren, trat der Oheim, Albrecht von Schweden, für ihn

ein. Als dann bald nach einander auch König Olaf (1387)
und Albrecht von Mecklenburg (1388) starben, entbrannte

der Kampf um die dänische Krone zwischen der Tochter '

Waldemars und dem letzten Sohne Albrcchts II von'

Mecklenburg. Margarethe blieb Siegerin, König Albrecht

und sein Sohn Erich fielen 1389 in der Schlacht bei Fal-

köping in ihre Gewalt und mußten zur Sühne für die

einstige Gefangenschaft des Königs Magnus sieben Jahr-

lang in Lindholm als Gefangene schmachten.

Bei der Noth des Landes ließ sich für die mecklen-

burgischen Städte die bisherige Doppelstellung nicht auf¬

recht erhalten; einmüthig traten Rostock und Wismar dem

Bündnisse bei, das am 3. Mai 1391 von den Landes¬

herren, der Ritterschaft und den Städten zum Krieg gegen

die drei nordischen Reiche geschlossenwurde, und öffneten
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entschlossen, wenn auch schweren Herzens, allen denjenigen,
welche diese Reiche zu schädigen beabsichtigten, ihre Häfen;
wie Gott weiß, schrieben sic an die Hansestädte, nicht aus
Uebermuth, sondern weil unsere Ehre es nicht anders zu-
läßt, als daß wir in diesem Kriege unserm Landesherrn
helfen.

8. Die Vitalieubrüdcr auf der Ostsee.
Der Bruder Albrechts II, Herzog Johann I von

Stargard, fuhr 1390 nach Schweden hinüber, um Stock¬
holm, die einzige Festung, welche von der Herrschaft König
Albrechts übrig geblieben war, im Namen seines Neffen
in Besitz zu nehmen. Im folgenden Jahre (1391) unter¬
nahm sein Sohn, Johann II, einen Kricgszug, zu welchem
Rostock und Wismar Kriegsschiffe ausrüsteten, eroberte
Bornholm und Gotland und kam nach Stockholm. Dem
bedrängten Schlöffe Lebensmittel zuzuführen, war, wie die
Aufgabe der Mecklenburger, so auch der Vorwand jener
Gesellen, welche unter dem Namen Vitalicnbrüder in bis¬
her unerhörtem Maße die Ostsee unsicher machten und
raubten und plünderten, waö auf der See war. Ihre
Hegung in Rellock und Wismar reizte Holländer und Eng¬
länder zu bitteren Vorwürfen und selbst zu Reprcffalien
gegen die Hansestädte, die doch selber arg genug von den
Freibeutern geschädigt wurden. Im Jahre 1394 wurde
die Ausrüstung einer Flotte beschloffen, die zwiefach so
stark sein sollte wie diejenige, die man 1368 gegen Däne¬
mark und Norwegen aufgebracht hatte; aber die Aus¬
führung scheiterte an dem Widerspruche der preußischen
Städte, deren Herrscher, der Hochmeister des Deutschordcns,
durch eine mecklenburgische Gesandtschaft zum Abschluß
eines vorläufigen Friedens bewogen worden war. Im
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folgenden Jahre gelang es den Hansestädten, einen Frieden
zwischen der Königin Margaretha und den Mecklenburgern
zu vermitteln, der König Albrecht von Schweden und
seinem Sohne Erich am 8. September 1395 gegen ein
Lösegeld von 60,000 Mark löthigcn Silbers (2^ Millio¬

nen Reichsmark) die Freiheit gab; binnen drei Jahren
sollte der König das Lösegeld zahlen oder nach Ablauf der¬
selben entweder in die Gefangenschaft zurückkehren oder
Stockholm an die Königin ausliefern lasten; Stockholm
sollte inzwischen als Unterpfand den Hansestädten zur Be¬
wahrung übergeben werden.

Margaretha, die nach dem Tode ihres Sohnes Olaf
Erich von Pommern, Enkel ihrer Schwester Jngeburg,
Sohn der Marie von Mecklenburg und des Herzogs War-
tislaw VII von Pommern-Stolp, zu ihrem Nachfolger er¬
wählt hatte, gewann demselben im Jahre 1396 die Hul¬
digung in Dänemark und Schweden und bewirkte mit
13. Juli 1397 den Abschluß der kalmarischen Union, durch
welche die drei nordischen Reiche dauernd unter Einen
König gestellt wurden. Dem gegenüber entschlossensich die
Mecklenburger, das Kriegsglück noch einmal zu versuchen.
Erich, des Schwcdenkönig Albrechts Sohn, fuhr 1396 nach
Gotland hinüber, wo Wisbp durch eine mecklenburgische
Besatzung dem dänischen Hauptmann des Landes, Swen
Sture, gegenüber vertheidigt wurde, bemächtigte sich durch
ein Abkommen mit Swen Sture der ganzen Insel, nahm

den Königstitel au und gedachtemit der Hülfe der Vitalien-
brüder sich Stockholms zu bemächtigen. Aber ein früher

Tod machte diesen Plänen Erichs am 27. Juli 1397 ein

schnelles Ende; Gotland fiel durch einen Handstreich des

Hochmeisters am 5. April 1398 in die Gewalt des Deutsch¬

ordens; Abo und die übrigen Schlöster Finnlands, die in
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den Händen Swen Stures und anderer Vitalienbrüder
waren, mußten 1399 der Königin Margaretha übergeben
werden. Schon vorher war auch Stockholm, da König
Albrecht weder das Lösegeld aufzutrciben vermochte, noch
in die Gefangenschaft zurückzukchren Willens war, der
Königin Margaretha am 29. August 1398 von den Hanse¬
städten ausgeliefert worden. Dreizehn Monate später, am
29. Sept. 1399, machten Rostock und Wismar mit den
drei nordischen Reichen ihren Frieden.

9. Rostocks Privilegien.
Dein ersten Privileg vom 24. Juni 1218, in welchem

Fürst Heinrich Borwin I den Bürgern ihren Grundbesitz,
Zollfrcihcit in seiner Herrschaft und den Gebrauch des
Lübischen Rechtes bestätigt hatte, waren noch im Laufe des
13. Jahrhunderts eine Reihe weiterer Freibriefe gefolgt.

Am 25. März 1252 verkaufte Fürst Heinrich Bor¬
win III der Stadt für 450 # die Rostocker Heide, ver¬
zichtete bei Strandungsfällen in ihrem Hafen auf jegliches
Recht und gewährte die Fischercigerechtigkcit auf der War-
now von der Petribrücke bis Warnemünde und über ihren
Hafen hinaus im offenen Meer, sowie auch Stadtrecht
innerhalb ihrer neuen Markscheiden.

Am 18. Juni 1262 bestimmten Fürst Heinrich Bor¬
win III und seine Söhne Johann und Waldemar, daß in
Rostock nur Ein Rath und Ein Gericht sein und daß die
geeinigte Stadtgcmeinde jährlich eine Bede von 250 -f
bezahlen sollte.

Am 12. Oktober 1264 gab Fürst Heinrich Borwin III
den Bürgern, welche schwer durch Brand gelitten hatten,
unentgeltlich die freie Fahrt durch die fürstlichen Mühlen,
deren Müller er zugleich dem Stadtrccht unterstellte, ferner
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das Recht, das ihm an einem Bruchlande vor der Stadt
zustand, und das Stadtrecht in ihrem Hafen zu Warne¬
münde und innerhalb aller ihrer Markscheiden.

Am 27. Oktober 1266 versprach Fürst Waldemar,
daß der von seinem Vater, Heinrich Borwin III, be¬
gonnene und zur Erbauung eines Schlosses bestimmte Wall
beim Vramower Thor nicdcrgelegt und nie wieder aufgc-
baut werden sollte.

Am 11. Deccmbcr 1275 verkaufte Fürst Waldemar
unter Genehmigung seines Vaters, Heinrich Borwins III,
der Stadt das Dorf Nemezow nebst Lipe und dessenZu¬
behör zu Stadtrccht und versprach ihr für den Fall, das;
sic die Bauern des Dorfes legen würde, seinen Schutz
gegen etwaige Ansprüche des Bischofs von Schwerin oder
des Pfarrers, zu dessen Kirchspiel dasselbe gehört hatte.

Am 21. Deccmber 1278 verkaufte Fürst Waldemar
den Bürgern Rostocks die Hundsburg und ging für sich
und seine Erben die Verpflichtnng ein, vom Meere und
von Warnemünde ab aufwärts zu beiden Seiten der War-
now kein Schloß zu erbauen, ohne wenigstens eine Meile
damit von dem Flusse abzubleiben.

Am 27. Februar 1286 verkaufte Fürst Nikolaus mit
Einwilligung seiner Mutter Agnes sein Dorf Wcndisch-
Wiek und den Burgwall von Alt-Rostock, sowie auch den
Pagenwerder und die dem Judenkirchhof zunächst gelegene
Mühle zu Stadtrccht.

Diesen sieben Privilegien, welche die Stadt außer dem
Privilegium von 1218 dem Fürsten von Rostock verdankt,
schließen sich vier weitere Privilegien an, die sie von den
Fürsten und Herzögen von Mecklenburg erworben hat.

Am 24. September 1322 verkaufte Fürst Heinrich II,
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der Löwe, der Stadt das Schloß und den Thurm zu
Warnemünde zum Abbrechcn.

Am 11. März 1323 übertrug ihr Fürst Heinrich die
volle Gerichtsbarkeit in der Heide, das Dorf Warnemünde
mit der vollen Gerichtsbarkeit und die Fischereigcrechtigkeit
im offenen Meere vom Zarncstrom an bis nachDietrichshagen.

Am 13. Dccember 1325 verkaufte ihr Fürst Heinrich-
für 1000 Mark die ausschließliche Münzgerechtigkeit inner¬
halb der Herrschaft Rostock.

Am 29. November 1358 verkaufte Herzog Albrccht II
der Stadt für 2000 Mark das Gericht und die Gerichts¬
barkeit zu Rostock innerhalb und außerhalb der Stadt, zu
Lande und auf dem Meere, „soweit sich ihre Markscheiden
erstrecken".

10. Verfassungsverhältnisse.
Eine Bestätigung dieser Privilegien erfolgte der Regel

nach nur unmittelbar nach voraufgegangcner Huldigung.
Zum ersten Male huldigte die Stadt — dem Versprechen
vom 15. Dccember 1312 gemäß — am 19. Januar 1314
dem Fürsten Heinrich von Meklenburg zu Händen des
Königs Erich von Dänemark. Am 4. Juni 1323 leistete
sie dem Fürsten, nachdem derselbe am 21. Mai die Lande
Rostock, Gnoicn und Schwan von König Christoph zn erb¬
lichem Lehn empfangen hatte, die Huldigung aus des
Königs Befehl zu eigenen Händen. Zum dritten Male
huldigte sie den Söhnen des Fürsten, als dieselben am
8. Juli 1348 von König Karl IV zu Herzögen von
Mecklenburg erhoben worden waren, Herzog Heinrich II
am 26. März, und Herzog Johann II am 20. April 1349.
Abgesehen von den bei diesen Gelegenheiten erhaltenen
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summarischen Privilegien - Bestätigungen wurden ihr noch

jene sieben Privilegien der Fürsten von Rostock vom Fürsten

Heinrich von Mecklenburg in ebenso vielen Urkunden am

27. Juli 1325 einzeln bestätigt.

Dem Landesherrn war die Stadt zu einer jährlichen

Gcldlcistung verpflichtet. Am 18. Juni 1262 bestimmte

Fürst Heinrich Borwin II, daß die nunmehr einheitliche

Stadtgemcinde ihm jährlich eine Bede von 250 Mark zu

bezahlen habe. Diese Summe wurde in zwei Terminen

entrichtet, zu Martini (Nov. 11) oder Michaelis (Sept. 29)
mit 90 Mark und am Petri-Pauli-Tage (Juni 29) mit 160

Mark; vermuthlich hatte vor 1262 die erstere Summe

von der Altstadt, die letztere von Mittel- und Neustadt

bezahlt werden müssen. Statt des Ausdrucks Bede wurde

später (seit 1324) die Bezeichnung Orbör gebraucht.

Zur Wahrnehmung der landesherrlichen Rechte in

der Stadt war ein Bogt vorhanden. Bertram von Rostock

(1229) ist der erste, der in dieser Stellung vorkommt;

hernach wird sie unter Andern von Mitgliedern der Fa¬

milien von Schwaß, von Jork, von Kardorff, von Schnaken¬

burg und von Axkow bekleidet. Dein Bogt gebührte ins¬
besondere der Vorsitz im Gericht über Kriminalsachen, und

er bezog dafür denjenigen Thcil der Strafgelder, welchen

der Landesherr sich Vorbehalten hatte; schon in früher Zeit

(1283) ließ er sich aber in seinen gerichtlichen Funktionen

durch einen Untervogt vertreten. Während der dänischen

Herrschaft hatte der Landeshauptmann, der in Rostock selbst

seinen Wohnsitz hatte, nur einen Untcrvogt. Bon den

Fürsten und Herzogen von Mcklcnburg wurden wieder

Vögte eingesetzt, Mitglieder der Familien Moltkc, von Zehna

und von Jesewitz, die entweder persönlich oder durch Ver¬

tretung eines ihrer Beamten als Untcrvogtes dem Gericht
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beiwohnten, bis die Stadt am 29. November 1358 die

volle Gerichtsbarkeit durch Ankauf erwarb.

Die Leitung der Stadtgcschäfte lag dem Nathc ob,

der die Stadt nach außenhin und auch dem Landcsherrn

oder dessen Beamten gegenüber vertrat, im Innern die

Verwaltung führte, gesetzliche Bestimmungen erließ und

theilweise selbstständig, theilweise unter dem Vorsitz des

Vogtes zu Gericht saß. Ursprünglich gab cü zwei ver¬

schiedene Rathskollcgien; am 18. Juni 1232 bestimmte

aber Fürst Heinrich Borivin II, daß fortab nur Ein Rath

und Ein Gericht sein sollten, und am 29. Juni 1235

faßten Rath und Bürgerschaft den Beschluß, Rath und

Gericht für die ganze Stadt sollten auf dem Mittelmarkt

gehalten werden. Die näheren Umstände dieses vcrfasiungs-

gcschichtlich hochinteressanten Aktes sind vorläufig noch nicht

zu erkennen, doch steht es zweifelsohne mit demselben in

Zusammenhang, daß sich im Jahre 1262 die Zahl der ur¬

kundlich genannten Rathömitgliedcr stark vermehrt hat.

Ein Thcil dieser Rathömitgliedcr war nach herkömmlicher

Ordnung von den laufenden Geschäften zeitweilig befreit;

am 22. Februar schieden diejenigen, welche an die Reihe

gekommen waren, aus, die bisher befreiten traten wieder

ein und bildeten init den zurückgebliebenen und den etwa

ueuerwählten Rathsherren zusammen für das nun begin¬

nende Geschäftsjahr den sogenannten neuen oder sitzenden

.Rath. Die Ausgeschiedenen, der sogenannte alte Rath,

wurden nur in wichtigeren Angelegenheiten hinzugezogen.

An der Spitze des Rathcs standen 4 Bürgermeister.

Die übrigen 20 Rathsmitglicdcr bekleideten in herkömmlicher

Reihenfolge bestimmte Acmter, waren also Kämmerei-

Herren (1265), Weddeherren, Gerichtsherren, Schoßherren,

Weinherrcn, Bauherren, je nachdem cs ibre Altcrsfolgc
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mit sich brachte. Auch in der Besetzung dieser Aemter

trat jährlich ein Wechsel ein.
Eine Thcilnahme der Stadtgemeinde oder der Bürger¬

schaft an den Stadtgeschäften wird gelegentlich erwähnt.

Insbesondere ist der Beschluß über die Gemeinsamkeit des

RatheS und des Gerichts im Jahre 1265 von den Raths¬

herren und der Stadtgemeinde gefaßt und eine Willkür

über die Verlosung der Kaufbuden im Rathhause unter

die Gewandschneider und Handwerker im Jahre 1278 von
den Rathsherren und den Aeltesten der Stadt beliebt
worden. Eine dauernde und geregelte Thcilnahme zeigt

sich aber nur in der Verwaltung der Kirchen und

Hospitäler.
11. Verfassttngskämpfe.

Die/inneren Unruhen, bei denen es sich regelmäßig

auch um eine/Aenderung der Verfassung und insbesondere

um einen/Einfluß der Handwerker auf die Rathswahlen

handelte, nahmen in Rostock schon im 13. Jahrhundert

ihren Anfang.
Im Jahre 1286 wurden sechs Mitglieder des sitzen¬

den Rathes vertrieben und andere, die wenigstens theil-

weise Handwerker waren, traten an ihre Stelle. Die

Vertriebenen wandten sich um Hülfe an den Erzbischof

von Bremen; der Rath und die Stadtgemeinde appcllirtcn

dagegen an den Papst; die Städte Lübeck, Wismar und

Greifswald waren bemüht, die Zwistigkeiten auszugleichen.

Erst nach mehreren Jahren aber endeten dieselben mit

der Wiedereinsetzung der Vertriebenen. Herr Heinrich

von Ivendorf, der sechsHandwcrksömtcrn eine Vctheiligung

an der Besetzung des Rathsstuhls zugelobt, jedoch dem

Rathc gegenüber dies eidlich in Abrede gestellt hatte, wurde

als des Meineides überwiesen verurtheilt.

2*
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Neue Stürme erregte der Krieg des Königs Erich
von Dänemark und des Fürsten Heinrich von Mecklenburg
gegen die Stadt. Nach der Uebergabe des Warnemünder
Thurms brach am 17. September 1312 ein Aufstand
aus; mehrere Mitglieder des Rathes, Willekin Bomgarden,
Hinrich Rikbode, Gerhard Blöming und andere mehr wur¬
den ermordet, acht Rathsmitglieder ergriffen die Flucht
oder wurden vertrieben, und ein neuer Rath wurde ein¬
gesetzt. In Folge des Pölchower Friedensvertrages vom
7. Dcccmber kam es wiederum zu Unruhen: es trat, wie
es scheint, aus der Bürgerschaft, ein Sechziger-Ausschuß
zusammen, der großentheils aus den Aelterleuten der
Aemter bestand und im Einvcrständniß mit zweien der
neuerwählten Rathshcrren, Heinrich Runge und Werner
Hövisch, dem Rathe eine Urkunde, einen Bürgerbrief, ab-
nöthigtc, der ihm einen maßgebenden Einfluß auf die Be¬
setzung der Rathsstellen verlieh. Am 8. Januar 1314
schlossendie acht Vertriebenen zu Daffow einen Vertrag
mit Fürst Heinrich ab; am 12. Januar Abends kam der
Fürst vor die Stadt; am 13. Mittags hielt er seinen
Einzug. Am 14. Januar wurde Gericht gehalten; die
acht vertriebenen Rathsmitglieder wurden wieder herge-
stcllt und besetzten mit dem Fürsten zusammen die
erledigten Rathsstellen; Heinrich Runge, Werner Hövisch
und die Mitglieder des Scchziger-Ausschuffcs wurden ver-
festet, der Bürgerbrief ward von Fürst Heinrich zcrriffen
und verbrannt.

Nachrichten über weitere Kämpfe während des 14. Jahr¬
hunderts sind bisher noch nicht bekannt geworden; doch hat

cs schwerlich im letzten Drittel desselben ganz an solchen

gefehlt, denn in den Nachbarstädten ist bald hier, bald da

die Flamme des Aufstandes auögebrochen, und bei den



‘21

engen Beziehungen unserer Städte hat eine Abschließung

gegen solche Ausbrüche fast unmöglich sein müssen.

Die bedeutendste Bewegung dieser Art ist zu Anfang

des 15. Jahrhunderts von Lübeck aus gegangen. Unruhen,

die hier seit dem Jahre 1403 vorhanden waren, führten

erst zur Bildung eines Sechziger-Ausschusses (1405 Okt.24),

dann zur Einsetzung bürgerlicher Beisitzer bei den von den

Rathshcrrcn bekleideten Aemtern (1407 um Fcbr. 22).
Durch ein weiteres Andrängen der Bürgerschaft kam es

zu der Wahl von 16 Bevollmächtigten, die zur einen

Hälfte aus den Sechzigern, zur andern aus der Bürger¬

schaft hervorgingen. Als dann diese dem Rathe sein

Selbstergänzungsrecht nehmen wollten, hörte dessenNach¬

giebigkeit auf (1408 Febr. 24); seine Mitglieder verließen

die Stadt, und mit 5. Mai 1408 ward ein neuer Rath

gewählt. Nun begaben sich nach der Erzählung eines

Lübischen Chronisten drei von denen, die zu Lübeck „das

Unglück gebraut" hatten. Kort Semelow, Johann Plote

und Bloyebom, erst nach Wismar und dann nach Rostock

und wiegelten hier wie dort die Unzufriedenen zum Auf¬

stande auf; cs wurden Sechziger gewählt, die alles Regi¬

ment an sich rissen und endlich den Rath absetztcn und

einen neuen Rath an seine Stelle brachten. Am 14. Juli

stellte der Rostocker Rath — vermuthlich noch der alte —

einen Bürgerbrief aus; in Bezug auf die Rathsverfassung

bestimmte derselbe nur, daß diejenigen, welche Landgüter

besäßen, nicht in den Rath gewühlt werden dürften. Ain

20. April 1410 schlossen die drei Städte Lübeck, Rostock

und Wismar auf fünf Jahre ein Bündniß zur gemcin-

schaftlichen Abwehr einer gewaltsamen Wiedereinführung

des alten Rathes in Lübeck; am 9. August mußte in

Hamburg der Rath den auch dort gewählten Sechzigern
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Raches nicht länger in der Stadt geduldet werden sollten.
Der zum 10. April 1412 nach Lüneburg anbcraumte
Hansetag beschäftigte sich ernstlich mit dieser Angelegen¬
heit: die Sendcboten Lübecks wurden von der Versamm¬
lung ausgeschlossen; die Abgesandten Rostocks und Wismars
weigerten sich, ohne die Lübecker an den Verhandlungen
theilzunehmen und ritten mit diesen davon; Hamburgs
Abgeordnete erklärten, sie wären nicht ermächtigt, Beschlüße
zu faßen, sondern müßten zuvor ihrer Stadt Bericht er¬
statten. Da begaben sich die Bürgermeister Danzigs und
Stralsunds im Aufträge des Hansetages am 5. Mai nach
Hainburg und stellten Rath und Gemeinde vor die Ent¬
scheidung, ob sie ihre Rathsmitglieder bevollmächtigen oder
aus der Hanse gelegt werden wollten, und die Stadt
ertheiltc ihren Dcputirtcn die verlangte Vollinacht. Die
Städte Rostock und Wismar hielten dagegen mit Lübeck
zusammen, bis dieses in Folge der Gefangennahme seiner
auf Schonen anwesenden Bürger durch König Erich von
Dänemark sich am 28. Mai 1416 einer schiedsrichterlichen
Entscheidung der Städte Hamburg, Rostock, Stralsund,
Lüneburg, Wismar, Stettin und Greifswald unterwerfen
zu wollen erklärte und am 16. Juni den alten Rath cin-
holte und den neuen Rath und den Sechziger - Ausschuß
auflöstc. Nun mußten auch Rostock und Wismar sich fügen.
In Rostock kam, wie es scheint, ein Vergleich zu Stande,
dem zufolge der alte Rath wieder eingesetzt wurde und die
24 Mitglieder des neuen Rathcs zu sich wählte. In einem
Vertrage vom 25. Januar 1417 versprachen Kaufleute,
Aemter und ganze Gemeinheit, den Rath bei seiner vollen
Autorität zu laßen und über die 24 Bürger hinaus, „die
der Rath jetzt zu sich gekoren hat", keine Neuerungen zu
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machen; dagegen versprach der Rath, auch die Bürger bei

ihren Freiheiten und Gerechtigkeiten zu lassen und dessen,

was geschehen, in keiner Weise zu gedenken; von diesem

Vertrage wurden vier Exemplare, je eins für jedes Kirch¬

spiel, angefertigt und es sollte derselbe den Bürgerbrief,

der für Altstadt, Mittelstadt und Neustadt in drei Exem¬

plaren ausgestellt war, nirgendwic kraftlos machen. Am

7. Februar erfolgte die Auseinandersetzung der Stadt mit

den Herzogen Johann IV und Albrecht V. Die Herzoge

verlangten, daß ihnen wegen der Absetzung des Rathes

durch die Gemeinde aufs Neue gehuldigt werde, und der

Rath erklärte sich d'azu bereit, wenn die Herzoge die Stadt

bei ihrem Rechte belasten wollten. Nachdem die Herzoge

dies ausgesprochen hatten, leisteten Rath und Bürgerschaft

den Huldigungseid, und die Herzoge bestätigten der Stadt

urkundlich ihre Rechte und Freiheiten (Febr. 8). Außer

der Huldigung forderten die Herzoge aber auch die Zahlung

einer Geldstrafe, und die Stadt hatte sich deshalb mit

6000 Mark mit ihnen abzufinden; ain 5. März bescheinigten

die Herzoge den richtigen Empfang der ihnen von der

Stadt noch zukoinmenden 3000 Mark. Von König Sigis¬

mund erlangten die Rostocker wegen der Gemeinschaft, die

sie mit dem von der Oberacht des Römischen Reiches be¬

troffenen neuen Rath zu Lübeck gehabt hatten, erst an:

24. Juli 1423 Verzeihung.

12. Stiftung der Universität.

Neunzehn Monate nach der Aussöhnung der Stadt

mit den Herzögen waren zwischcm ihnen und Bischof

Heinrich von Schwerin die Vorverhandlungen über die

Stiftung einer Universität zum Abschluß gekommen.

Am 8. September 1418 richteten die Herzöge
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Johann IV und Albrecht V an Papst Martin V das
Gesuch, die Universität bestätigen zu wollen, die sic unter
Genehmigung und Zustimmung des Bischofs von Schwerin
und des Rostockcr Rathcs einzurichten beschlossenhätten,
und unter dem gleichen Datum verwandte sich Bischof
Heinrich bei dem Papst zu Gunsten der Universität, deren
Einrichtung von den Herzogen von Mecklenburg unter Zu¬
stimmung und Mitwirkung des Rostockcr Rathcs begonnen
roärcv Am 18. Februar 1419 genehmigte der Papst auf
Bitten der Herzoge Johann und Albrecht, des Bischofs
von Schwerin und des Rostocker Rathcs die Einrichtung
einer Universität in Rostock, jedoch mit Ausnahme der
theologischen Fakultät und unter der Bedingung, daß für
die Stiftung und Beividinung der beabsichtigten Kollegien
binnen Jahresfrist Kaution gestellt werden würde.

Diese Bedingung des Papstes zu erfüllen übernahm
die Stadt Rostock. Am 29. Juli 1419 waren Rath und
Bürgerschaft auf dem Rathhause zusammen; der Rath cr-
ösfnctc den Bürgern, das; er mittels der Hülfe der Landes¬
herren von Papst Martin die Genehmigung zur Einrichtung
einer Universität erhalten habe; die Bürgerschaft erklärte

sich mit den darauf bezüglichen Schritten des Rathcs ein¬
verstanden und ersuchte denselben, diese Angelegenheit so
zu besorgen, wie cs zum Wohlc der Stadt sein würde.
Am 29. September stellte darauf der Rath dem Bischof
Heinrich von Schwerin als dem voin Papste bestiinmten
Kanzler die schriftliche Erklärung aus, daß er anstatt der
Herzoge Johann und Albrecht und der Rostockcr Stadt-
gemeinde die Bürgschaft übernähme für die Einrichtung
zweier Kollegien, dcö einen in der Neustadt beim Kloster
zum heil. Kreuz, des andern in der Altstadt auf dem
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Alten Markt bei der Petrikirche, und für eine Dotation der¬

selben von 800 Gulden jährlicher Rente. -

Nachdcin diese Erklärung dem Bischof am 12. Octbr.

zu Bützow vorgelegt worden war, wurde am 12. November

1419 durch Bischof Heinrich, Abt Hermann von Doberan,

ben Rostocker Archidiakonus Mag. Johann Meynesti, den

Pfarrer Nikolaus Turkow von St. Marien und den Bür¬

germeister Heinrich Katzow die Universität feierlich eröffnet

und Mag. Petrus Stcnbcck zum ersten Rektor erwählt.

Die der Universität Anfangs vorenthaltene theologische

Fakultät wurde ihr von Papst Eugen IV am 27. Januar

1432 bewilligt.

IS. Krieg gegen die nordischen Reiche.

In dem Kriege, welchen König Erich von Dänemark

und die Grafen von Holstein wegen des Hcrzogthums

Schleswig mit einander führten, hatten sich die Hansestädte,
— abgesehenvon Hamburg, das sich der Holstenhcrrcn ange¬

nommen — im Wesentlichen auf Bermittclungsversuche

beschränkt. Am 15. Juni 1423 waren jedoch Lübeck,

Rostock, Stralsund, Wismar, Lüneburg, Greifswald und

Anklain mit König Erich einen Vertrag zu gegenseitiger

Hülfe cingegangen. Als dann aber Erich, nachdem ihm

König Sigismund am 28. Juni 1424 Schleswig zucrkannt

hatte, dieses Urthcil mit Waffengewalt zu vollziehen ge¬

dachte und dazu die Hülfe der verbündeten Städte in An¬

spruch nahm, verweigerten diese, weil die Holstenhcrrcn

bereit waren sich ihrer Entscheidung zu unterwerfen, den

ihnen angcsonnencn Zuzug, und da dann Erich seinerseits

ihr Begehren, den Holsteinern Schleswig als ihr väterliches

Erbe zu belasten, zurückwics, bcschlostcn die Städte am 22.

September 1426 den Krieg gegen Dänemark, verbündeten
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sich am 27. September mit den Holstcnhcrren und sandten
Erich und seinen drei nordischen Reichen — die Stadt
Rostock am 15. Oktober — ihre Absagebriefe. Der dadurch
eröffnete neunjährige Krieg nahm schließlich einen befrie¬
digenden Ausgang, war jedoch in seinem Verlauf nicht be¬
sonders rühmlich und Anfangs sehr unglücklich. Schon
um den 1. November herum war die städtische Flotte
nördlich von Wismar bei dem Weißen Ufer zusammen,
aber der Wind war den Schiffen entgegen und nach 15
Tagen wurden sie durch Sturm und Frost wieder heim¬
wärts getrieben. Im Jahre 1427 führte die Ungeduld
des Hamburgischen Hauptmanns Johann Kletze am 28. Mai
zu einem verfrühten Angriffe auf das belagerte Flensburg,
bei dem Herzog Heinrich von Schleswig tödtlich verwundet
wurde; in der Seeschlacht im Sunde am 22. Juli, in der
die Städter unter dem Oberbefehl Thidemann Steen's sich
einer ihnen gewachsenen und vielleicht überlegenen dänischen
Flotte gegenüber sahen, wurden die Hamburger überwältigt,

die übrigen Städter zogen sich zurück und gaben damit den
Dänen eine reichgcladene Handelsflotte preis, die im Ver¬
trauen auf die hansischen Kriegsschiffe im Sunde erschien.
Nun brach in den Städten wieder der Aufruhr los;
überall traten Sechziger zusammen; in Lübeck ward Thide¬
mann Steen ins Gefängnis geführt, in Hamburg wurde
Johann Kletze, in Wismar Bürgermeister Johann Bant-
schow und Rathmann Heinrich von Haren enthauptet. Am
6. April 1428 fuhr eine hansischeFlotte vor Kopenhagen;
aber diesmal hielt König Erich seine Schiffe zurück und
der Versuch der Städter, die Einfahrt durch Versenkung

von Schiffen zu schließen, mißlang. Im Jahre 1429

unternahmen die Dänen einen Streifzug gegen Stralsund,

wurden aber bei Wolgast kräftig zurückgeschlagen. Bei den
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Verhandlungen zu Nykjöbing, die im Jahre 1430 stattge¬

funden, trennte sichRostock von den Verbündeten und ging

am 15. August einen Separat-Fricden mit König Erich

ein. Stralsund folgte dem gegebenen Beispiel, während

die übrigen Städte den Kampf fortsetzten, bis König Erich

sich durch den Abfall der Schweden genöthigt sah, am

15. Juli 1435 mit Herzog Adolf von Schleswig und am

17. Juli mit Lübeck, Hamburg, Lüneburg und Wismar

Frieden zu schließen.

14. Der Aufstand von 1427.

In den meisten norddeutschen Städten hat sich früh

ein Kreis von Familien gebildet, die durch Reichthum,

insbesondere an Grundbesitz in der Stadt und auf dem

Lande, nnd durch Ansehen hervorragen, geschäftlich und

gesellschaftlich zusammenhalten und sich unter einander

verschwägern. Rach und nach schließen diese Familien, die

Geschlechter, sich nach außen hin fester ab und betrachten

sich als die allein rathsfähigen. Mit der Macht und dem

Einfluß der Geschlechter wächst aber auch die Unzufrieden¬

heit der übrigen Bürgerschaft; Ausschreitungen und Ueber-

griffe einzelner rufen Mißtranen und Erbitterung hervor;

unreine Elemente mischen sich ein und erlangen manchmal

das Uebcrgewicht. Jede Schwierigkeit in der Finanzwirth-

schaft, jedes Kriegsunglück ist für den Rath, der aus Mit¬

gliedern der Geschlechter besteht und sich aus ihnen er¬

gänzt, mit der Gefahr eines Verfassungskampfes, des Vor¬

wurfs von Unterschleif oder Verrath verbunden. Der

Ausgang dieser inneren Kämpfe aber ist regelmäßig ein

Erlahmen der städtischen Kraft zu Gunsten des landesherr¬

lichen Einflusies.
Auf der Grundlage des Bürgerbriefes von 1408
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fertigten die Sechziger einen neuen, erweiterten Bürger¬
brief an, der die Geschlechter völlig vom Rathe ausschließen,
ihrem eigenen Kollegium den Bestand sichern und die Ab¬
gaben der Bürger beschränken und feststellcn wollte. Die
allgemeine Abgabe der Bürger war das Schoß; jeder
Schoßpflichtige hatte zunächst einen festen Betrag, das
Vorschoß, und sodann einen nach Maßgabe der Bcdürfnisie
jährlich bestimmten Theil seines Einkommens zu bezahlen;
das Vorschoß betrug 8 Schilling, das Schoß sollte 7 Pfennige
von der Mark (2,6 Prozent) nicht übersteigen. Der
Sechziger-Ausschuß sollte aus 30 Vertretern der Kauf¬
mannschaft und 30 Vertretern der Aemter bestehen. In
den Rath sollten keine Bcschlcchtcten gewählt werden; auch
sollten Schwager und Schwager — wie vorher schon
Vater und Sohn, Bruder und Bruder — nicht in ihm
zusammensitzen.

Als die Sechziger die Besiegelung dieses Vertrages
verlangten, ergriffen — dem Berichte eines Lübischen
Chronisten zufolge — die vier Bürgermeister die Flucht:
zuerst Heinrich Katzow, am folgenden Tage Heinrich Buck
und Friedrich von Zehna, am dritten Johann Otbrccht;
nach einer kurzen Rostocker Notiz verließ der Rath die
Stadt am 16. Oktober 1427. Nun wurde, vermuthlich
am 22. Februar 1428, ein neuer Rath erwählt, der unter
dem gleichen Datum den Bürgerbrief besiegelte. Der alte
Rath wandte sich hülfesuchcnd an die Herzogin Katharina
von Mecklenburg, die Wittivc Johanns IV, die für ihre
minderjährigen Söhne die Regierung führte. Im Jahre
1430 erschien die Herzogin mit Hccresmacht vor der Stadt.
Tie Nachricht von solcher Gefahr hatte die Rostocker Raths-
sendeboten zum Frieden mit König Erich bewogen; die
Stadt aber, gewarnt durch Fürst Wilhelm von Wenden, war
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zum Widerstande gerüstet, und die Herzoglichen zogen des¬

halb wieder ab und beschränkten sich darauf, die Warnow

zu versenken und Warnemünde niederzubrennen. Am

14. October erkannte die Herzogin den neuen Rath an und

versprach, die Mitglieder des alten Raths nicht zu geleiten,

noch zu Herbergen. Am 21. October befahl König Sigis¬

mund dem Herzog Kasimir von Pommern-Stettin, die

Stadt Rostock in seinen Schutz zu nehmen und ihre Klage

über die ihr zugefügten Gewaltthätigkeiten zu untersuchen.

Am 12. Deccmbcr verkündigte der Herzog dieses Mandat

und wies insbesondere die Städte Lübeck, Hamburg, Lüne¬

burg, Wismar und Stralsund nebst den entwichenen RathS-

mitgliedern an, sich aller Feindseligkeiten zu enthalten, bis

der König sein Urtheil habe ergehen lassen.

Dann aber erfolgte der Umschwung. Auf die Klage

des alten Rathes gegen die Stadt hatte König Sigismund

die Städte Stralsund und Wismar zu Kommissaricn er¬

nannt; als die Stadt nicht parirte, weil der König bereits

Herzog Kasimir in dieser Sache beauftragt hätte, ward

dieser Einwand von dem Könige als unbegründet zurück¬

gewiesen und die Stadt am 23. März 1431 in die Acht

gethan. Am 12. Mai 1432 folgte die Oberacht nach.

Auch die Kirchenversammlung zu Basel schritt auf Anhalten

des alten Rathes gegen Rostock ein; Abt Balduin von

St. Michaelis zu Lüneburg, den sie mit der Untersuchung

beauftragt hatte, erkannte auf Wiedereinführung des alten

Rathes; die Stadt appellirte an den Papst, aber die

Kirchenversammlung verwarf die Appellation und sprach

den Bann über die Stadt aus. Auch Papst Eugen IV

entschied zu deren Ungunsten. Neben der Klage des alten

Rathes lief noch eine weitere Klage her, welche von Joachim

und Heinrich Witte wegen der Vertreibung ihres ver-
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storbenen Vaters, des Bürgermeisters Heinrich Witte, beim
kaiserlichen Hofgericht erhoben wurde und ebenfalls die
Verhängung von Acht (1431 Oct. 15) und Oberacht
(1434 Juni 18) zur Folge hatte. Nun drangen die Ge¬
brüder Witte darauf, daß alles Rostockcr Bürgern gehörige
Kaufmannsgut mit Beschlag belegt werde, und die Hanse¬
städte, deren Vcrmittelungsversuche Rostock zurückgewiesen
hatte, bemühten sich, auch König Erich zur Befolgung der
päpstlichen und kaiserlichen Mandate zu bewegen. Erst die
Absetzung Erichs aber zwang auch Rostock sich zu beugen.
Am 24. Juni 1430 sagte der dänische Rcichsrath Erich
von Pommern Treue und Gehorsam auf; am 26. Juni
schloß er mit Lübeck, Hamburg, Wismar und Lüneburg
einen Vertrag, durch welchen er sich verpflichtete, vom
10. August ab zufolge der Mandate des Papstes, des
Baseler Konzils und des Kaisers mit Arrest gegen die
Rostockcr vorzugehen. Am 29. September kam unter Ver¬
mittelung der Herzöge Heinrich IV und Johann V von
Schwerin und der Rathsfendebotcn der Städte Lübeck,
Hamburg, Stralsund, Wismar und Lüneburg zwischen
dem alten Rath und der Stadtgemeindc eine Aussöhnung
zu Stande, nach welcher der alte Rath wieder ausgenommen
wurde und mit den Mitgliedern des neuen Rathcs zu¬
sammen den Rathsstuhl einnahm. Auf die Benach¬
richtigung von dieser Aussöhnung hin beauftragte das
Baseler Konzil am 27. November den Bischof von Schwerin
mit der Befreiung der Stadt vom Kirchenbann, und
Bischof Heinrich entledigte sich dieses Auftrages am
3. Januar 1440.

Länger verzog sich die Entlastung Rostocks aus der
Acht und Oberacht. Die Vertriebenen hatten — leider
misten wir nicht wann — den Herzögen für ihre Wieder-
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einführung eine Summe von 5000 Mark Lübisch ver¬

sprochen und zum Thcil auch vorauöbczahlt. Am 22. Juni

1441 versöhnte sich Herzog Heinrich der Acltcrc von

Stargard mit der Stadt, trat von dem Versprechen, die

kaiserlichen Achtbricfe ausführen zu helfen, zurück und ver¬

zichtete auf alle aus dem Briefe des alten Rathcs abzu-

leitendcn Ansprüche. Die Herzoge Heinrich und Johann

von Schwerin waren — wie cs scheint — zu einer solchen

Verzichtlcistung nicht gewillt. Am 25. Juni 1442 erlangte

Herzog Heinrich IV von König Friedrich in Vergeltung

der ihm bei seiner Krönung geleisteten guten Dienste die

Vollinacht, die Stadt Rostock der Acht und Oberacht zu

entlassen und den dafür von ihr zu zahlenden Achtschatz

für sich zu erheben. Das rief in Rostock neue Erbitterung

hervor. Am 13. September inußtcn die weiland Ver¬

triebenen die Verpflichtung cingehcn, die Stadt wegen der

Schulden schadlos zu halten, die von ihnen zur Bezahlung

der 5000 Mark Lübisch an die Hcrzöge bei den Städten

Stralsund, Lüneburg und Hamburg gemacht, bei der Aus¬

söhnung jedoch von der Stadt übernommen oder doch ge¬

währleistet worden waren. In Folge der Verweigerung

des Achtschatzcs aber erließ König Friedrich am 10. Januar

1443 den Befehl, die Rostockcr, welche trotz der Acht und

Oberacht in ihrem Ungehorsain verblieben, allenthalben

fcstzunehmen. Im November kam es unter Mitwirkung

der Städte Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Wismar und

Stralsund zu neuen Verhandlungen; Herzog Heinrich,

besten Bruder Johann inzwischen verstorben war, verlangte

die Zahlung von 6000 Rheinischen Gulden, ließ sich aber

endlich mit der Hälfte dieser Summe abfinden. Am

11. Dccember 1443 stellte die Stadt dem Herzog einen

Schuldbrief über 3000 Gulden aus, wurde dafür aus der
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Acht und Oberacht entlasten und erhielt nach geleisteter
Huldigung die Bestätigung ihrer Privilegien. Für die
erste Hälfte quittirte Herzog Heinrich ain 13. November
1444, die andere Hälfte übertrug er am 21. Januar 1445
an Hans und Hartwig von Bülow. Die Gebrüder Witte,
deren Abfindung Herzog Heinrich zur Bedingung gemacht
hatte, leisteten auf ihre Klage für eine Summe von 2000
Mark Sundisch Verzicht und händigten nach Empfang der¬
selben am 22. Juni 1445 der Stadt die erlangten Acht-
und Obcrachtbricfe aus. Eine letzte Vcrgleichshandlung
wurde am 12. August 1454 vollzogen: die Stadt übernahm
es, von den Schulden, welche die ehemals Vertriebenen
während ihrer Abwesenheit von Rostock gemacht hatten,
2500 Mark an die Domherren von Lübeck und an Bischof
Nikolaus von Schwerin zu bezahlen; alle übrigen Schulden
dagegen mußten von ihnen selbst gedeckt werden.

15. Auszug llud Rückkehr der Universität.

Die Universität scheint der Aufstand von 1427 An¬
fangs nur wenig berührt zu haben. In dein Kricgsfahre
1430 stellte Fürst Wilhelm von Wenden am 21. August
einen Geleitsbrief aus für die Profestoren und Studenten,
welche auf ihren Reisen von Rostock oder nach Rostock
durch sein Land ziehen würden. Am 27. Januar 1432,
als die Stadt bereits in der Reichsacht war, bewilligte
Papst Eugen IV der Universität die ihr bisher vorent-
haltene theologische Fakultät. Bei der Verhängung des
Kirchenbannes schloß sich dieselbe der Appellation der Stadt
an den Papst an. Die Verwerfung dieser Appellation
durch die Baseler Kirchenvcrsammlung rief eine Aenderung
im Verhalten der Universität hervor; sie gelobte, dem Ur-
theil zu gehorsamen, suchte um die Erlaubniß nach, anders-
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wohin ausziehen zu dürfen und siedelte, nachdem ihr das

Konzil diese Erlaubniß am 28. September 1430 ertheilt

hatte, im Jahre 1437, vermuthlich zu Ostern (März 31),

nach Greifswald über.
In Greifswald ging Alles in der bisherigen Weise

weiter, nur daß die Professoren ihres Gehalts entbehren

mußten, das die Rostocker Stadtkasse natürlich nicht ihnen

nach Greifswald nachzuschickenWillens war. Als nun am

29. September 1439 der Friede zwischen der Stadt und

den Ausgewiesenen zu Stande gekommen war, gedachte die

Universität in die alten Verhältnisse zurückkehren zu können;

die Stadt aber, erbittert über ihren Auszug, schlug ihr

die Wiederaufnahme ab. Dadurch sah sich die Universität

in ihrer Existenz gefährdet; seit dem 3. August war keine

Immatrikulation vorgenommen worden, und mit dem

9. October hörten alle Amtshandlungen auf. Das dauerte

bis zum Jahre 1443. Die wendischen Städte verwandten

sich am 18. März 1442 bei Rostock für die Wiederauf¬

nahme; Erzbischof Gerhard von Bremen ersuchte sie am

26. März um ihre Vermittelung; am 24. Mai wurde

von ihren Sendeboten zu Stralsund'und hernach auf ihrer

Heimreise zu Rostock selbst über eine Aussöhnung verhan¬

delt. Erst am 17. März 1443 aber kam unter Mit¬

wirkung der Domkapitel von Lübeck und Hamburg und der

Städte Lübeck, Hamburg und Wismar ein Vergleich zu

Stande, dem zufolge die Universität zwar wieder in Rostock

ausgenommen werden sollte, dagegen aber für eine Dauer

von 200 Jahren auf die am 29. September 1419 von

der Stadt übernommene Gewährleistung einer Einnahme

von 800 Gulden Verzicht leisten mußte. Nachdem dann

am 11. Decembcr die Stadt aus der Acht und Oberacht

gelöst worden war, schloß sie am 20. Januar 1444 mit

3
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der Universität einen Ergänzungövertrag, durch welchen sie
derselben verschiedene Renten zu einem Gesammtbetrage
von 184 Mark zuwies, die seit der Gründung der Uni¬
versität von inchrcrcn Privatpersonen gestiftet worden
waren, um der Stadt die Zahlung jener 800 Gulden zu
erleichtern; dabei wurde jedoch die Bedingung festgehalten,
daß diese Renten der Universität nur während ihres Auf¬
enthaltes in Rostock ausgekehrt werden, während ihrer
Abwesenheit aber der Stadtkasie verfallen sein sollten.

Gleich nach Abschluß des Vertrages von 1443 zog
die Universität zu Ostern (April 21) wieder in Rostock
ein. Ein Theil der Profcsiorcn aber verweigerte die
Rückkehr unter solchenBedingungen und blieb in Greifswald,
wo 13 Jahre später (1456) eine eigene Universität ge¬
gründet werden sollte.



Zweites Buch. Die Domfehde.

16. Nene Privilegie» und Anfang der Streitigkeiten.

Unter der langjährigen Regierung Herzog Heinrich IV

(1422—1477) wurde die ganze Herrschaft Mecklenburg

wieder vereinigt. Zunächst erlosch mit dem am 7. Sep¬

tember 1436 verstorbenen Herzog Wilhelm von Wenden

die seit 1235 bestehende Linie Werte; dann starb mit

Herzog Ulrich II am 13. Juni 1471 das Haus Mecklen-

burg-Stargard aus, das seit 132!» neben dem Hause Meck¬

lenburg-Schwerin geblüht hatte. Die dadurch erlangte

Verstärkung der landesherrlichen Macht ging aber durch

das Prinzip der gemeinschaftlichen Erbfolge der männlichen

Nachkommen wenigstens theilweise wieder verloren.

In den letzten zwanzig Jahren Herzog Heinrichs ver¬

stärkte sich auch die obrigkeitliche Macht des Rostocker

Rathes nach drei Richtungen hin.

Zunächst wurde wegen der vielen Räubereien, welche

in der Ribnitzer Heide vorkamen, den Rostockcrn am

4. April 1459 von Herzog Heinrich gestattet, die Uebelthäter

auch auf herzoglichem Grund und Boden zu ergreifen, sie

gefangen zu halten und über sie zu richten.

Sodann bestätigte Herzog Heinrich am 24. Mai

1462 der Stadt, ihren Gotteshäusern und namentlich den

Hospitalien zum heil. Geist und St. Georg, sowie auch

allen ihren Bürgern und Einwohnern die von ihnen er¬

worbenen Besitzungen, insbesondere mit dem Recht, ihret¬

wegen nicht außerhalb Rostocks zu Recht gefordert werden

zu können.
3*
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Endlich erlangte der Rath durch eine Vereinbarung
vorn 14. Oktober 1471 das ausschließliche Verhaftungs-
rccht für die Nachtzeit. Mit der GerichtSgewalt des
RathcS konkurrirten nämlich diejenige des Bischofs von
Schwerin für die Geistlichkeit und diejenige des Rektors
für die Angehörigen der Universität, und noch am 20. Mai
1468 hatte Bischof Werner von Schwerin als Kanzler der
Universität derselben die Befugniß verliehen, daß ihr
Rektor gegen die Universitätsangehörigen die ihr verliehene
Gerichtsbarkeit ausüben und sie Tag und Nacht gefangen
halten dürfte. Am 14. Oktober 1471 vereinbarten aber
Bischof Werner, der Nostocker Archidiakonuö Heinrich
Bentzin, der Rektor Di'. Albert Goyer und der Rath,
daß Studenten, Geistliche und Laien, welche zur Nachtzeit
Unfug auf den Straßen treiben würden, von den städtischen
Wächtern ergriffen, in ein gemeinschaftlich einzurichtcndes
Gcfängnißlokal unter dem Rathhause gebracht und von
einem gemeinsam angcstelltcn Wärter eingeschlosien werden
sollten, bis jeder seinem gebührlichen Richter würde über¬
antwortet werden können.

Daran schloß sich noch unmittelbar nach Herzog Hein¬
richs Tode ein Privileg vom 11. December 1477, in wel¬
chem Herzog Balthasar, Administrator des BiSthumS
Schwerin, dem Rathe gestattete, diejenigen Uebelthäter,
deren Verbrechen nicht mit ewigem Gefängniß oder mit
Todesstrafe zu ahnden sein würde, in Kirchen, Klöstern
und an sonstigen mit dem Asylrecht bewidmetcn Stätten
durch seine Diener ergreifen und zur Ueberantwortung an
die gebührlichen Richter in jenes gemeinsame Gefängniß-
lokal bringen zu lassen.

'Neben diesen Privilegien gingen aber bereits Vertrüge
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her, durch welche sich die Stadt mit den Herzogen über

verschiedenartige Streitpunkte auseinanderzusetzen hatte.

Ein vorübergehender Zwist bestand im Jahre 1466

zwischen der Stadt und den beiden ältesten Söhnen Herzog

Heinrichs. Der Rath hatte durch seine Diener den Bauern

des Dorfes Niendorf ihre Pferde und sonstige Habe weg¬

nehmen lassen; die Herzoge Albrccht und Johann beschwerten

sich darüber in einem Schreiben, das sie an die Handwcrks-

ämter und die ganze Gemeinde der Stadt Rostock richteten

und in dem sie dieselben ersuchten, den Rath zu unter¬

weisen, daß er das Weggcnommene zurückgäbe und den

Hcrzögen wegen der verübten Gewalt Abtrag thätc. Schon

am 9. October entsagten aber die beiden Herzoge allem Un¬

willen, den sie gegen die Stadt haben möchten.

Wichtiger war ein Streit, der zwischen der Stadt

und den Herzögen im Jahre 1475 entstand. Am 16. August

1471 war den Herzögen von Kaiser Friedrich erlaubt

worden, an zwei Orten ihres Landes, zu Ribnitz und zu

Grevismühlen, einen neuen Zoll zu erheben; am 23. April

1475 bewilligte der Kaiser, weil die Kaufleute, um dem

Zoll zu entgehen, jene Orte vermieden und ihre Waarcn

zu Wasser einführten, daß der gleiche Zoll auch zwischen

Wismar und Pöl und zwischen Rostock und Warnemünde

erhoben werden dürfte. Wie Lübeck bereits im Jahre

1471 seiner Zollfreiheit wegen an den Kaiser appellirt

hatte, so legten nun am 30. Juli 1475 auch Rostock und

Wismar gegen die Einführung der Wafferzölle Appellation

ein und verbanden sich zu gegenseitiger Hülse bei deren

Abwehr. Durch die Zahlung von 200 Gulden an Herzog

Magnus gelang es ihnen, die nächste Gefahr abzuwenden;

am 23. April 1476 leistete Herzog Heinrich mit seinen

Söhnen Albrecht, Magnus und Balthasar, weil er sich



38

überzeugt habe, daß das kaiserliche Privileg bezüglich dev
Wasserzölle den Rechten und Freiheiten seiner Städte
Rostock und Wismar zuwidcrlaufe, auf den Gebrauch des¬
selben Verzicht und überantwortete es den beiden dadurch
bedrohten Städten. Länger dauerten die Verhandlungen
wegen der Landzölle; am 5. Juni 1477 begehrte Rostock
von den übrigen wendischen Städten eine Erklärung dar¬
über, ob dieselben zur Hülfsleistung bereit wären, wenn es
durch seine Bemühungen um die Abschaffung der Zölle mit
seinen Landesherren in Fehde gerathen würde; am 4. Mai
1478 erlangte Lübeck durch einseitigen Abschluß mit den
Herzögen Albrecht, Magnus und Balthasar die Befreiung
von den Landzöllcn zu Grevismühlen und Ribnitz für
ewige Zeiten.

Inzwischen war am 9. März 1477 Herzog Heinrich IV
gestorben. Von den drei nachgelaffcnen Söhnen — Johann
war 1474 dem Vater im Tode vorangegangen — war
der jüngste, Balthasar, Administrator des Bisthums
Schwerin seit 1474; die beiden älteren, Albrecht VI und
Magnus II, einigten sich am 7. April 1477 zu gemein¬
schaftlicher Regierung und Hofhaltung auf zwei Jahre;
1479 aber resignirte Herzog Balthasar und trat in den
weltlichen Stand zurück, und am 13. Januar 1480 theilten

sich die Brüder dergestalt in die Herrschaft, daß Albrecht
das Land Wenden für sich allein, Magnus und Balthasar
dagegen das Land Mecklenburg zu gesammter Hand er¬
hielten.

Die Stadt Rostock hatte am 11. Juli 1477 nach
geleisteter Huldigung eine Bestätigung ihrer Privilegien
empfangen. Die Huldigung, welche damals zuerst bei
einem gewöhnlichen Regierungswechsel erfolgte und als
Erbhuldigung bezeichnet wurde, war allen drei Brüdern
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geleistet worden, sollte aber nur für diejenigen Herzoge

gelten, welche bei einer späteren Landestheilung das Land

Mecklenburg erhalten würden.

, Zu der schon bestehendenStreitigkeit wegen der Land-

zöllc kam 1480 eine neue, wegen der Bede, hinzu. Die

Herzoge hatten von den Ständen eine außerordentliche

Landhülfe verlangt und bewilligt erhalten; nun stellten sie

die Forderung zur Zahlung derselben auch an Rostock■und

Wismar. Rostock, das von den Herzogen Albrecht und

Magnus am 27. October aufgcfordert wurde, die ver¬

sprochene Bede zum 11. November nach Schwerin einzn-

senden, berief sich darauf, daß es zu keiner weiteren

Geldleistnng als zur Zahlung der Orbör verpflichtet wäre;

Wismar, wo Herzog Magnus am 4. September mündlich

darum warb, scheint sich gefügt zu haben. Am 16. Sep¬

tember 1481 begehrte Rostock, daß die wendischen Städte

zwischen ihm und seinen Landesherren die Vermittelung

übernehmen sollten; Wismar antwortete zuerst ausweichend,

erklärte sich aber am 26. September bereit dazu; die

Herzoge wollten jedoch von einer solchen Vermittelung

nichts wissen. In einer Verhandlung, die ain 17. April

1482 zu Bützow stattfand, erbot sich Rostock zu einer ein¬

maligen Zahlung von 7400 Mark Sundisch; die Herzoge

wollten darauf nicht eingehen; nun schien der Kampf unver¬

meidlich. Am 18. April gingen Rostock und Wismar auf

20 Jahre ein Bündniß ein zur Aufrechterhaltung der

freien Land- und Wasserstraßen, zur Abwehr des Strand¬

rechts und zu gemeinsamer Vertheidigung ihrer Privilegien;

am 23. April bat Rostock auf dem Tage zu Lübeck die

wendischen Städte im Falle eines Krieges um Hülfe.

Dennoch ist es noch einmal gelungen den Streit beizulcgcn:

am 15. August kam unter Vermittelung der Stände und
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der wendischen Städte zu Wismar ein Vertrag zu Stande;
Rostock löste den Herzogen die von ihnen verpfändete Orbör
ein und zahlte ihnen als Geschenk 1000 Gulden Rheinisch
baar aus; dafür erkannten die Herzoge die Bedcfrciheit
Rostocks für das Stadtgebiet innerhalb der Zingeln an, be¬
freiten eü von den Zöllen zu Grevismühlen und zu Ribnitz
und bestätigten seine Privilegien und Freiheiten, insbeson¬
dere bezüglich der Jagd. „Tic Stadt," sagt ein Lübischer
Chronist, „machte sich Hoffnung, daß das Spiel hiermit
zu Ende wäre, aber cs fing damals erst an".

17. Der geistliche Prozeß wegen des Domstiftes.
Durch den Vertrag vom 17. März 1443 waren die

Mittel der Universität arg beschränkt worden. Das erklär¬
liche Verlangen nach einer Vermehrung derselben führte zu
dem Gedanken, in ähnlicher Weise, wie dies in Greifs¬
wald und vorher in Heidelberg geschehenwar, eine der
städtischen Pfarrkirchen zu einer Kollcgiatkirchc oder einem
Domstift zu erheben und die Einkünfte der an ihr zu
stiftenden Domhcrrenstcllcn oder Präbenden für die Univer¬
sität nutzbar zu machen, vr. Heinrich Bentzin, Pfarrer
zu St. Jacobi, Rostockischcr Archidiaconus und Vicckanzler
der Universität, hatte diesen Gedanken schon Herzog Hein¬
rich dem Fetten vorgctragcn; Herzog Albrecht war dagegen
gewesen, soll aber auf seinem Todtbctte anderer Meinung
geworden sein und seinen Brüdern, den Herzögen Magnus
und Balthasar, die Stiftung eines Domes zu seinem
Seelenhcilc zur Pflicht gemacht haben.

Als Herzog Albrecht am 16. Februar 1483 gestorben
war, kamen am 28. Mai die Hcrzögc Magnus und
Balthasar nach Rostock, um mit dem Rath über eine
solche Stiftung zu verhandeln. Der Rath erwiderte, er
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müsse sich darüber erst mit der Gemeinde berathen, und

erklärte sodann, die Gemeinde wäre nicht Willens

darauf einzugeheu. Die Herzoge gaben darauf der Stadt

Bedenkzeit; am 8. September brachte ihnen aber der Rath¬

mann Johann Wilcken die definitive Ablehnung ihres An¬

liegens nach Güstrow.

Nun begann der geistliche Prozeß gegen die Stadt.

Auf Ansuchen der Herzoge erließ Bischof Konrad Lost von

Schwerin an die Rostocker das Mandat, die Errichtung

eines Domstiftes nicht länger zu verhindern oder ihre

Weigerung vor ihm zu begründen. Die Stadt legte da¬

gegen Appellation an Erzbischof Heinrich von Bremen ein;

Bischof Konrad aber verurtheilte sic dem Anhalten der

Herzoge gemäß in contumaciam. Nach einer neuen

Appellation der Rostocker ernannte Erzbischof Heinrich einen

seiner Domherren, den Dr. Johann Barum, zum Kom¬

missar. Dagegen appcllirten wieder die Herzoge an Papst

Sixtus IV, und Bischof Konrad that am 0. Mai 1484

zu Bützow die Rostocker in den Bann und bedrohte sic

mit der Anrufung des weltlichen Armes. Die Rostocker

appellirten zum dritten Male an den Erzbischof und pro-

vocirten von der Bedrohung mit dem weltlichen Arm eben¬

falls an den Papst. Zur Aufrechthaltung ihrer Appellation

verbanden sie sich am 1. Juni mit der Universität und

mit der Klerisei der vier Pfarrkirchen und verpflichteten

sich, dieselben für alle Folgen dieser Verbindung schadlos

zu halten.
- Noch im Jahre 1483 war ein neuer Zwiespalt

zwischen der Stadt und den Herzogen entstanden. Ein

von den Herzogen gefangen gehaltener Straßenräuber, Wen¬

gelin, war aus dem Thurin in Schwan entflohen und durch

den Rostocker Bürger Paul Grawctop heimlich durch Rostock
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geführt und auf dessen Pachthof, dem Paulshof oder
Grawetopshof (Gragetopshof), ohne Vonvifsen der Stadt
beherbergt worden. Um den 19. November hatten
die Herzoge Gewaffnete gegen Grawetopshof aus¬
geschickt; die Rostockcr waren ihnen cntgegengczogen; zu
nachtschlafender Zeit war es zu einem Scharmützel ge¬
kommen, in welchem beide Theile Verluste erlitten hatten;
auf Seiten der Herzoglichen war ein Adliger, Henning
Thun, gefallen.

Hierzu kamen mancherlei andere Streitigkeiten, ins¬
besondere wegen der Landgüter RostockischerBürger, welche
von den Vorfahren der Herzoge zu Eigenthum verkauft
worden waren und nunmehr von ihnen als Lehngüter in
Anspruch genommen und nach dem Aussterben der be¬
treffenden Familien im Mannsstamme eingezogen wurden.

Von Rostock zur Vermittelung angerufen, richteten
die wendischen Städte am 20. Januar 1484 an die Her¬
zoge das Gesuch, die Stadt wegen des Domstiftes, wegen
der Landgüter Rostockischer Bürger und wegen der sonstigen
Streitpunkte nicht im Besitz ihrer alten Privilegien zu
stören. Am 16. Februar kamen fünf herzogliche Räthc
nach Lübeck, um dem dortigen Rath die Ursachen der ob¬
waltenden Streitigkeiten auseinanderzusetzen. Die Städte
erboten sich darauf, nachdem Rostock sich ihrer Entscheidung
unterworfen hatte, am 15. März auch den Herzogen gegen¬
über zum Schiedsrichteramt; die Herzoge erwiderten aber
am 22. April, die Streitigkeit wegen des Domstifteö wäre
bereits bei den geistlichen Gerichten anhängig und wegen
der Angelegenheit Grawetops hätte Rostock ihnen gebühren¬
den Ortes zu Recht zu stehen. Ein abermaliges Schreiben
der Städte und die gleichzeitige Bemühung der mecklen¬
burgischen Stände bewogen die Herzoge, in eine gemein¬
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same Tagfahrt zum 1. August nach Wismar zu willigen;

aber der Tag verlief fruchtlos, da die Herzoge auf ihrer

Weigerung, die Städte als Schiedsrichter anzuerkennen,

beharrten. Durch die wiederholten Bemühungen der Städte

Wismar und Stralsund kam jedoch zu Kröpelin eine Ver¬

einbarung zu Stande, nach welcher alle Streitigkeiten bis

zum 11. November ruhen und am 29. September ein

neuer Tag stattfinden sollte. Auf dem Ribnitzer Tage

ward ein weiterer Stillstand vereinbart, für die Streitig¬

keit wegen des Domstiftes bis zum 29. September 1485,

für die übrigen Streitpunkte bis zum 1. Mai; am 5. Ok¬

tober 1484 wollte man zu Doberan wiederum zusammcn-

kommen, um mit Hülfe des Bischofs von Schwerin, der

Doctoren der Universität und anderer Prälaten Mittel

und Wege zu suchen, die Rostocker Klerisei, ohne den

Rechten der Herzoge oder der Stadt Etwas zu vergeben,

von dem Kirchenbann zu befreien. Da nun aber in der

Zwischenzeit die schon vorher von Rostock beim Papste

nachgesuchte Absolution eintraf, so hielten die Herzoge

solches Nachsuchcn für einen Bruch der Kröpeliner Ab¬

machungen und verlangten, daß die Stadt sich einem

schiedsrichterlichen Ausspruche heimischer oder auswärtiger

Prälaten unterwerfen sollte. Als die Stadt diese Forde¬

rung am 13. October ablehnte, erklärten die Herzoge, auch

ihrerseits nicht mehr an die Vereinbarung von Ribnitz ge¬

bunden sein zu wollen.

Den Bemühungen der Herzoge gelang es, von Papst

Jnnocenz VIII, der dem am 12. August 1484 gestorbenen

Sixtus IV gefolgt war, am 27. November eine Bulle zu

erhalten, in welcher er, trotz der Litispendenz, die Jacobi-

kirche zum Domstift erhob und den Bischof Johann von

Ratzeburg, den Dompropst zu Schwerin und den Dom-
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dcchanten zu Kamin mit der Ausführung beauftragte. Am
13. März 1485 wurde diese Bulle durch den Ratzeburger
Bischof zu Marieneh publicirt; am 21. März legte die
Stadt Appellation dagegen ein. Nachdem dann der Bischof
am 1. Juni den Befehl hatte ergehen lassen, bei weiterem
Ungehorsam das Jnterdict über Rostock zu verhängen, ließ
die Stadt am 26.. beziehentlich am 28. Octobcr zu Wis¬
mar und zu Rostock ein päpstliches Inhibitorium an die
Kirchthüren schlagen und appellirtc, als Bischof Johann
etwa am 8. November in der gleichen Weise mit seiner
Jntcrdictsverhüngung vorgegangcn war, am 17. November
von Neuem an den Papst.

Inzwischen war unter den streitenden Parteien ein
neuer, heftiger Kampf ausgebrochcn. Schon seit dem

' Jahre 1482 hatten die wendischen Städte sich über die
Herzoge von Mecklenburg wegen Verletzung eines ihrer
ältesten und wichtigsten Privilegien, der Freiheit vom
Strandrccht, zu beschweren gehabt. «Im Spätjahr 1484
war der RostockischeSchiffer Paul Lange auf der Rückkehr
von Bergen bei Bukow gestrandet, und die herzoglichen
Vögte zu Bukow und zu Schwan hatten sich des Gutes
bemächtigt und daffelbe — nach dem Berichte eines zeit¬
genössischenLübeckers — in 150 Wagen nach Schwerin
geschickt. Am 12. Januar 1485 wurde zu Lübeck be-
schlosicn, daß gegen die Vögte, die solches jetzt gethan
hätten und in Zukunft thun würden, die zunächst gelegene
Stadt einschreiten, sich ihrer bemächtigen und sie nach Recht
richten lasten sollte; Alles, was daraus für sie entstehen
möchte, sollte von den Städten gemeinsam getragen werden.
Daraufhin ergriffen die Rostocker den Schwaner Vogt
Gerhard Frese in Kröpelin, brachten ihn nach Rostock und
ließen ihn am nächsten Tage enthaupten; der Bukower
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sal zu entgehen, unter starkem Geleit des Herzogs Magnus

nach Schwerin. Wie berichtet wird, forderten am 4. Fe¬

bruar die Herzoge ihre Ritterschaft zum Kriege gegen die

wendischen Städte auf; die Ritterschaft lehnte aber einen

solchen Krieg ab, weil jede dieser Städte bereit wäre, ein

etwa begangenes Unrecht nach der Entscheidung ihrer Mit¬

städte zu bessern. Run machten die Herzoge den Versuch,

die übrigen Städte von Rostock abzuziehen; diese weigerten

sich jedoch (ain 20. April), ohne Rostock des weggenomme¬

nen Strandgutes wegen mit ihnen zu verhandeln und

zeigten sich entschlossen, der Stadt bei einem etwaigen An¬

griffe mit bewaffneter Hand Hülfe zu leisten. Unter solchen

Umständen waren die Herzoge nicht abgeneigt, das An¬

erbieten des Markgrafen Johann Cicero von Brandenburg

zu gütlicher Vermittelung anzunehmen, und die Stadt

Rostock unterwarf sich auf das Zureden der übrigen wen¬

dischen Städte hin ebenfalls dessen Entscheidung. Wegen

der damals in Meklenburg herrschenden Pest kamen jedoch

die von diesem Fürsten anberaumten Tagfahrten vorläufig

nicht ju Stande.

18. Das lSehorsamungsversprecheu des Rathes.

Zu Anfang des Jahres 1486 begab sich Herzog

Magnus, von Bischof Johann von Ratzeburg begleitet,

mit 100 Pferden nach Rom, um hier die Domstift-Ange-

legenheit persönlich zu betreiben. In der That erreichte

er, daß Papst Jnnocenz am 31. März unter Bestätigung

des Domstiftes den Rostockern ein ewiges Stillschweigen

auferlcgte. In einem aus Rom vom 3. April datirten

Schreiben verkündete Bischof Johann von Ratzeburg die
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päpstliche Bulle und rief eventuell die Hülfe des weltlichen
Armes gegen die Rostocker an.

Nach seiner Rückkehr stellte Herzog Magnus der Stadt
eine Frist bis zum 15. Juni; auf den Wunsch Lübecks
hin wurde freilich dieser Termin bis zum 4. Juli ver¬
längert, damit inzwischen die wendischen Städte versuchen
könnten, die widerstrebende Gemeinde zur Nachgiebigkeit
zu bewegen; die deshalb am 1. Juli in Rostock gehaltene
Versammlung ging aber erfolglos vorüber.

Die nun folgenden Vorgänge sind schwer zu verstehen.
Wie es scheint, war gleich der Gemeinde auch ein Theil
des RatheS selbst jetzt noch für den Widerstand; der
größere Theil desselben sah ein, daß man vorläufig nach-
gcben müßte, glaubte aber mit Unrecht das Versprechen
der Gchorsamung auch für die Stadtgcmeinde, ohne deren
Vorwitzen und wider ihren Willen, abgcben zu dürfen,
indem er sich der Hoffnung hingeben mochte, daß entweder
die wirkliche Einrichtung des Domstiftes doch noch verhin¬
dert werden könnte, oder daß in das Unabwendbare auch
die Gemeinde sich zu finden wissen würde. Nachdem der
Rath die päpstliche Bulle, welche ihm die Herzöge am
8. Juli von Schwerin aus mitgctheilt, am 13. Juli er¬
halten und ihrem wörtlichen Inhalte nach kennen gelernt
hatte, ließ er am 15. Juli durch Bürgermeister Vicko von
Hervcrde die Erklärung abgeben, er verspreche für sich und
die gesammte Einwohnerschaft, den päpstlichen Befehlen
gehorsamen zu wollen. Am 18. Juli wurde diese Er¬
klärung dem Bischof Johann von Ratzeburg überreicht.
Am 22. Juli aber sandte der Rath den Herzögcn ein
scharfes Schreiben, in welchem er sie von der Abgabe
dieser Erklärung in Kenntniß setzte, alle Punkte aufzählte,
in denen die Stadt wider ihre Privilegien von ihnen be¬
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schwert würde, und schließlich die Drohung aussprach, das

der Stadt zugefügte Unrecht Herren und Freunden klagen

zu wollen, bis ihr von den Herzogen Wandel gethan und

ihre Privilegien gehalten würden. Die Herzoge antwor¬

teten darauf ain 8. August, die Streitigkeit wegen des

Donistiftes überließen sie dein Bischof von Ratzeburg, die

weltlichen Streitigkeiten wären sic nach wie vor geneigt,

von dem Markgrafen von Brandenburg vergleichen oder

von dem gebührlichen Richter entscheiden zu lassen, die

Unziemlichkeit Rostocks aber würden sie nicht länger dulden,

als cs Gott und ihnen gefällig wäre. Inzwischen war

Bischof Johann von Ratzeburg nach Doberan gekommen

und hatte von den Abgeordneten des Rathcs sicheres Ge¬

leit verlangt für sich, für die Herzoge und für Alle, welche

zur Einrichtung des Domstiftes nothwendig nach Rostock

kommen müßten. Die Rathssendcboten begaben sich nach

Rostock zurück; von dorther aber kam dein Bischof die

schriftliche Antwort, seinem Verlangen könnte so schnell

nicht geivillfahrt werden, weil erst die Genehmigung der

Gemeinde zu der Gchorsainungsurkunde nachgesucht werden

müßte. Daraufhin erklärte der Bischof am 7. August zu

Schönberg die Urkunde voin 15. Juli für ungültig und

sprach über die Rostocker den ihnen am 3. April für den

Fall des Ungehorsams angedrohtcn Bann aus. Ain

15. August antwortete er Lübeck, das ihn auf Rostocks

Wunsch gebeten hatte, mit der Verkündigung des Bannes

noch warten zu wollen, daß die Herzöge sich nicht länger

gedulden wollten; ain 16. August hatte der Lübecker Rath

schon die Nachricht, daß der Bann in der Umgegend

Rostocks verkündigt worden war.

Auf die Drohung des Bischofs hin, daß er eventuell

mit dem Banne einschreiten würde, hatte die Stadt bereits
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am 6. August dagegen appellirt, daß derselbe sic, trotz
ihrer Erklärung gehorsamen zu wollen, wegen ihrer Ver¬
weigerung des Geleits, von dem doch in der päpstlichen
Bulle gar nicht die Nede wäre, mit weiteren Schritten
bedroht hätte. Diese Appellation war jedoch, wie es
scheint, vorläufig zurückgehalten worden. Am 2. September
legte nun die Stadt gegen die Verkündigung des Bannes
Appellation ein, und die vier Bürgermeister erklärten am
3. September, daß die Appellation vom 6. August den
Herzogen und dem Bischof von Ratzeburg aus Furcht vor
den erstercn bisher nicht hätte insinuirt werden können.
Ein Vcrwenduugsschreibcn der wendischen Städte an den
Papst, nach dem 28. September von dem Lübischen Syn-
dicuS Di'. Albert Krantz entworfen, machte die Auffassung
geltend, daß mit der Forderung des Geleits den Rostockern
absichtlich eine Falle gestellt worden wäre.

Vom 15. bis zum 18. Oktober fanden endlich zu
Wilsnack die von dem Markgrafen Johann von Branden¬
burg angeregten Verhandlungen zwischen den Herzogen und
Rostock unter dem Vorsitz des Markgrafen und in Gegen¬
wart der Rathösendeboten von Lübeck, Hamburg, Stral¬
sund, Lüneburg und Wismar statt. Die Herzoglichen
wollten Anfangs von den Klagen der Rostocker überhaupt
Nichts wissen, da der Tag nicht deshalb, sondern wegen
der Klagen der Herzöge anberaumt worden wäre; ent¬
schieden aber schlugen sie es ab, auf den Streit wegen des
DomstifteS einzugehcn, da das päpstliche Privileg Rechts¬
kraft erlangt hätte und eine geistliche Sache nicht von dem
Markgrafen gerichtet werden könnte. Die Rostocker gaben
zu, daß sie wegen des Tomstiftes gehorsamen zu wollen
versprochen hätten, verlangten aber dafür auch das Zu-
geständniß der Herzöge, das weggenommene Strandgut er-
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setzen zu wollen; wenn aber die Herzoge auf das Domstift

verzichten würden, so ließe sich auch die Sache wegen des

Schadenersatzes beilegen. Als es sich jedoch dann um

den Werth des Strandgutes handelte, wurde derselbe von

den Rostockern auf 30,000 Gulden geschätzt, während Her¬

zog Magnus laut auflachend sagte, keine hundert Gulden

sei es werth gewesen. Nun machte noch der Vertreter des

Markgrafen den Vorschlag, die Streitsache wegen des Dom¬

stiftes entweder durch eine unparteiische Universität oder

auf Grund von Universitätsgutachten durch Prälaten ent¬

scheiden zu lasten, aber dieser Vorschlag wurde von beiden

Seiten abgelehnt.
Jetzt schien der offene Kampf unvermeidlich. Am

8. November hatte Lübeck Nachricht, daß von Seiten der

Mecklenburger, Pommern und Anderer stark gerüstet würde.

Da fanden, am 15. November zu Güstrow, durch Barthold

Hiltermann, den Propst des heil. Kreuz-Klosters, vermittelt,

noch einmal Verhandlungen zwischen der Stadt und den

Herzogen statt, bei denen die Abgeordneten der Stadt in

Betreff der Errichtung des Domstiftes nachgaben. Wegen

aller übrigen Klagepunkte und Ansprüche der Herzoge

sollten dieselben am 8. Januar persönlich nach Rostock

kommen; würde dann eine gütliche Einigung nicht erzielt

werden, so sollten die Landstände auf einem nach Wismar

anzuberaumenden Tage die Entscheidung fällen; anderer¬

seits wollten sich auch die Herzoge wegen der Klagepunkte

Rostocks dem Urtheil der Stände unterwerfen. Am

22. November wurden diese Abmachungen von Seiten des

Rostocker Nathes genehmigt.

4
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19. Die Ermordung des Dompropstcu Thomas Rode.
Am 8. Januar 1487 kamen die Herzoge mit großem

Gefolge nach Doberan und ließen den Rath dorthin zu
sich fordern, um mit ihm wegen einer Verlängerung des
sicheren Geleites, das mit diesem Tage ablief, zu verhan¬
deln. Tie Abgeordneten des Rathes versicherten, daß die
Gemeinde sich beruhigt hätte. Am 9. Januar hielten die
Herzoge ihren Einzug in Rostock; sie fuhren in dem Wagen
des RatheS und wurden ehrenvoll empfangen. Am 11. Ja¬
nuar entboten sie den Rath Nachmittags zu sich in das
Johanniskloster und sprachen mit ihm darüber, ob auch
nach ihrer Abreise die Mitglieder des DomstifteS sicher
sein würden; der Rath versprach, alle mit den Herzogen
gekommenen Personen zu beschützenund eventuell die Uebel-
thätcr zu richten. Seinerseits bat der Rath, daß er bei
der Einweihung des Tomstiftes nicht zugegen zu sein
brauchte; da aber die Herzoge auf seiner Gegenwart be¬
standen, so willigte er ein. Am folgenden Tage, Freitag,
dem 12. Januar, ging die Feierlichkeit vor sich. Die Her¬
zoge ritten nach der Jacobikirche und traten in dieselbe
zur Mcfsezeit, begleitet von den Bischöfen Konrad von Schwe¬
rin und Johann von Ratzeburg, von ihren Rüthen, Prä¬
laten, Lehnsverwandten und dem Hofgesinde. Bischof
Johann vollzog die vom Papst angeordnete Einrichtung
des Domes, installirte die vier Würdenträger und vier
andere Domherren und löste auf Ansuchen des Bürger¬
meisters Barthold Kerckhof, da nunmehr den päpstlichen
Befehlen voll gehorsamt worden war, die Rostocker vom
Banne.

Tie Aufregung, die schon an diesem Tage in der
Stadt geherrscht hatte, brach am Sonntag, dem 14. Ja¬
nuar, von Neuem los und entriß dem Rathe die Zügel.
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In die Jacobikirche stürmte, als gerade von den Chor¬

schülern die Tertia gesungen wurde (9 Uhr), ein VolkS-

haufe ein, drang in den Chor, zerschlug das Gestühle und

zerriß die von den Herzogen geschenkten Bücher. Zn

St. Marien, wo Herzog Magnus die Messe gehört, kam

es ebenfalls zu Unruhen; in Folge deren begab sich der

Herzog mit den Domherren nach dem Pfarrhause. Hier

erschienen die vier Bürgermeister, meldeten dem Herzog,

daß ein Aufstand ausgebrochen sei, und geleiteten ihn durch

die Marienkirche hindurch in seine Herberge.

Auf dem Markte war die Volksmenge versainmelt;

die Bürgermeister und Rathmannen versuchten, sie zu be¬

schwichtigen, schwuren ihr, die Stadt bei allen ihren Frei¬

heiten erhalten zu wollen und begaben sich dann wieder,

gegen 10 Uhr, nach der Schreiberei. Während'dessen kam

der Haufe, welcher in der Domkirche gewüthct hatte, auf

die Wedcm von St. Marien zu, ergriff den Dompropst

Thomas Rode und schleppte ihn über den Kirchhof vor

die Schreiberei. Der geängstigte Rath wird sie veranlaßt

haben, ihn vorläufig in Haft zu bringen, denn von der

Schreiberei aus drängte die Menge wieder mit ihm über

den Kirchhof, durch die Straßen, nach einem Thurm auf

der Lastadie zu; unterwegs aber, bei der Burse zum halben

Mond, an der Ecke der Badstüberstraße, starb er ihnen

an den erlittenen Mißhandlungen unter den Händen. Auch

der Domdechant Heinrich Bentzin ward ergriffen, durch

die heil. Geist - Kirche hindurch nach dem Rammsberg ge¬

bracht und in den dortigen Thurm, den Lagebusch, gesetzt.

Herzog Magnus wurde mit seinem Gefolge von

Bürgermeistern und Rathmannen von seiner Herberge ab

bis nach dem Steinthor geleitet und dort aus der Stadt

gelaffcn; auch die Herzogin Sophie kam mit ihren Frauen,

4*
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wenn auch beschimpft und verhöhnt, glücklich in ihrem

Wagen von dannen.
Was geschehenwar, war von einem wüsten Volkshaufen

verübt worden und aus einer erregten und auf das

Acußerste erbitterten Einwohnerschaft hervorgegangen; an

einen eigentlichen Urheber, eine planmäßige, vorbereitete

Gcwaltthat ist natürlich nicht zu denken. Nur Einen, der

sich selbst berühmte, er habe Thomas Rode gctödtct, ließ

der Rath richten. Im klebrigen unterblieb eine Ahndung
der Gewaltthätigkeiten. Einer aus der Bürgerschaft, Hans

Runge mit Namen, begehrte, daß das Geschehene nicht
einzelnen Unbemittelten, die man heraussuche, zugcschoben,
sondern von Rath und Bürgerschaft verantwortet würde,
und der Rath erklärte sich, um den Unfrieden zu stillen,

damit einverstanden.
Aber der Unfriede und das Mißtrauen gegen den Rath,

insbesondere gegen die Bürgermeister Kcrckhof und Hassel¬
beck, fraßen weiter. In einer Versammlung der wendischen

Städte vom 18. März war bcschlosienworden, die Herzoge

durch den Lübischcn Syndikus Dr. Albert Krantz um neue
Verhandlungen bitten zu lassen; am 26. Mürz erklärten
sich die Herzoge zu einer Tagfahrt am 24. April in
Schönberg bereit. Als nun eine Botschaft der Herzöge
wegen dieser Tagfahrt in Rostock eintraf, verlangte
die Gemeinde, daß ihr am 28. März Auskunft über diese
Botschaft gegeben würde. Kcrckhof und Hasiclbcck, deren
Hausthür der Pöbel mit Galgen und Rad bemalt hatte,
einigten sich über gcincinsame Flucht und entwichen mit
ihren Söhnen in der Frühe, vor 6 Uhr, aus der Stadt.

Die Schönberger Verhandlungen blieben erfolglos;
Rostock hatte keine Abgeordnete geschickt; wohl aber waren
Kcrckhof und Hasiclbcck zugegen. Beide cntblödetcn sich
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sie von den Herzogen aufgefordcrt würden, sich deren

Rüthen beizugesellen; die Städte antworteten ihnen, sie

würden wohl ohne ihren Rath wissen, was ihnen selbst

und der Ehre ihrer Stadt gezieme; demgemäß standen sie

getrennt von den Herzoglichen und den Städtern und hörten

die Verhandlungen an.

Ter allgemeine Hansetag, der am 24. Mai zu Lübeck

zusammentrat, richtete am 4. Juni ein Schreiben an den

Rostocker Rath, in welchem er forderte, daß Rostock für

die „unmenschliche Uebelthat" entweder die Misiethätcr

richte oder bei den Herzogen und den übrigen Betheiligten

Sühne nachsuche; vor Allem aber müsse der Rath wieder

zu voller Macht gelangen, denn mit einer Stadt, deren

Rathsmitglieder aus Furcht für Leben und Gut flüchtig

werden müßten und deren Rath keinen Brief empfangen

könnte, ohne der Geineinde über den Inhalt Rede und

Antwort zu stehen, sei nicht zu verhandeln. Abgesandte

dieses Hansetages kamen mit den Herzögen am 9. Juni

zu Schönberg zusammen und bewogen dieselben, in eine

Verhandlung mit den Rostockern am 1!). Juni zu Grevis-

mühlen zu willigen; am 15. Juni traf auch Rostocks zu-

stiinmende Antwort ein; aber „aus guten Gründen" schrieben

jetzt die Hansestädte den Herzögcn den anberaumten Tag

wieder ab, vermuthlich weil die Forderung vom 4. Juni

unbeantwortet geblieben war und deshalb eine Tagfahrt

von vornherein nutzlos scheinen mußte. Damit kamen

zeitweilig die Verhandlungen zur Ruhe, und der offene

Kampf begann.
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20. Die Belagerung der Stadt und das Treffe» bei
Paukclow.

Mit ihren Verbündeten, Herzog Bogislav von Pom¬
mern, Herzog Johann von Sachsen-Lauenbnrg und dem
Grafen von Ruppin, zogen die Fürsten Magnus und
Balthasar gegen Rostock heran; in ihrem Gefolge befanden
sich auch die beiden entwichenen Bürgermeister Kerckhof und
Hasiclbcck mit ihren Söhnen. Am 17. Juli Morgens
6 Uhr wurde die Mühlenthor-Zingel berannt; die äußere
Zingel wurde genommen und gleich dem Ziegelhof von
St. Marien in Brand gesetzt; dann ließen die Fürsten ihre
Zelte bei Kaffebohm aufschlagen und von Kessin aus eine
Brücke über die Obcr-Warnow nach dem jenseitigen Ufer
hinter Gragctopshof Herstellen. Am 18. Juli verlegten
die Fürsten ihre Zelte hinter Gragctopshof, und das Heer
begann die um die Stadt liegenden Dörfer zu verbrennen.
Am 19. Juli machten die Rostocker einen Ausfall und
trieben die Feinde zweimal von dem niedergcbrannten
Ziegclhofe zurück. Am 23. Juli zogen die Fürsten mit
einem Thcil des Heeres ab, nach Warnemünde zu; der
Ort selbst wurde ain folgenden Tage eingenommen, die
Burg aber, der ummauerte Lcuchtthurm, wurde von der
Besatzung bis zum 1. August gehalten.

Auf die Kunde von diesen Vorgängen hin waren
Rathssendcboten der wendischen Städte am 20. Juli von
Lübeck aufgebrochcn. Der von ihnen voraufgcschickte
Syndicuü Di'. Abcrt Krantz kam bei dem vor Rostock zu-
rückgclaffencn BclagerungLhcer an und zog den Hcrzögcn
nach Warnemünde nach (am 25. Juli). Am folgenden
Tage hatten die Sendeboten mit Herzog Magnus eine
Zusammenkunft in Parkentin und begaben sich dann nach
Rostock. Am 27., 28. und 29. verhandelten sic mit den
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Dann zogen sie unverrichteter Sache von dannen.

Am 2. August, nach der Einnahme der Burg, stellten

die Herzöge den Rostockern nochmals einen Geleitsbrief zu

Verhandlungen in Marieneh aus. Als diese sich auch hier

nicht fügten, ließen sie den Leuchtthurm niederreißen, die

Mauern und das Bollwerk in das Tief werfen, das Neue

Tief vcrpfählcn und den Ort niederbrennen. Dann zog

das Heer am Abend des 9. August von Warnemünde ab

und vereinigte sich mit den vor Rostock Zurückgebliebenen,

die sich inzwischen hinter dem Piepcnborn nach Biestow zu

gelagert und ein Handgemenge mit den Rostockern beim

Piepenborn und beim Wall glücklich bestanden hatten.

Am Morgen des 10. August aber ließen sie die Zelte ab¬

brechen und zogen mit ihren Verbündeten von dannen.

Damit war die eigentliche Belagerung der Stadt auf-

gegeben, und die Feinde beschränkten sich auf einen Rcutcr-

krieg, d. h. ihre Reuter nahmen den Bürgern bald vor

dem einen, bald vor dein andern Thor ihre Kühe weg.

Am 16. August aber unternahmen die Rostocker einen

Vergeltungszug; Abends nach 8 Uhr zogen 1500 Fußgänger

und 150 Reisige aus dem Mühlenthor hinaus' gegen Po¬

lrems, wo die von Bülow eine Burg hatten; in der Frühe

des andern Morgens bcranntcn sie das Dorf und die

Burg und zogen dann weiter nach Pankelow. Inzwischen

hatten die Herzoge Nachricht erhalten und eilten den Ro¬

stockern mit 5—600 Reisigen entgegen. Gegen 7 Uhr

begann der Kampf; binnen einer halben Stunde war er

zu Gunsten der Rostockcr entschieden. Herzog Magnus

war durchs Bein geschosien, seinein Bruder Herzog Bal¬

thasar war das Pferd unter dem Leibe getödtet, Otto

Hahn, ein von der Lühe, ein von Basiewitz und viele
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Kricgskncchte waren gefangen, eine von den Feldfahnen war
erbeutet worden.

Nun begann die Vermittelung der wendischen Städte
von Neuem, und es kam ein vierzehntägiger Stillstand zu
Stande. Die Verhandlungen, welche vom 22.—27. Sep¬
tember zu Wismar stattfanden, blieben aber ohne Erfolg,
weil die Rostocker darauf bestanden, vor allem Andern
müßten erstens ihre Rechte und ihr Besitzstand wiedcrher-
gcstellt, zweitens der Bann aufgehoben und der geistliche
Prozeß niedergeschlagen werden und drittens ihre Gefan¬
genen ihnen trotz des Stillstandes verbleiben. Am
28. October vermittelte ein Abgesandter des Markgrafen
wiederum einen achttägigen Bestand; während der Dauer
desselben langten Briefe des Königs von Dänemark an,
welche eine Verlängerung der Waffenruhe bis zum 27. De-
cembcr bewirkten, und am 13. December wurde zu Wismar
von den Sendeboten des Däncnkönigs, des Markgrafen
und der wendischen Städte auf ein Jahr und drei Monate
Friede geschloffen.

Während dieses Friedens wurde am 29. Juli 1488
auch zwischen der Stadt und den beiden ausgewichenen
Bürgermeistern ein Vergleich geschloffen, nach welchem den¬
selben ihr Hab und Gut verabfolgt und ihren Hausfrauen
der Aufenthalt in Rostock gestattet werden, sie selbst aber
außerhalb der Stadt bleiben und ihre Streitigkeiten mit
dem Rath und der Stadtgemeindc bis zum Ausgleich Ro¬
stocks und der Herzoge ruhen sollten.

21. Runges Aufruhr und das Nrthcil der Schieds¬
richter.

Als der Stillstand sich seinem Ende näherte, veran-
laßtcn Stralsund und Wismar, die von den übrigen wen-
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bischen Städten beauftragt worden waren die Sache zu¬

nächst „aus den gröbsten Spänen zu hauen", einen Tag

zu Ribnitz am 3. Februar 1489. Vermuthlich wurden

hier weitere Verhandlungen, an denen die gesummten

wendischen Städte sich betheiligcn sollten, in Aussicht ge¬

nommen.
Die Befürchtung, daß man sich in Folge des Ge-

horsamungsoersprechens nun doch noch in das Domstift

werde fügen müssen, rief in Rostock eine leidenschaftliche

Erbitterung gegen den Rath und insbesondere gegen die

beiden ausgewichenen Bürgermeister hervor. • Am 10. Fe¬

bruar versammelte sich ein Haufe Bürger auf dem Markt,

Hans Runge, Thideke Boldewan, Magister Bernd Wcirt-

berg und viele Andere. Sic begaben sich auf das Rath¬

haus und verlangten, daß ihnen die Privilegien der Stadt

vorgelesen würden; der wortführende Bürgermeister ent-

gegncte ihnen, es wäre keiner von den Rathsschrcibern

gegenwärtig. Nun verlas Thideke Boldewan seinerseits

zwei mitgebrachte Schriftstücke, zunlichst eine deutscheUeber-

sctzung der Urkunde vom 15. Juli 1486, in welcher der

Rath die Befolgung der päpstlichen Mandate für sich und

für die ganze Gemeinde versprochen hatte, und sodann

eine Aufzeichnung über die mannichfachen Versicherungen,

niemals in die Errichtung des Domstiftes willigen zu

wollen, mit denen die Gemeinde von Kerckhof, Hasielbcck

und anderen Rathsmitgliedern getäuscht worden war.

Darauf begaben sich die Bürger auf das sogenannte Neue

Haus, wo die in der Urkunde von 1486 genannten Zeugen,

zwei Vikare an der Marienkirche, vernommen wurden und

der Wahrheit gemäß aussagten, sie wären damals vom

Rathe nach der Schreiberei entboten worden, und es wäre

dort der ganze Rath, aber kein Bürger zugegen gewesen.
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Mit dem über diese Aussage aufgenommcncn Instrument
gingen die Bürger wieder auf das RathhauS, und Runge
warf dem Rath zornig vor, mit seinem falschen Briefe habe
er der Stadt Freiheit und Privilegien verleugnet.

Auf das Neue Haus zurückgekchrt, faßte man den
Beschluß, Sechziger zu wählen. Da trat Einer, Heinrich
Warnte genannt, mit einer fertigen Liste von 30 Kauf¬
leuten und 30 Handwerkern hervor; die Genannten wurden
gewählt, und die Erwählten mußten das Amt annehmen.
Darüber war cs 4 Uhr Nachmittags geworden, und die
Bürger gingen auseinander; der Rath aber durfte das
Rathhaus nicht verlaßen und wurde die Nacht über wohl
von 200 Bürgern bewacht.

Am folgenden Tage, Morgens 8 Uhr, kam Runge
wieder auf das Rathhauö, ließ die Privilegien der Stadt
verlesen und verband sich mit den Sechzigern und der
ganzen auf dem offenen Markte versammelten Gemeinde
durch einen Eid, daß sie auf Leben und Tod zusammen-
stchen und von ihren Privilegien und Freiheiten nicht ab-
lasicn wollten. Dann wurden neun Rathsmitglieder, die
man wegen Begünstigung des Domstiftes am meisten in
Verdacht hatte, aus dem Rathsstuhl hinaus und in die
Hörkammer gewiesen, die sie erst am 21. Februar gegen
Stellung von Bürgen verlaßen durften. Die übrigen
dreizehn Rathsmitglieder mußten ebenfalls den Eid leisten.

Am 12. März versammelten sich die wendischen
Städte zu Lübeck; die dort erschienenen Rathssendcboten
Rostocks, Bürgermeister Johann Wilkcn und Rathmann
Heinrich Blomenow, sollten Anfangs den hansischenGesetzen
nach als Sendcbotcn einer von Aufruhr ergriffenen Stadt
zu den Verhandlungen nicht zugelaßen werden und wurden
zunächst an den Eingang des Rathsstuhls gewiesen; dann
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gewohnten Sitz zwischen den Hainburgern und den Stral-

siindcrn einzunehmen. Am 15. März begannen von

Stralsund verinittelte Verhandlungen der wendischen Städte

mit den Herzögen zu Wismar, zu denen am 17. März

auch 24 Sechziger fuhren. Hier wurde den Rostockern

bedeutet, daß die Aussöhuungsverhaudlungen keinen Fort¬

gang nehmen könnten, bevor nicht die neun Rathsmitglieder

ihrer Haushaft entlassen und auf den Rathöstuhl zurück-

geführt worden ivären. Von dein Lübischcn Syndicus Dr.

Albert Krantz und dein Hainburgischen Stadtschreibcr

Nikolaus Schulte begleitet, kehrten Wilken und Blomenow

mit den 24 Sechzigern ain 20. März nach Rostock zurück.

Am 23. März kam nach langein Hin- und Hcrrcdcn, ins¬

besondere durch Krantz' Bemühungen, ein Ausgleich zu

Staude; die neun Rathsmitglieder durften ihren Platz iin

Rathsstuhl wieder einnehmen; der Rath aber mußte, gc-

wissermaßen als Gegenstück zu der Gchorsamungsurkunde,

den Bürgern schriftlich geloben, ihnen zur Befreiung der

Stadt von der Last geistlicher und weltlicher Streitigkeiten

Hülfe, Rath und Beistand zu thun.

Am 29. August nahmen die Verhandlungen des

Schiedsgerichtes, die am 13. December 1487 vereinbart

worden waren, zu Wismar ihren Anfang. König Johann

von Dänemark, der mit 600 Pferden gekommen war, und

die Räthe des Markgrafen von Brandenburg waren

Schiedsrichter; auch die Hcrzöge von Holstein, Sachsen-

Laucnburg und Braunschweig und die Rathssendebotcn

der wendischen Städte waren anwesend. Wieder wurde

Tage lang verhandelt, ohne daß eine Vereinigung möglich

gewesen wäre; da entschlossen sich die Schiedsrichter zum

Urthcil zu schreiten. Darauf aber waren die Rostockcr
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nicht gefaßt. Als zunächst eine Sententia interlocutoria
abgegeben, werden sollte, erklärten sie, Urtheile über sich
ergehen zn lassen wären sie nicht bevollmächtigt, und ver¬
ließen ohne Urlaub das Gericht und das Rathhaus. DaS
Schiedsgericht vcrurthcilte sie demgemäß in die Kosten
dieser Tagfahrt zum Betrage von 6000 Gulden, forderte
sic sodann durch Notar und Zeugen zur Anhörung des
definitiven Unheils vor sich und ließ, nachdem es noch an Ort
und Stelle durch Ritter Hans von Ancveld dreimal die münd¬
liche Ladung hatte ergehen lassen, am 7. September das
Urtheil gegen sie in contumaciam füllen. Diesem Urtheil
zufolge soll dag errichtete und voin Papst bestätigte Dom-
stift von Bestand bleiben, und über die Unkosten, welche
den Herzogen durch Herzog Magnus' Romfahrt und ander¬
weitig erwachsen sind, hat der Papst zu entscheiden; durch
dasjenige, was bei Einweihung des Domstiftes geschehen
ist, haben die Rostocker ihre Privilegien und Lehngüter
verwirkt; außerdem sollen sie den Herzogen eine Pön von
30,000 Rheinischen Gulden zahlen, eine neue Huldigung
leisten und ihnen und ihren Gemahlinnen einen demüthigen
Fußfall thun; die Bürgermeister Kerckhof und Hasielbeck
sollen sic wieder zu Bürgermeistern annehmen und die
inzwischen erwählten Bürgermeister und Rathmannen, wie
auch die Sechziger, absetzcn; für Thomas Rodcs Ermordung
sollen sic nach Erkeuntniß geistlicher Richter eine ewige
Memorie oder ein anderes Seelgeräth bestellen, die Urheber
derselben aber den Herzogen auöliefern; endlich werden
noch die Kosten dieses Tages von 6000 auf 2300 Gulden
ermäßigt.
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22. Der Auflauf des Nathes und der neue Rath.

In Rostock rief dieses Urtheil hier Bestürzung und

Furcht, dort leidenschaftliche Erbitterung hervor. Am

2'». November beschlossenRath und Gemeinde, daß die

Aussprengung böser Gerüchte und die Erregung von Auf¬

ruhr gegen Jedermann nach Lübischem Rechte gerichtet

werden sollte. Am 3. Dcceinbcr brach, wie cs scheint

durch Schuld oder Ungeschick des Rathes, der Sturm los.

Auf Befehl des Rathcü wurden vier Personen in

ihren Wohnungen ergriffen und nach der Büttelci gebracht.

Zn ihrer Verhaftung waren, vcrmuthlich weil inan Wider¬

stand fürchtete, einige Rathsmitglieder mit der ganzen

Rathsdicnerschaft ausgeschickt worden, und viele Bürger

von der Rathspartci hatten sich ihnen angeschloffen. Als

Hans Runge von diesem „Auflauf des Rathes" Nachricht

erhielt, schaarte er seine Anhänger uin sich und drang ans

das Neue Haus; die Rathspartci hielt dagegen das Rath¬

haus besetzt. Von beiden Seiten wurde die Nacht durch¬

wacht. Am andern Morgen war das Uebcrgewicht der

Sechziger entschieden; die vier Gefangenen mußten losge¬

geben werden, und die Rathspartci verließ das Nathhauö.

Auf dem Markte wurden sie init Schmähwortcn und

Drohungen empfangen; Einige wurden verfolgt und flüch¬

teten sich in die Klöster; ein Theil des Rathes und der

vornehmsten Bürger ergriff die Flucht „und dankten Gott,

daß sie aüs der Stadt kamen".

Unter den Entwichenen waren zwei Bürgermeister

und sechs Rathmannen. Da von den 24 Mitgliedern,

aus denen der Rath bestehen sollte, nunmehr nur noch 9

vorhanden waren, so trat am 11. Dccember Hans Runge

mit den Sechzigern vor den Rath und verlangte, daß statt

der Entwichenen acht neue Rathsmitglieder erivählt würden.
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Tcr Rath wcigcrte sich, mußte aber nachgcbcn. Am fol¬
genden Tage gingen die Ncuerivählten, die Bürgermeister
Dietrich Boldewan und Johann Heger und 6 Rathmannen„
mit den neun alten Herren zusammen in den Rath; sofort
wurden zwei der Letzteren wegen ihrer Bethciligung au
dein „Auflauf" aus dem Rathsstuhl gewiesen. Ein
drittes Mitglied des alten Rathcs muß bald darauf eben¬
falls ausgewicsen oder zurückgetrctcn sein. Am 22. Februar
1490 nahmen die sechs alten und die acht neuen Herren
zehn weitere Neuwahlen vor und machten dadurch den
Rath wieder vollständig. Schon am 3. März verlangte
jedoch Runge, daß die sechs alten Herren nicht mehr zu
Rath gehen sollten; die neuen Herren widerstrebten, mußten
aber am 5. März nachgeben.

Am 19. December (1489) waren Briefe des Königs
von Dänemark und des Markgrafen verlesen worden, in
denen dieselben eine Erklärung darüber verlangt hatten,
ob Rostock gewillt wäre sich dem Urthcil von: 7. September
zu fügen, Nach Weihnacht hatten auf Veranlasiung der
Herzöge hin auch Verhandlungen zwischen drei herzöglichen
Rüthen und den Abgeordneten der Stadt auf Marien
Ziegclhofe stattgefundcn. Im Sommer 1490 waren nun
die Hcrzöge gemeint den offenen Kamps zu erneuern, und
auch die Stadt nahm wieder Reisige in ihren Sold.
Gegen den 13. Juli kamen jedoch Sendcboten des päpst¬
lichen Legaten Kardinal Raimundus nach Rostock lind
vermittelten einen Tag am 20. Juli zu Marieneh. Da
die

'
Herzöge wünschten, daß auch die Sechziger und die

gemeine Bürgerschaft sich bei den Verhandlungen be¬
theiligen sollten, so folgte ein neuer Tag aus offenem
Felde, zu dem die Herzögc mit 200 Pferden, die Rostocker
mit 3—4000 Fußgängern erschienen. Die Verhandlungen
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blieben aber fruchtlos, und ein weiterer Tag zu Doberan

hatte gleichfalls keinen Erfolg.

Von den wendischen Städten hatte Rostock seit dem

Urtheil vom 7. September sich vollständig ferngehalten.

Am 10. März 1490 erschienen aber die ausgewichenen

Rathsmitglieder bei ihnen in Lübeck, stellten durch ihren

Wortführer Barthold Kerckhof die Forderung, daß Rostock

aus der Hanse gethan würde, und brachten sogar die Be¬

friedigung der Herzoge für die ihnen zuerkannte Pön

mittels Abtretung Rostockischer Landgüter in Vorschlag.

Die Städte lehnten diese Anträge vorläufig ab, schrieben

aber am 24. Mai an Rostock, daß sie die von ihm ver¬

langte Hülfe gegen die Herzoge nur daun leisten könnten,

wenn es sich in seinen Streitigkeiten mit dem alten Rath

ihrem Schiedsspruch unterwerfen würde. Rostock gab mehr¬

fach ausweichende Antwort, fügte sich aber, als Lübeck auf

seiner Forderung beharrte, am 21. September. In Folge

dessen sandte die Versainmlung der wendischen Städte vom

11. October Rathssendeboten Wismars und Stralsunds

mit Syndicus Dr. Albert Krantz an die Herzoge, um die¬

selben von dem beabsichtigten Angriff auf Rostock zurück¬

zuhalten, und durch Verhandlungen zu Hohen-Sprentz und

zu Doberan wurde erreicht, daß auch die Herzoge den

Streit der Stadt mit den Ausgewichenen der Entscheidung

der Städte überließen.

Das Vermittelungswerk begann zu Lübeck am 13. De-

cember. Die Atisgewichenen, 5 Bürgermeister und 8 Rath¬

mannen, waren vollständig erschienen, von Seiten des

neuen Rathes 6 Abgeordnete. Da es sich hauptsächlich

darum handelte, ob der am 23. März 1489 zwischen dem

Rath und der Gemeinde geschloffene Vergleich, wie der

neue Rath behauptete, von dem alten Rath gebrochen
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worden wäre, so wurden Kerckhof und Hastclbeck als bei
diesem Streit nicht bctheiligt zu den Verhandlungen nicht
hinzugezogen. Der Wortführer der Ausgewichcncn, Bürger¬
meister Vicko von Herverden, verlangte zunächst die Vor¬
legung der Vergleichsurknndc; Bürgermeister Dietrich Bol-
dewan erwiderte als Wortführer des neuen Rathes, die
Urkunde würde von der Gemeinde in Verwahrung ge¬
halten. Am 14. December versuchten die Städte, die
beiden Parteien ohne Rücksichtnahme auf die Urkunde in
Güte zu vereinigen; die Vertreter des neuen Rathes er¬
wiesen sich auch nicht abgeneigt, den alten Rath wieder
cinzuführcn, wollten jedoch Kerckhof und Hastelbeck davon
ausgcschlosten misten; endlich gaben sie zwar auch darin
den Städten nach, bestanden aber darauf, ihrerseits eben¬
falls im Rathsstuhl zu verbleiben. Am Morgen des
15. Dcccmbcrs begann wieder der Urkundenstreit; Bol-
dewan ersuchte, die Sache bis auf den Nachmittag zu ver¬
schieben; als er damit nicht durchdrang, legte er eine be¬
glaubigte Abschrift vor, weil es keine Gewohnheit wäre,
Originalurkunden zur See oder zu Lande mit sich zu
führen; als aber eine Abschrift für ungenügend erklärt
ward, rückte er mit dem Originaldokument heraus. Nun
berichtete erst der alte Rath die Ereigniste vom 3. De¬
cember 148g, durch die er zur Entweichung aus Rostock
gcnöthigt worden wäre; darauf gab der neue Rath eine
Darstellung derselben von seinem Standpunkte aus; als
dann die Städte zwischen beiden Parteien entscheiden
sollten, versuchten sie vorher nochmals eine gütliche Bei¬
legung. In der That kam es am 17. December zu einem
Vergleich: der Vertrag vom 23. März 1489 wurde auf¬
gehoben und aller Streit zwischen dem alten und dem
neuen Rath sollte vergeben und vcrgesten sein; beide Par-
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tcien wollten sich bemühen, daß der Streit der Stadt mit
den Herzogen beigelegt würde; würde der Friede geschlossen

worden sein, so sollten die alten Herren auf den Raths-
stuhl zurückgeführt werden und die neuen Herren neben
ihnen sitzen.

23. Runges Ende und der Domfehde Ansgang.

Da dieser Vergleich erst durch einen Frieden mit den
Herzogen Bedeutung erhielt, so wurden nun die Verhand¬
lungen mit den Letzteren von Wismar und Stralsund

wieder aufgenommen. Auf dem deswegen anberaumten

Tage, am 18. Januar 1481 zu Güstrow, verlangten die
Herzoge zuvörderst die Anerkennung der Urkunde vom
15. Juli 1486, also die Befolgung der päpstlichen

Mandate in Bezug auf das Domstift; die Rostocker er¬

widerten, von ihrer Gemeinde würde die Anerkennung ver¬

weigert, weil das Instrument ohne ihr Vorwisien abgefaßt

worden wäre. Darauf erboten sich die Herzoge, es der

Entscheidung der wendischen Städte zu überlasten, ob der

neue Rath und die Gemeinde durch die Urkunde gebunden

wären oder nicht. Die Rostocker erwiderten, sie müßten

sich darüber erst mit ihrer Gemeinde berathen, und er¬

klärten am 25. Januar ihr Einverstündniß. Nun aber

hielt Lübeck eine solche Entscheidung für unthunlich und

forderte deshalb Stralsund und Wismar am 28. Februar

zu weiteren gütlichen Verhandlungen auf. Der neue Rath

beschwerte sich über die Verzögerung des Friedenswerkes

und schrieb sowohl an die Ausgewiesenen, wie auch, am

12. März, an Wismar wegen möglichst schneller Wieder¬

aufnahme destelben.
Ein Theil der Gemeinde war mit dem Vertrage vom

17. December unzufrieden, hatte sich nur widerstrebend in
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bc.it Beschluß vom 25. Januar gefügt und besorgte mit

Recht, daß bei erneuerter Verhandlung weitere Zugeständ¬

nisse gemacht werden würden. Am 12. März gingen

Runge und Wartberg mit ihrem Anhänge vor den Rath;
Runge begehrte, daß der Vertrag vom 17. Deccmbcr für
ungültig erklärt und daß die offene Befehdung der Ent¬
wichenen und derer, die ihnen Aufnahme gewährten, ge¬

stattet würde; Bürgermeister Dietrich Boldcwan aber, sein

früherer Genoffc, trat ihm scharf entgegen und verwies

ihn darauf, daß die Abgeordneten, welche diesen Vertrag

geschlossen hätten, von ihm selbst und den übrigen Sech¬

zigern bevollmächtigt worden wären. In heftigem Zorn

zogen Runge und seine Anhänger von dannen, bemachten

die Thorc und ließen Niemand ohne ihr Vorwiffcu hinaus¬

gehen oder hcreinkommen.
Unter diesen Verhältniffcn meinte Stralsund am

19. März, Wismars Begehren nach Wiederaufnahme der
Verhandlungen als zur Zeit unthunlich ablehnen zu müssen;
am26.März ermahnte aber Lübeck nochmals zuVcrmittclungs-

versuchen, indem cs darauf hinwics, daß jetzt bei wieder

eröffnctcr Schifffahrt viel loses Volk aus Rostock auf die

See ginge, wodurch sich die Dinge hoffentlich günstiger ge¬

stalten würden. Vermuthlich ist dann wirklich eine neue

Tagfahrt vereinbart und dadurch Runge zum Aeußcrsten

gereizt worden.
Am 6. April, Mittwoch nach Ostern, nahmen Runge

und Wartbcrg mit ihrem Anhang Abends gegen 10 Uhr

das Steinthor ein, vermuthlich doch wohl, um dem Rath

weitere Verhandlungen init den Herzogen unmöglich zu
machen. Am 9. April, Sonnabend nach Ostern, fand in

einer Versammlung der crbgcsessenenBürgerschaft der Ent-
scheidungskainpf zwischen Runge und Boldewan statt.
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Runge wollte gegen den Gegner die Anklage auf Stadt-

verrath erheben, aber dieser beschuldigte ihn der eigen¬

mächtigen Einnahme des Steinthors wegen des Aufruhrs,

und die Rathspartei hatte das Uebergewicht. Runge und

Wartberg mit sieben ihrer Genossen wurden in die Hör¬

kammer gewiesen; die Sechziger dankten ab. Mittags gegen

1 Uhr wurden Runge und Wartbcrg nach dem Thurm

auf dem Rammsberge gebracht; Abends gegen 8 Uhr

wurden sie in ihrem Gcfäugniß enthauptet. Am 14. April

wurden zwei von ihren Anhängern ebenfalls hingerichtet,

die übrigen entwichen oder wurden der Stadt verwiesen.

Nach der Ueberwältigung der von Runge geführten

Volkspartei stand der Aussöhnung mit den Herzögen Nichts

mehr im Wege. Am 29. April einigten sich die Herzöge

mit der Stadt zu Wiendorf über eine Tagfahrt, am

13. Mai zu Wismar, auf der ihre Streitigkeiten ent¬

schieden werden sollten. Am 20. Mai kam unter Mit¬

wirkung zweier Sendeboten des Herzogs Bogislaws von

Stettin, der Bischöfe von Ratzeburg und von Schwerin

und der Rathösendeboten der Städte Lübeck, Hamburg,

Stralsund, Wismar und Lüneburg der Ausgleich zu Stande.

Rostock erkannte die Gehorsamungsurkunde und das

Domstift an und verpflichtete sich, den Herzögen 21,000 Rhei¬

nische Gulden zu zahlen, ihnen die Dörfer Nienhüsen und

Fahrenholz abzutreten, ihnen einen neuen Huldigungseid

zu leisten und sie fußfällig durch Rath und Bürgerschaft

um Vergebung zu bitten. Am 11. Juni 1491 wurden

die letztgenannten beiden Bedingungen erfüllt, und mit den

Herzögcn zogen auch die Mitglieder des alten Rathes in

die Stadt ein; am 17. Juli erfolgte im Beisein der wen¬

dischen Städte die Wiedereinführung in den Rathsstuhl.

Der siebenjährige Streit um das Domstift war damit

5*
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zum Abschluß gekommen. Das Domstift selbst, das Seelen¬
heil des herzoglichen Geschlechts, das Interesse der Univer¬
sität waren Vorwände oder doch Nebensachen; der Haupt¬
sache nach handelte es sich auf der einen Seite um das
Verlangen, die Stadt Rostock wieder in den Rahmen des
Territoriums hineinzuziehcn, auf der andern um das
Streben nach voller Unabhängigkeit; dort um die Zurück¬
gewinnung sorglos verschleuderter Rechte, hier um die
Vertheidigung wohlerworbener Privilegien und Freiheiten.
In einem ersten, bedeutungsvollen Kampfe hatten die Her¬
zoge und die mächtigste Stadt Meklenburgs ihre Kräfte
mit einander gemessen: das Prinzip moderner Fürsten¬
gewalt hatte obgesiegt, das Prinzip städtischer Selbst¬
ständigkeit war erlegen.

24. Die Dotation des Domstifts.

Die Universität hatte sich am 1. Juni 1484 gleich
der Klerisei der vier Pfarrkirchen mit der Stadt zur Auf¬
rechthaltung der Appellation verbunden, und zwei von ihren
Profesiorcn, Or. Johann Berchmann und Or. Liborius
Meyer, waren an dem Widerstande gegen das Domstift
lebhaft betheiligt gewesen; Meyer hatte die Appellations¬
schriften der Stadt abgcfaßt, Berchmann war selbst nach
Rom gegangen und war den persönlichen Bemühungen des
Herzogs Magnus eifrig, wenn auch vergeblich, entgegen-
getretcn. Gleichzeitig aber hatte Berchmann im Jnteresie
der Universität ein päpstliches Privileg ausgewirkt, in
welchem Jnnocenz VIII derselben am 10. Februar 1486
das bis dahin immer nur auf bestimmte Jahre lautende
Conservatorium auf ewige Zeiten und zugleich auch für
den Fall verlieh, daß die Universität an einen andern
Ort verlegt werden sollte. Trotz dieses Privilegs war die
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Universität bis zum Juli 1487 in Rostock geblieben, hatte

also die Stadt erst nach der Ermordung Node's und nach

der Flucht der beiden Bürgermeister Kerckhof und Hassel¬

beck, unmittelbar vor der Belagerung Rostocks, verlaßen.

Von den Herzogen war ihr schon am 14. Februar 1487

für den Fall ihrer Auswanderung ein Geleitsbrief bis

nach Wismar ausgestellt worden; als sie sich aber endlich

zu einem solchen Schritte entschloß, siedelte sie nicht nach

Wismar über, sondern ging außerhalb Landes, nach Lübeck.

Nachdem dann am 13. December zu Wismar ein fünfzehn¬

monatlicher Stillstand geschlosicn worden war, bemühte sie

sich sofort um die Rückkehr nach Rostock; am 18. März 1488

erklärte Rostock auf die Verwendung der wendischen Städte

hin sein Einverständniß, und unter dem gleichen Datum

ertheilte auch Papst Jnnocenz seine Erlaubniß. In der

ersten Hälfte des Monats August ist demgemäß die Univer¬

sität nach Rostock zurückgekehrt und hat die Stadt während

der ganzen übrigen Zeit der Domfehde nicht wieder ver¬

lasien; von einem zweiten Geleitsbriefe, den die Herzoge

am 16. Juni 1490 für den Fall einer abermaligen Aus¬

wanderung ausstellten, ist kein Gebrauch gemacht worden.

Bei einer Zusammenkunft mit den Abgesandten der

Universität, die am 5. October 1491 zu Marieneh statt¬

fand, verlangten die Herzoge von der Universität Gcnug-

thuung dafür, daß dieselbe der Appellation der Stadt bei-

getrcten und ohne Erlaubniß der Herzoge nach Rostock

zurückgekchrt sei, insbesondere aber, daß sie den Magister

Johann Bcrchmann zur Verhinderung des Domstiftes nach

Rom geschickt, der dort gegen die Herzoge mit Worten und

Schriften sich ungebührlich benommen habe. In ihrer

Antwort vom 15. October behauptete die Universität, der

Appellation der Stadt sei sic nur aus Furcht vor Gefahr
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an Leib und Gut und unter Protest beigetreten; Johann

Berchmann, der nicht von ihr, sondern vom Rath nach

Rom gesandt worden sei, erbiete sich, den Herzogen seine

Unschuld mündlich auseinander zu setzen, und was ihre

Rückkehr nach Rostock betreffe, so habe sie gemeint, dadurch

nicht gegen den Willen der Herzoge zu handeln, habe

auch die Absicht gehabt, insgesannnt wieder Rostock zu

verlaffen, sobald ihr kirchliche Strafen würden angedroht

worden sein.
Bei derselben Zusammenkunft forderten die Herzoge,

daß die Universität, von der der Plan des Domstiftes

ausgcgangcn sei, die zur Dotation deffelben versprochenen

100 Gulden bezahle. Die Universität enviderte, der Plan der

Errichtung eines Domstiftes zu Ehren der Stadt und zum

Nutzen der Universität sei von dem Rostocker Archidiakonus

vr. Heinrich Bcntzin zunächst Herzog Heinrich IV und

hernach den Herzogen Magnus und Balthasar, ihr selbst aber

erst von diesen auf einer Tagfahrt zu Doberan mitgctheilt

worden, und was die geforderten 100 Gulden anlange, so

wiffe sie von keiner weiteren Zusage, als daß sie Herzog

Heinrich auf deffen Werbung, seine Söhne würden nach

Rostock kommen, um Etwas zu Gunsten der Universität zu

verhandeln, seinem Begehren gemäß geantwortet habe, wenn

der Herzog Etwas zu ihrem Besten thun wolle, so werde

sic sich ihm gern durch einen Beitrag zu den Reisekosten

seiner Söhne dankbar erzeigen. Die Herzöge ließen aber

diese Einrede offenbar nicht gelten, denn sie begabten am
11. November 1494 das Domstift wie mit 10 Rheinischen

Gulden jährlicher Hebung aus dem Dorfe Krempin bei

Ncu-Bukow, so auch mit 100 Rheinischen Gulden, welche

die Universität ihnen zu entrichten versprochen hatte.
Daneben erfahren wir von vier Präbenden oder
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Domherrenstellen, welche die Universität aus ihren eigenen

Mitteln dotirt hat.

Das Domstift beruhte auf dem Gedanken, die Ein¬

künfte der vier Pfarrkirchen Rostocks für die Universität

fruchtbar zu machen. Die Jacobikirche war in eine

Kollegiatkirche umgewandelt worden, mit der ein Kapitel

von zwölf Domherren verbunden werden sollte. Die Do¬

tation von acht Probenden wurde aus den Einkünften der

Pfarrkirchen gewonnen. Der Kirchherr von St. Marien

war zum Dompropst, der Kirchherr von St. Jacobi zum

Dechanten, der Kirchherr von St. Petri zum Kantor und

der Kirchherr von St. Nicolai zum Scholastikas erhoben

worden; für die Erlangung der höheren Würde hatte aber

jeder Kirchherr sich einen Abzug von 20 Gulden von

seinen bisherigen Kirchherrn-Einkünften gefallen lasten

müstcn, und mit diesen viermal 20 Gulden waren vier

weitere Präbenden dotirt worden. Die Dotation der vier-

letzten Präbenden wurde der Stiftungsurkunde zufolge von

den Herzögen erwartet, denen auch das Patronatsrecht

dieser und der vier mit 20 Gulden dotirten Präbenden

zugestandcn worden war, während der Papst das Patronats¬

recht der Propstei sich selber Vorbehalten und das der

Dekanei, der Kantorei und der Scholasterei dem Bischof

von Schwerin zugewiesen hatte.

Bei den Friedens-Verhandlungen zu Wismar hatten

die Herzöge versucht, die Dotation der vier letzten Präben¬

den von der Stadt zu erlangen. In ihrer bei den Schieds¬

richtern eingereichten Klageschrift hatten sie gefordert, daß

die Stadt als Sühne für die Ermordung Thomas Rodc's

die Jacobikirche mit einem gewölbten Krcuzgange versehe,

in derselben ein gewölbtes Lectrum und eine gewölbte
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Kapelle Herstellen lasse, in dieser Kapelle zwei ewige
Vikarieen stifte und außerdem noch vier Dompräbenden
mit je 40 Rheinischen Gulden dotire. Da aber mit dieser
empfindlichsten Demüthigung die Stadt von den Schieds¬
richtern verschont worden war, so mußte anderweitig Rath
für die Dotirung geschaffen werden.

Am 9. April 1494 präscntirte die Universität dem
Bischof Konrad von Schwerin, der ihr am 19. Novem¬
ber 1493 das Privileg des Papstes Martin V von
1419 Febr. 18 bestätigt und am 3. März 1494 die
Disciplinargewalt ihres Rectors erweitert hatte, vier Per¬
sonen zur Jnvestirung mit den von ihr dotirten und von
dem Bischof bestätigten vier Präbenden am Domstift. Der
Bischof wird diese Präsentation zurückgewiesen haben, da
eineötheils die Dotation formell noch gar nicht bestätigt
worden war, anderntheilS ja das Patronatörccht den Her¬
zogen zustehen sollte. Am 14. Mai wandte sich die Univer¬
sität aufs Neue an den Bischof, berichtete ihm, sie habe
aus ihren eigenen Mitteln vier Präbenden des Domstiftcs
mit 96 4r, also jede mit 24 £ jährlicher Hebung dotirt,
habe den Herzogen die Präsentation cingeräumt, sich selbst
aber die Nomination Vorbehalten, und bat ihn um die
Bestätigung dieser Dotation. Die bischöfliche Bestätigung
wurde gewährt und erfolgte am 22. Mai.

Wie die Universität dazu kam, vier Präbenden des
Domstiftcs aus ihren eigenen Mitteln zu dotiren, erhellt
aus einer Eingabe der Universität an den Rath aus der
RcformationSzeit, in der es heißt, sie habe dieselbe dotiren
müffen, weil der selige Dr. Bcrchmann nach Rom ge¬
gangen sei. Bezeichnend für die Stimmung der Universität
zu den Herzogen aber war cs, daß sich unter den vier
Männern, welche dieselbe dem Schweriner Bischof prüfen-'
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tirte, I)r. Johann Berchmann und Dr. Liborius Meyer

befanden.

25. Die letzten Streitigkeiten mit den Herzögen

Magnns nnd Balthasar.

Im Wismarschen Vergleich vom 20. Mai 1401 war

nur der hauptsächlichste Streitpunkt zwischen der Stadt

und den Herzögen durch die Anerkennung des Domstiftes

zum Austrag gekommen. Die übrigen Streitpunkte wegen

der Bede und wegen der Bürger-Landgüter waren uner¬

ledigt geblieben. Waren die Herzoge entschlossen, ihren

Sieg zu verfolgen, und war die Stadt nicht tief genug

niedergebcugt, um sich darein zu finden, so konnte der

Kampf jeden Augenblick wieder ausbrechen.

Am 11. Juni 1491 zu Güstrow hatten die Herzoge

versprochen, der Stadt, nachdem sie ihnen Abbitte gethan

und von Neuem gehuldigt haben würde, ihre Privilegien

zu bestätigen. Die Stadt kam diesen Verpflichtungen nach;

die Privilegienbestätigung, die bisher immer unmittelbar

auf die Huldigung gefolgt war, wurde hinausgcschoben.

Zu Weihnacht dieses Jahres sollte dem Wismarschen

Receß zufolge die erste Abbezahlung auf die 21,000 Gulden

mit 2500 Gulden erfolgen. Als nun am 19. Deccmbcr

die Herzoge den Rath auffordern ließen, diese 2500 und

weitere 300 Gulden als Ersatz ihrer zuletzt gehabten Un¬

kosten ihnen zum 27. Deccmbcr zu übersenden, antwortete

derselbe ablehnend. Am 22. December erneuerten die

Herzoge ihre Forderung mit dem Versprechen, wegen der

Privilcgicnbestätigung dem Wismarschen Receß getreulich

nachleben zu wollen. Da aber der Rath fest blieb, so

crtheiltcn die Herzoge am 2. Februar 1492 die versprochene

Privilegienbestätigung und erhielten dagegen die fälligen
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27,00 und einen Schuldbrief über weitere 18,000
Gulden.

Die Mittel zur Aufbringung dieser Summen und
zur Abtragung ihrer sonstigen Kriegsschulden hatte die
Stadt gehofft durch die Einführung einer Bier-Accise zu
gewinnen. Die Herzoge verboten ihr die Erhebung der¬
selben. Ihr Gesuch, sie wenigstens vorläufig, bis zu einer
mündlichen Besprechung in Doberan, bcibchalten zu dürfen,
wurde am 28. Februar abschläglich bcschieden; bis zum
4. März, so hatten die Herzöge mit den Röthen ihrer drei
Lande vereinbart, sollte sic abgcschafft werden.

Die Anforderung, sich an einer neuen Kaiserbede, die
in Folge einer König Maximilian gegen Frankreich zuge¬
sagten Rcichshülfe von den mecklenburgischen Ständen be¬
willigt worden war, mit 7,000 -f Sundisch zu betheiligen,
kam hinzu. Die Stadt, der König Maximilian das Aus¬
schreiben seines Vaters zum Reichstage am 14. Juni un¬
mittelbar zugcschickt hatte, weigerte sich diese Zahlung zu
leisten. Die Herzöge verboten wieder Einfuhr und Ausfuhr
und ließen Rostocker Bürger und Bürgergut mit Arrest

' belegen. Am 20. September wandten sich die zu Lübeck
versammelten wendischen Städte an die Herzöge mit der
Bitte, Rostock, das durch den Wismarschen Receß ohnehin
in Sorgen gesetzt sei und durch das Verbot von Einfuhr
und Ausfuhr schwer geschädigt werde, in seinen Freiheiten,
Privilegien und Gewohnheiten unverkürzt zu lassen. Am
5. Oktober erklärten sich die Herzoge bereit, die arrestirten
Rostocker Bürger, Bürgerinnen und Einwohner in Freiheit
zu setzen, verlangten aber dagegen, daß die Stadt ihnen
urkundlich verspreche, ihnen auf ihre Forderung hin dieselben
todt oder lebendig mit dem arrestirten Gut wieder aus¬
zuliefern, falls sie sich nicht inzwischen mit ihnen verglichen
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zu Stande: die Stadt mußte den Herzogen einen weiteren

Schuldbrief über 3550 4-' ausstellen; die Herzoge ver¬

sprachen, in Bezug auf gewisse Landgüter, welche ihr Hof¬

gericht ihnen zugesprochen hatte, sich dem Urtheil der

Stände zu unterwerfen, verlangten aber auch, daß ihnen

von Seiten der Stadt die Besitztitel gewisser anderer

Landgüter und Mühlen nachgewiesen würden, auf welche

sie Anspruch zu haben vermeinten.

Im Jahre 1403 suchte der Rath am 26. Juni um die

Erlaubniß zur Wiedereinführung der Accise nach; am 1. Juli

wurde er von den Herzogen wiederum abschläglich beschieden.

Gegen Ende des Jahres 1494 war der Rath zur

Erneuerung des Kampfes entschlossen. Rostocker Bürger,

die sich in Klagesachen gegen ihre Mitbürger wegen For¬

derungen aus Landgütern vom Rath verunrechtet oder

widerrechtlich hingehalten glaubten, wandten sich an die

Herzöge mit der Bitte um Rechtshülfe, und die Herzoge

forderten, weil es sich um Lehngüter handle, die verklagten

Bürger trotz des Privilegs von 1462 vor ihr Hofgericht,

veranlaßten auch die Kläger, ihnen ihre Ansprüche gegen

eine Entschädigung abzutreten. Der Rath strafte ein

solches Vorgehen der Bürger mit Stadtverweisung; die

Herzöge meinten, ihnen den Aufenthalt in Rostock durch

Ertheilung von Geleitsbriefen erzwingen zu können. Am

21. December traten Rath und Bürgerschaft zusammen;

der Rath erklärte, da die Privilegien der Stadt von den

Herzögen nicht gehalten würden, so wäre er gesonnen, Leib

und Gut an die Aufrechthaltung derselben zu setzen; die

Bürgerschaft antwortete zweifelsohne zustimmend. Nun

wurde sowohl die Orbör, wie auch die jährliche Abschlags¬

zahlung von 1000 Gulden auf den Schuldbrief vom
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2. Februar und von 1000 -f auf den Schuldbrief vom
6. December 1492 zurückgehalten, und am 6. Januar 1495
appellirten die acht Bürgermeister für sich und alle Ein¬
wohner wegen Verletzung des Privilegs von 1462 an das
Reichskammergericht.

Die Herzoge wandten sich mit einem Schreiben vom
3. Januar unmittelbar an die Bürgerschaft. Sie hätten
erfahren, heißt es hier, daß die Anführer des Rathes,
uneingcdcnk desien, daß die Herzoge sie vormals, wie die
Henne ihre Küchlein, unter ihre Flügel genommen, sie
hinterrücks verleumdeten, gegen sie konspirirten und die
Bürgerschaft wider sie aufreizten; kein Privilegium der
Stadt wäre von ihnen verletzt worden, sondern sie hätten nur
eines Bürgers Eler Lange, der sich bei ihnen über die
Rechtsvcrzögcrung des Rathes beschwert hätte, sich ange¬
nommen, zumal da es sich dabei um Güter gehandelt, die
außerhalb der Stadt lägen und von ihnen zu Lehn gingen;
auch für Michel Göldenitz, Peter Hagemeister, Hans
Katzow und Klaus Hagcmeistcr hätten sie sich deren Wunsch
gemäß verwandt und von ihnen die Abtretung ihrer An¬
sprüche als die Landesherren entgegengenommen; Zuflucht
bei den Herzogen zu suchen wäre altes Herkommen: in
früheren Zeiten (1427) hätten es Heinrich Buck, Heinrich
Katzow und Johann Kröpelin gethan, in neueren Zeiten

(1487) Barthold Kerckhof, Arnt Hasiclbeck, Heinrich Preen,
Johann Wilken und Heinrich Krön; wenn die Anführer
des Rathes jetzt anders darüber urthcilten, so geschähe es
nur, weil die Herzoge nicht zugeben wollten, daß die
Bürgerschaft mit der Accise und andern Neuerungen be¬
schwert würde; sie wollten wiederum Zwietracht zwischen den
Herzögen und der Bürgerschaft erregen, wie sie cs früher
wegen des Domstiftes gethan hätten, denn damals hätten
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sie, wie gesagt würde, sich selbst dahin geäußert, sie ihrerseits

wären freilich für den Dom, wenn aber die Gemeinde ihn

haben wollte, so würden sie ihr darin nicht zu Willen

sein. Diese letzte gegen Barthold Kerckhof gerichtete Wen¬

dung ließ, wie es scheint, den Pfeil von seinem eigentlichen

Ziel abirren oder ermöglichte es doch, ihn unschädlich zu

machen. Barthold Kerckhof begab sich zu den Herzögen

nach Güstrow und unterstellte am 29. Januar für sich,

Johann Wilde, Lambrecht Kröpelin, Engelbrecht Grönen-

hagen, Hermann Waren, Thideke Kerckhof, Albrecht Bröker,

Dietrich Wilde und Laurentius Burmeister ihre Privat¬

streitigkeiten mit den Herzögen einer gütlichen Verhandlung

und eventuell der richterlichen Entscheidung der Stände.

Die Herzöge hielten diese Nachgiebigkeit in Privatange¬

legenheiten für ein Zugeständniß der Stadt. Am 30. Ja¬

nuar begehrten sie, daß der Rath die ausgewiesenen

Bürger Hans Garsmann, Eler Lange, Hans Katzow,
"Michel Goldevisse, Peter und Klaus Hagemeister ihres

Geleites genießen laste, da sie ihnen eventuell gestatten

müßten, die Bürger Rostocks in ihren Landen zu arrestiren;

auch meinten sie bezüglich der Bede, die ihnen wegen der auf

dem Reichstage zu Worms bei König Maximilian nachzu¬

suchenden Belehnung von den zu Güstrow versammelten

Ständen, bewilligt - worden war, sich einer Betheiligung

Rostocks versehen zu dürfen, wenngleich sie wegen der

zwischen ihnen und Barthold Kerckhof, Johann Wilde,

Lambrecht Kröpelin und Hermann Waren obwaltenden

Irrung die Stadt zu diesem Beschluste nicht hinzugezogen

hätten.
Den Widerstand, den die Stadt leistete, glaubten die

Herzöge durch persönliche Anwesenheit in Rostock brechen

zu können. Am 5. März kamen aber drei Abgeordnete
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des Rathcs zu ihnen, um' sich wegen des zwischen ihnen
und der Stadt herrschenden Streites ihren Besuch zu ver¬
bitten, bis derselbe durch eine Vermittelung der wendischen
Städte bcigclegt sein würde. Die Herzoge erwiderte ihnen,
einer Zusammenkunft mit den wendischen Städten bedürfe
cs nicht; sie befänden sich nicht mit Rostock in Streit,
sondern hätten nur Zwistigkeiten mit einigen Bürgern, die
vor den ordentlichen Richtern anhängig gemacht wären und
um deren willen sie ihre Stadt nicht meiden wollten.
Am 17. März trafen sie mit 53 Pferden vor Rostock ein;
die Stadt verschloß ihnen ihre Thore.

Die Herzoge bemächtigten sich Warnemündes, arrc-
stirtcn die Rostockischen Schiffe und verboten Einfuhr und
Ausfuhr. Einer Gesandtschaft des Rathcs, die aus Dr.
Hermann Meyer, Balthasar Jenderick und Barthold
Hiltermann bestand, antworteten sic am 26. März, sie
würden am folgenden Tage Morgens 9 Uhr vor dem
Kröpcliner Thore dem Rath und der Gemeinde mündlich
ihre Antwort ertheilen.

Die Nachricht von dem Wiederausbruch des Kampfes
bewog die wendischen Städte zu schneller Vermittelung.
Von Hamburg und Lüneburg bevollmächtigt trafen Raths-
scudebotcn Lübecks, Stralsunds und Wismars mit den
beiden Parteien in Parkentin zusammen. Am 10. April
wurde ein Stillstand bis zum 17. Mai geschloffen; die
Herzoge sollten Warnemünde nicht weiter befestigen, Rostock
sollte keinen Angriff auf daffelbe unternehmen, der Verkehr
wieder freigegeben und die RostockischenSchiffe sollten gegen
Bürgschaft ihres Arrestes entschlagen werden. Drei Ab¬
geordnete der Herzoge und der Lübische Rathssckretär
begleiteten die vier Sendeboten des Rathes nach Rostock,
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wo der auf dem Rathhause versammelte Rath diesen

Stillstand genehmigte.
Ein auf den 10. Mai nach Wismar anbcraumter

Tag mußte wegen der Abreise des Herzogs Magnus zuin

Wormser Reichstage verschoben werden. Am 15. Juli

empfing der Herzog für sich und seinen Bruder die Rcichs-

belchnung; am 26. befahl König Maximilian dem Rostocker

Rath, seinen Erbherren, denen er die Thorc verschlossen

und gegen deren Willen er eine Accise eingcführt, nicht

länger widersetzlich zu sein und sich jeglichen Angriffs auf

Warnemünde zu enthalten; an demselben Tage verbot er

dem Rathe zu Lübeck, Rostock gegen dessen Erbherren

Hülfe zu leisten.
Am 21. August in Mecklenburg wieder augclangt,

machte Herzog Magnus mit seinem Bruder schon am fol¬

genden Tage den wendischen Städten den Vorschlag, zu

dem verabredeten Tage wegen der dort herrschenden Sterb¬

lichkeit nicht in Wismar, sondern in Sternberg ain

21. September zusammenzukommen. Die Städte lehnten

diesen Vorschlag ab und bestanden auf Wismar als Ort

der Zusammenkunft. Am 5. October benachrichtigten die

Herzoge Lübcck^daß sic mit Rostock über einen Tag, am

17. November zu Wismar, einig geworden wären, inzwischen

aber wegen Rostocks Weigerung, jene zurückgehaltenen

Zahlungen zu leisten, die Einfuhr und Ausfuhr von Neuem

verboten hätten.
Die Zusammenkunft vom 17. November verlief fruchtlos.

Die Herzoge verlangten vor Allem die Auökehrung der

rückständigen Zahlungen; die Scndebotcn Rostocks erklärten,

dazu nicht ermächtigt zu sein. Ain 19. November stellten

die Herzoge einen neuen Geleitsbrief aus, damit die
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Sendeboten mit dem Rath deshalb Rücksprache nehmen
könnten; der Rath beharrte aber bei seiner Weigerung.

Unter Vermittelung der beiden Herzoginnen Sophie
und Margarethe, der Gemahlinnen der Herzoge Magnus
und Balthasar, wurden die abgebrochenen Verhandlungen
wieder ausgenommen. Zufolge eines Verglcichscntwurfs
vom 29. November sollten die Herzoge Warnemünde den
Ständen zu getreuer Hand übergeben, Rostock aber den
Herzogen die rückständigen Zahlungen leisten, die ausge¬
wiesenen Bürger wieder aufnchmen und sich wegen der
Bürger-Landgüter der Entscheidung der zum 4. Februar
nach Schwerin, Wismar oder Güstrow zu berufenden
Stände unterwerfen. Nachdem dieser Entwurf von Rostock
abgelehnt worden war, kam ain 7. December ein billigerer
Vergleich zu Stande: Die Herzoge geben Warnemünde
und die in Besitz genommenen Landgüter an Rostock zurück
und Rostock gestattet den ausgewiescnen Bürgern die
Rückkehr; während des bis Pfingsten (Mai 22) geschloffenen
Friedens soll wegen der Bürger-Landgüter zunächst ein
freundschaftlicher Ausgleich versucht werden, eventuell aber
sollen die Rostocker vor den nach Wismar, Güstrow oder
Schwerin zu berufenden Ständen erscheinen, jedoch unbe¬
schadet ihres durch Privilegien oder Gewohnheit erworbenen
Rechtes, nicht außerhalb der Stadt vor Gericht gezogen
werden zu können.

Daß in diesem Vertrage der rückständigen Zahlungen
mit keinem Worte gedacht ward, geschah wohl in Aner¬
kennung der Thatsache, daß die Stadt mit den bisherigen
Einnahmen ihren Verpflichtungen nicht nachzukommen ver¬
mochte. Am 28. Februar 1496 ertheilten die Herzöge
den zu ihnen nach Doberan gekommenen Abgeordneten des
Rathes, drei Bürgermeistern und sechs Rathmannen, die
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bisher verweigerte Erlaubniß zur Erhebung einer Bier-

Accise: da die Stadt in Schulden gerathen wäre und nicht

die Mittel besäße, den Hafen und das Neue Tief vor

gänzlichem Verfall zu bewahren, so sollte ihr für die Zeit¬

dauer von 20 Jahren gestattet sein, von jeder Tonne Bier,

die in öffentlichen Krügen, in Schüttingen oder anderswo

ausgezapft würde, 4 Schilling Sundisch zu erheben; nicht

unterliegen sollte dieser Auflage alles Bier, das von den

Bürgern in ihren Haushaltungen, von den Geistlichen und

den Mitgliedern der Universität in ihren Kollatien, Kolle¬

gien und Regentien, von den Adligen, Kaufleuten und

sonstigen Reisenden in ihren Herbergen verbraucht, sowie

auch alles dasjenige, welches in Rostock gekauft und nach

andern mecklenburgischen Orten ausgeführt würde. Durch

einen den Herzögen ausgestellten Revers verpflichtete sich

die Stadt, ohne Vorwiffen und Genehmigung derselben den

Zeitraum von 20 Jahren nicht zu überschreiten.

Die in dem Vergleich vom 7. December 1495 be¬

stimmte Friedenszcit verstrich, ohne daß es zu einem Aus¬

gleich wegen der Bürger-Landgüter gekommen wäre; wie

es scheint, war auch die Bedingung der Zurückgabe

der von den Herzögen in Besitz genommenen Landgüter

nicht erfüllt worden. Am 27. Februar 1497 luden nun

die zum Gericht verordneten Stände Barthold Kerckhof

und 14 andere Personen, welche auf die nachgelassenen

Güter Lambrecht Kröpelins und Thidcke Kerckhofs An¬

spruch zu haben vermeinten, in Gemäßheit der Verträge

vom 10. April und vom 7. December 1495 zu einem

Rechtstag nach Güstrow zum 17. April. Als dieser Ladung

keine Folge gegeben wurde, erfolgte eine neue Citation

vom 18. Mai. Die Stadt appellirte dagegen wieder an

das Reichskammergericht.
6
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Am 2. September befahlen die Herzoge- dem Rath,
daß er die Accise wieder abstclle, denn dieselbe sei der
Stadt nur zur Abtragung ihrer Schulden, in die sie durch
Barthold Kerckhof gestürzt sei, und in der Meinung, daß
die Bürgerschaft dainit einverstanden sei, bewilligt worden-;
jetzt aber stelle sich heraus, daß die Bürgerschaft sich über
diese Beschwer beklage, und daß das Geld dazu gebraucht
werde, Bcrtbold Kerckhof und andere Gegner der Herzoge
in ihrem Widerstande zu bestärken; eventuell würden sie

sich genöthigt sehen, den Rostockcrn den Besuch der meck¬
lenburgischen Jahrmärkte zu verbieten. Ein Schreiben des
Raths mit der Bitte um Geleit zu einer mündlichen Be¬
sprechung ward am 13. September ablehnend beschiedenr
wegen der Accise wären weitere Verhandlungen überflüssig;
wollte aber etwa der Rath wegen seiner Appellation an
das Reichskammergericht mit ihnen reden, so ständen sie
deshalb schon mit Herren und Freunden in Berathung.
Trotz dieser Drohungen hielt aber der Rath die Accise
aufrecht und ließ sich auch durch ein Schreiben der zu
Schwerin versammelten Stände vom 26. Mai 1498 darin

nicht irre machen.
Am 25. November 1498 wurden endlich diese

Zwistigkeiten beigelcgt: die Herzoge verpflichteten sich zur
Zurückgabe der wcggenommencn Landgüter; die Streitig¬
keiten wegen der nachgelassenen Güter Lambrecht Kröpelins
und wegen der von der Familie Tulendorf verpfändeten
Güter sollten Schiedsrichter, die von beiden Seiten erwählt
würden, entscheiden; das Privileg von 1402 sollte in
Gültigkeit bleiben, von den Rostockcrn aber nicht zur
Schädigung der obrigkeitlichen Rechte der Herzoge gcmiß-
braucht werden; auch die Gerichtsbarkeit und das Münz¬
recht 'Rostocks wurden anerkannt; die Stadt mußte dagegen
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sich anheischig machen, den Herzogen weitere 8000 Gulden,

jedoch erst nach der vollständigen Abtragung jener 21 OOO

Gulden, zu bezahlen, sowie auch sich mit ihnen — der

Verschließung der Thorc halber — wegen einer Abbitte

zu verständigen; die Ansprüche bezüglich der Kaiserbcde

(von 1495) sollten für diesmal mittels der versprochenen

Summe abgefunden sein.

Im Jahre 1500 brachen nochmals Mißhelligkeiten

aus. Bisher war die Stadt, deren Bedefreiheit für das

Stadtgebiet innerhalb der Zingeln von den Herzogen am

15. August 1482 ausdrücklich anerkannt worden war, nur

zu den sogenannten Kaiserbcden hinzugezogen worden; die

Stadt hatte Widerspruch dagegen erhoben, dann aber doch

thatsächlich nachgegeben. Jetzt verlangten die Herzoge auch

ihre Betheiligung an der Fräuleinsteuer, die von den

Ständen zur Aussteuer der sichverheirathenden Prinzessinnen

in der Form einer Landbede bewilligt wurde. Von den

Töchtern des Herzog Magnus war die älteste, Dorothea,

seit dem 24. Februar 1498 Aebtissin zu Ribnitz; die zweite,

Sophia, wurde am 1. März 1500 mit Herzog Johann

dein Beständigen von Sachsen vermählt. Am 12. Juni'

forderten die Herzoge, daß Rostock, wie es bei den Kaiser-

beden gethan, auch zu der Fräuleinsteuer 2500 £ beitrage.

Am 20. Oktober vermählte sich die dritte Tochter des

Herzogs, Anna, mit Landgraf Wilhelm II. von Hessen-

Kassel; von der Stadt wurde deshalb die Zahlung weiterer

2500 4-' verlangt. Wiederum sträubte sich die Stadt

gegen diese Anforderungen, wiederum meinte sie, thatsächlich

nachgeben zu müssen. Am 1. Februar 1501 antworteten

ihr die Herzoge, ihre Berufung ans ihr altes Herkommen

sei ihnen befremdlich, denn wie alle andern Prälaten,

Mannen und Städte sei auch Rostock ihnen unterthan und

6*
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ihnen zur Hülfe in allen ihren Nöthen verpflichtet; am

8. Mai cntgcgneten sie ihr, aus ihrem Schreiben erhelle,

daß sie gesonnen sei, zu dem alten Frevel zurückzukehren,

sie, die Herzoge, aber seien bereit, ihre Räthe entscheiden

zu laßen. Am 16. November erbot sich die Stadt, trotzdem

sie über Menschengedenken hinaus niemals mit einer solchen

oder ähnlichen Auflage beschwert worden sei, zu einer

freiwilligen Erkenntlichkeit von 6000 -f Sundisch, doch

unbeschadet ihren Privilegien; ain 19. November erklärten

sich die Herzoge damit einverstanden; laut Quittungen vom

17. August 1502, 13. Juni und 9. December 1503

wurde die Zahlung in Raten von 1000, 700 und 300

Gulden geleistet.
Diesen letztgenannten Termin erlebte Herzog Magnus

nicht mehr; ain 20. November war er, wie cs scheint an

den Pocken, gestorben. Einer der bedeutendsten Regenten

Mecklenburgs, war er freilich keine groß angelegte Natur,

aber ein Mann, der seine Zeit verstand, seiner Ziele sich

bewußt war, zäh an ihnen festhielt und sie rücksichtslos

verfolgte. Auf Rostock hat seine harte Hand schwer gelegen:

daß die Stadt sie nicht nachhaltig abzuschütteln vermochte,

war durch ihre innere Zerrissenheit, für die man gerechter

Weise Rath und Bürgerschaft ebenmäßig verantwortlich

machen muß, verschuldet worden und mußte vcrhängnißvoll

werden für den weiteren Gang ihrer Entwickelung.



Drittes Buch. Kirchliche Derhältnisse.

26. Das Visthmn Schwerin und das Archidiakonat

Rostock.

In kirchlicher Beziehung gehörte Rostock zum Bisthum

Schwerin und zum Erzbisthum Bremen. Mitglieder der

herzoglichen Familie wurden dem Bisthum während des

Mittelalters nur dreimal vorgesetzt: zuerst Rudolf von

Mecklcnburg-Stargard, vorher Bischof von Skara, 1390

bis 1415; darauf Balthasar von Mecklenburg-Schwerin

1474—1479, der in dem letzteren Jahre resignirte und in

den weltlichen Stand zurücktrat; dann Magnus von Meck¬

lenburg-Schwerin, Sohn Herzog Heinrichs V, zum Bischof

erwählt am 21. Juni 1510, als er noch nicht voll sieben

Jahre alt war. Ta Herzog Magnus die selbstständige

Negierung seines Bisthums erst am 16. September 1532

übernahm, so fungirten in der Zwischenzeit für ihn als

Weihbischvf Dietrich Hüls, Titular-Bischof von Sebaste,

und als Administrator erst der Domdcchani I)r. Zütpheld

Wardcnberg 1517—1521, dann der Propst Heinrich

Bantschow ('s 1540) und der Senior Dr. Ulrich Malchow

('s 1529).
Innerhalb des Bisthums bildete das Land Rostock

ein eigenes Archidiakonat, das von Alters her mit der

Propstei Bützow verbunden war. Am 1. Januar 1270,

als Bischof Hermann von Schwerin diese Verbindung

beurkundete, umfaßte dasselbe außer den Kirchen in der

Stadt selbst 25 Kirchen im Lande. Zu Anfang des

14. Jahrhunderts waren Archidiakonat und Präpositur
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von einander getrennt, wurden aber von Bischof Gottfried
von Schwerin' am 17. Octobcr 1310 aufs Nene vereinigt.
Im Jahre 1288 wurde Vollrath von Krempe, der Propst
von Bützow, als Archidiakonus in Rostock bezeichnet; im
15. Jahrhundert war Dr. Heinrich Bentzin Propst und
Archidiakonus, im 16. der Schweriner Domdechant und
Administrator des Bisthums Du. Zütphcld Wardenberg
1520—1521 und Magister Detlev Danquardi 1523
bis 1556,

Ein in Rostock ansässiger Stellvertreter des Archidia¬
konus hieß der Official des Archidiakonats, wurde aber
auch Vicepropst und selbst Propst genannt. Daraus er¬
klärt es sich, wenn Amilius, der Kirchhcrr von St. Marien,
in den Jahren 1252—1264 mit dem Titel Präpositns
vorkommt. Im 14. Jahrhundert waren Johann Life
1316—l 319, Johann von Wunstorf 1332—1345 und
Heinrich von Dame 1347 in dieser Stellung; im 15.
Dietrich Meynesti 1445 und Professor Joachim Päpke
1494; im 16. Dr. Peter Boye 1509 und Magister
Detlev Danquardi 1517—1523.

Im Unterschiede von diesem Official des Archidia¬
konats, besten Amt in der Kürze als dasjenige eines
stellvertretenden Richters charaktcrisirt werden kann, hatte
der Official des Bischofs von Schwerin, der General-
Ofsicial, wie er auch genannt wird, mehr die Befugniste
eines Verwaltungsbeamten. In diesem Amte standen im
14. Jahrhundert Johann von Hameln 1339, Dietrich
Möller, Propst des heil. Äreuz-KlosterS 1350 und 1351;
im 15. Johann Meldern 1424, Hermann Witte 1437,
Nikolaus Kpsow 1464 und 1472, Otto Vockholt 1471;
im 16. Joachim Michaelis 1505—1535, Dr. Peter Boye
1539 und Joachim Landridcr 1541.
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27. Das Domkapitel.

Die Präbenden oder Pfründen des Domkapitels

standen von Anfang an mit der Universität in losester

Verbindung und scheinen, von den von ihr selbst dotirten

Präbenden natürlich abgesehen, nur geringen Nutzen für

sie gehabt zu haben. Die Präpositur hatten inne: Thomas

Rode, früher herzoglicher Kanzler, 1487, Reiner Hollager

1401—1499 und Nikolaus Franckc. Die Dckanei war

besetzt mit Heinrich Bcntzin, herzoglichem Rath, 1487,

Johann Tegeler von Waltershausen, herzoglichem Kanzler,

1491—1499, Johann von Greben 1499—1501, Di'.

Heinrich Böger 1501—1506 und Dr. Barthold Möller

1508—1530. Die Kantorei bekleideten: Johann Thun

1487—1504, hernach Bischof von Schwerin, Brandan

von Schöneich, herzoglicher Kanzler, 1504—1507, Heinrich

Bergmeicr, herzoglicher Hofrath, 1511 Bischof von Ratze-

burg, 1507—1515; Dr. Rembert Giltzhcim, herzoglicher

Leibarzt, 1515—1521; nach Giltzheims Resignation stritten

sich um die Einkünfte Johann Mues, Propst zu Ratzeburg,

präsentirt von Herzog Albrecht, Antonius von Precn,

prösentirt von Herzog Heinrich, und Dr. Joachim Plate,

Propst zu Kolberg. Die Besitzer der Scholasterci waren

Laurentius Stullenborch 1487—1503 und Johann Katte

(P 1542). Die vier andern Präbenden waren 1487 ver¬

liehen worden an Johann Goldcnbow, Dr. Hinrich Marin,

Dr. Johann Mielke und Mag. Peter Bcntzin. Die ersten

Besitzer der vier UniversitätSpräbenden waren seit 1494

Dr. Liborius Meyer, Dr. Thomas Wecrt, Balthasar

Jenderick und Johann Berchmann. Eine 1501 von den

Herzogen gestiftete Präbende wurde dem Dr. Heinrich

Böger verliehen und von diesem sofort an Johann von

Greben vertauscht.
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Einer Aufzeichnung von etwa 1.534 zufolge waren
damals 15 Präbenden vorhanden. Von den vier ersten
Präbenden war nur die Scholasterei mit Johann Katte
besetzt; die Präpositur war durch den Tod des Mag.
Nikolaus Francke, die Dckanei durch .den Tod des Barthold
Möller (1530), die Kantorei seit längerer Zeit erledigt.
Die Besitzer der vier andern Präbenden hatten inne:
Konrad Pegel seit 1517, Johann Smit, Küchenmeister zu
Boizcnburg, seit 1531, Peter Sternberg seit 1533 und
Mag. Johann Lindberg. Die vier von der ■Universität
gestifteten Präbenden hatten inne: Mag. Johann Timme
seit 1531, Mag. Joachim Konradi seit 1528, Mag. Jo¬
hann Lütkens seit 1526 und Di'. Peter Voye. Von den
drei letzten Präbenden besaß die 1501 gestiftete Jürgen
Gast seit 1505, die zweite Antonius Schröder, Kirchhcrr
zu Parchim, seit 1507; die dritte war erledigt durch den
Tod des Joachim Helmes.

Im Jahre 1552 bildeten das Domkapitel der Vice-
dcchant und Thcsaurarius Detlev Danquardi, Konrad
Pegel, der Senior Johann Lindberg, Timmes Nachfolger
Mag. Lambert Takel, Lütkens' Nachfolger Nikolaus Grib-
benitz. Mag. Bernhard Mensing, Nachfolger des Mag.
Andreas Eggcrdcs (immatrikulirt 1524, Profcsior 1532,
gestorben 1550), und Arnold Bcrnow. Im Jahre 1557
werden genannt: Propst Di-. Kaspar Hoyer, Vicedechant
I)r. Johann Bemerke, Nachfolger des Detlev Danquardi,
Konrad Pegel, Johann Lindberg, Lambert Takel, Nikolaus
Gribbcnitz, Bernhard Mensing und Bernows Nachfolger
Joachim Kordes. Von diesen allen war 1565 Konrad
Pegel allein übrig; am 21. Dccember wurde der herzogliche
Sekretär Johann Molinus zum Domherrn ernannt; am
15. Mai 1567 traten Pegel und Molinus alles Eigen¬
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thum des Domkapitels an die Herzoge ab, und diese dotirten

mit demselben am 8. Februar 1571 das neu eingerichtete

Landcs-Konsistorium. Pegel starb am 13. November 1567,

Molinus erst am 3. August 1610.

28. Die Pfarrkirchen.

Die vier Pfarrkirchen Rostocks waren seit der Errich¬

tung des Tomstifts im Besitz der vier Würdenträger des

Kapitels, die jedoch verpflichtet waren, einen Kaplan und

einen Schulmeister aus ihren Einkünften zu unterhalten.

Die Pfarrei der Petrikirche war mit dem Dorfe Papen¬

dorf dotirt, welches ihr die Fürstin Agnes und ihr Sohn

Nikolaus das Kind von Rostock am 1. October 1286 und

Fürst Heinrich von Mecklenburg am 8. März 1323 be¬

stätigt hatten; die Pfarrei der Jakobikirche besaß 1298

zwei Hufen in Bargcshagen.

Verschieden von dem Pfarreigut war das Kirchengut,

welches vornehmlich aus der Kirche, dem Kirchhof, der

Kirchherrnwohnung oder Wedem, der Schule und etwa

einem Ziegelhof bestand. Die drei Kirchen St. Petri, St.

Marien und St. Jakobi kommen 1252 neben einander

vor, während die Nikolaikirche sich erst 1200 Nachweisen

läßt. Tie Wedem von St. Nikolai findet sich 1300, die

Wedem von St. Marien 1314. Schulen werden genannt

zu St. Marien 1260, zu St. Jakobi 1270, zu St. Nikolai

1293; das Patronatsrecht der Marienschule wurde dem

Rath am 8. Juni 1337 von Fürst Albrecht von Mecklen¬

burg geschenkt. Die Marienkirche, welche einen Ziegelhof

am Mühlendamm unweit des Mühlenthor^ besessenhatte,

erhielt 1270 vom Rath die Erlaubniß, einen neuen

Zicgelhof von der gleichen Größe anzulegen; St. Jakobi

erwarb 1280 einen Ziegelhof vor dem Bramowschen Thor.
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Das Kirchenvermögen stand unter der Aufsicht mehrerer
Kirchenvorstchcr oder Zuraten, von denen gewöhnlich zwei
die Verwaltung hatten. Kirchen-Juraten von St. Marien
kommen anscheinend schon 1263, sicher 1270 vor, von
St. Petri 1293, von St. Nikolai 1298, von St. Jakobi
1307. Mehrfach wird bei ihren Rechtsgeschäften einer
Zustimmung der Eingepfarrtcn Erwähnung gcthan: zu St.
Petri 1302, zu St. Marien 1327, 1330, 1339, 1341;
zu St. Jakobi treten einmal (1292) die Eingepfarrtcn
scheinbar selbstständig, sicher aber nur mittels einer Ver¬
tretung durch ihre Kirchen-Juraten auf.

Außer dein Hauptaltar hatte jede Kirche eine Reihe
von Nebenaltären, die an den Pfeilern angebracht oder in
besonderen Kapellen errichtet worden waren. Nach einer
Nachricht Nikolaus Gruses waren zu St. Marien 39

Altäre vorhanden, zu St. Jakobi 30, zu St. Nikolai 18

und zu St. Petri 15; in den Klöstern waren zu St. Jo¬
hannis 20, zu St. Katharinen 19, zum heil. Kreuz 13,

zu St. Michaelis 7 und zu Klein-Doberan 1; in den
Hospitälern zum heil. Geist 8, zu St. Georg 7, zu St.
Gertrud 4 und zu St. Lazarus 1: zusammen also gab cs,
abgesehen von den Privat-Altärcn in den Häusern und
für die Hausgenossen der Vornehmen, 182 für den Gottes¬
dienst bestiinmte Altäre. Zur Vergleichung mag dienen,
daß zu Stralsund 207 Altäre ausgczählt werden.

Mit diesen Altären waren geistliche Lehen, gewöhnlich
Vikariecn genannt, verbunden, deren Besitzer, die Vikare,

zu bestimmten gottesdienstlichen Handlungen verpflichtet

waren. Gestiftet waren die Vikariecn größtentheils von

einzelnen Privatleuten oder sogenannten Brüderschaften,

denen regelmäßig auf bestimmte oder immerwährende Zeiten

das Patronatsrecht zustand. Die Hcrzögc besaßen das
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Patronatsrecht zu St. Petri an einer, zu St. Marien an

zwei, zu St. Jakobi aber an sechsNikarieen und außerdem

noch an vier für den dortigen Horen- oder Maricn-Zeitcn-

Dicnst von Ritter Mathias Axekow gestifteten Lehen. Die

im Jahre 1309 zu St. Nikolai ermähnten Tideherren sind

wohl ebenfalls für die Patrone eines Marien-Zeitcn-DicnstcS

zu halten.

29. Der Kaland.

Unter den kirchlichen Brüderschaften ragten diejenigen

des Kalands besonders hervor. Wie alle übrigen, so hatten

auch die Kalands-Brüdcrschaften die Aufgabe, für das

Seelenheil ihrer verstorbenen Mitbrüder durch Scelmesscn

und sogenannte Memorien zu sorgen; ihren Namen'hatten

sie davon, daß sie ursprünglich am ersten Tage jedes Mo¬

nats, an den Kalenden, znsammenkamen; mit diesen Zu¬

sammenkünften, die zunächst einen geschäftlichen Zweck

hatten, war regelmäßig ein gemeinsames Mahl, eine Kollation,

verbunden; ein eigenes Haus, in dein die Kollation statt¬

fand, hieß das KollaticnhauS oder die Pfaffenkollatic.

Dem Großen Kaland oder Herrcn-Kaland gehörten ur¬

sprünglich sämmtliche Kirchherren des ArchidiakonatS Rostock

an; aber auch Bürgermeister und Rathmannen und selbst

die Landesherren waren Mitglieder desselben. Im Jahre

1279 vermachte Gerlach von Koesfeld allen Kirchherren

der Herrschaft Rostock, die ihn in ihre Brüderschaft aus¬

genommen hatten, 30 Mark, deren Rente zu den Unkosten

ihrer Zusammenkünfte verwandt werden und für die sie

seine Mcmoric in der gleichen Weife, wie diejenige eines

Priesterbrudcrs, begehen sollten. Bon einem Verbot, welches

der Rath gegen den Eintritt der Bürger und Bürgerinnen

in Vereinigungen, welche unter dem Namen Brüderschaft,
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Schwesterschaft, Gilde, Kaland oder Gral zweimal jährlich

^ unter Beobachtung geistlicher Formen zusammen kamen,
im Jahre 1367 erließ, war allein der Große Kaland aus¬
genommen. Auf den Wunsch des Rathcs wurde in ent¬
sprechenderWeise auch den Geistlichen in der Stadt Rostockvon
Bischof Friedrich im Jahre 1367 und von Bischof Heinrich
im Jahre 1421 die Aufnahme von Laien in ihre anderweitigen
Brüderschaften verboten. In späterer Zeit bestand neben
dem Hcrren-Kaland ein Elenden-Kaland, vermuthlich eine
Vereinigung von Priestern und Nicht-Bürgern, die auf das
Seelenheil der in Rostock verstorbenen Fremden bedacht war:
1478 veräußerten der Hcrren-Kaland und der Elenden-Kaland
eine ihnen gemeinsam zustehendeRente, und 1522 vermachte
Bürgermeister Arnd Hasselbeckdem Hcrren-Kaland und dem
Elenden-Kaland je 100 Mark Sundisch. Der Hcrren-Kaland
stand mit verschiedenen Kirchen in besonderer Beziehung
und scheint demgemäß soivohl nach diesen Kirchen, als auch
nach den in demselben von ihm übernommenen Aufgaben
oder erworbenen Altären, verschieden bezeichnet worden zu
sein. In der Marienkirche wurde 1343 von den Testa¬
mentsvollstreckern des Priesters Johann von Nöre eine
Vikarie für den Großen Kaland gestiftet; 1469 gehörte
eine Rente den sämmtlichen Herren und Priestern des heil.
Leichnamö-Kaland zu St. Marien. In der Johanniskirche
erwarben die Brüder und Schwestern des Kalands U.-L.-
Frauen, St. Johannis und aller Heiligen 1348 einen
Seelmessen-Altar mit dem Recht, zweimal jährlich, am
Dienstag nach Neujahr und am Dienstag nach Johannis,
ihren Kaland in der Kirche zu halten. An der Jakobi¬
kirche waren zwei Kalande vorhanden, der heil. Lcichnams-

Kaland und der St. Jakobi-Kaland: 1480 wurde eine
Rente von Arnold Boltc, dem Dechanten dieser beiden
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.fuucmbe, verkauft; 1524 aber ward ein Wohnhaus den

Äalandsherren zu St. Jakobi zugeschrieben; vermuthlich

war der eine dieser Äalande ein die Laien ausschließcnder

Priester-Kaland. Auch zu St. Nikolai muß ein Kaland

bestanden haben, denn im Jahre 1532 gab die Priester¬

schaft der Kalande zu St. Jakobi, St. Marien und St.

Nikolai ihre Einwilligung dazu, daß die Einkünfte ihrer

Äalande hinfort zur Besoldung der Kirchen- und Schuldicner

verwandt würden.

30. Die Hospitäler und die (tzcrtrndenkapclle.

Das Hospital zum heil. Geist, ursprünglich in der

Altstadt belegen, wird 1260 zuerst genannt. Im Jahre

1261 schenkte ihm Gertrud, Wittwe des Rathsherrn

Symer, 100 Mark, damit davon ein Altar errichtet und

ein Meßpriester besoldet werden könnte. Die Verlegung in

die Neustadt wird 1281 geschehen sein. Um die Mittel

zu einem Neubau zu gewinnen, hatte sich 1274 ein Bürger

Rostocks, vermuthlich einer der Vorsteher, zu der damals

von Papst Gregor X zusammcnberufenen Kirchenversamm¬

lung zu Lyon begeben und von 14 der dort anwesenden

Erzbischöfe und Bischöfe für diejenigen, welche den angc-

fangencn Bau des Spitals unterstützen würden, je 40 Tage

Ablaß erlangt. 1281 löste Bischof Hermann von Schwerin

das neugcgründete Hospital aus dem Pfarreiverbande von

St. Jakobi und gestattete ihm, in seiner Kapelle einen

eigenen Geistlichen zu halten und seine Todten auf einem

eigenen Kirchhof zu bestatten. Nach einem Ablaßbrief, den

das Hospital am 11. Juni 1297 erhielt, war dasselbe

damals vor Kurzem von Brandunglück betroffen worden

und völlig ausgebrannt. — Das Hospital war ein Gast-

und Siechenhaus für Auswärtige, in welchem, wie es etwa
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1350 heißt, kranke Elende geherbergt und gespeist, von Un¬
geziefer- gereinigt und von andern Beschwerden befreit
wurden. Diese Werke der Barmherzigkeit verrichtete die
Bruderschaft zum heil. Geist, deren Brüder und Schwestern
im Hospital wohnten und beköstigt wurden oder doch das
Recht auf Wohnung imö Beköstigung in demselben geltend
machen konnten. Solche Berechtigung hieß eine Probende,
und man erwarb sie entweder dadurch, daß man — in der
Regel durch ein größeres Geschenk — die Verleihung der
vollen Brüderschaft erlangte, oder durch die Zahlung eines
Kaufpreises, beziehentlich eines Eintrittsgeldes. Die Leitung
des Hauswesens war einem Hofmeister übertragen; die
Aufsicht führten unter Oberaufsicht des Nathcs zwei Vor¬
steher. Das Patronatsrecht der Kirche stand dem Rathe
zu, der (128-1) das Gehalt und die Amtspflichten des
Priesters bestimmte und denselben (1324) dem Propst von
Bützow als Archidiakonus von Rostock präsentirte. — Ein
Siechcnhaus zu Rövershagen, dessen Insassen 1522 Bür¬
germeister Arnd Hasselbcck eine kleine Gabe bestimmte,
wird eine Art Zweiganstalt des heil. Geist-Hospitals ge¬
wesen sein.

Das St. Georgs-Hospital, außerhalb des Steinthors
belegen, wird 1200 als Hospital, 1268 als St. Georg in
legt willigen Verfügungen ermähnt. Es war, als Leprosen-
Hüspital (1279) oder Leprosorium (1299), für die Aus¬
sätzigen bestimmt, die man wohl aus Furcht vor einer ver¬
meintlichen Ansteckung von den Gesunden vollständig ab¬
sonderte; wer etwas Vermögen hatte, kaufte sicheine Präbende,
Unvermögende wurden unentgeltlich ausgenommen. 1275
wurde ein Bürger zu einer Geldstrafe verurtheilt, weil er sich
geweigert hatte, Almosen für das Hospital zu sammeln. Die
Verwaltung durch einen Hofmeister und zwei Vorsteher war mit
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Hospital-Kapelle ward 1278 aus dem Pfarrciverbande von

St. Nikolai gelöst; 1490 erlangte Bürgermeister Vicko

von Herverden durch mündliche Bitte von Papst Jnno-

ccnz VIII die Erlaubniß, drei Stücke von den Reliquien

der zehntausend Märtyrer von Rom nach der St. Georgs-

Kirche in Rostock überführen zu dürfen; den Verehrern

derselben wurde ein Ablaß von 100 Tagen verheißen.

Das Hospital St. Lazarus vor dem Heringsthore

wird 1522 im Testament des Bürgermeisters Arnd Hasscl-

bcck als das Pockenhaus beim Heringsthore bezeichnet und

mit einem Legat von 50 Mark Sundisch bedacht. Ent¬

standen war cs vcrmuthlich zu Ende des 15. Jahrhunderts,

da die Krankheit der schwarzen Pocken oder Blattern den

Norddeutschen damals zuerst bekannt geworden zu sein

scheint; in Stralsund wurde 1494 der siebenjährige Franz

Wessel, der spätere Bürgermeister, von ihr befallen; in

Hamburg ward das hier dein St. Hiob geweihte Pockcn-

haus im Jahre 1505 gegründet.

Die Kapelle St. Gertrud außerhalb des Kröpliner

Thors im Kirchspiel St. Jakobi ist hundert Jahre früher

errichtet worden. In den Jahren 1394, 1396, 1399 und

1402 wurden Ablaßbriefe zu Gunsten der zu erbauenden

Gertruden-Kapelle ausgestellt; im Jahre 1416 bcwidmcten

drei Gebrüder Wulf eine Vikarie in der Gertruden-

Kapelle an dem von ihrem verstorbenen Vetter Gerhard

Wulf errichteten Altar. Ungefähr gleichzeitig (1391) wurde

in Hamburg eine Gertruden-Kapelle auf dem neuen Kirch¬

hof erbaut, die im Jahre 1350 durch die furchtbare Seuche

des sogenannten großen oder schwarzen Todes nothwendig

geworden war und vermuthlich in den Jahren 1387 und

1388, als eine -neue Seuche in Ribnitz, Wismar, Lübeck
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müssen. Die schnelle Verwesung der Leichen, derctwegcn

der hiesige Gertrudenkirchhof berühmt war, entspricht voll-
ständig der Annahme einer gleichen Entstehungsgeschichte.

Nur durch die gemeinsame Schutzpatronin mit der
Gertrudenkirche verwandt war das St. Gcrtruden-Hospital

oder Gasthaus. Im Jahre 1468 kauften die Testaments¬

vollstrecker des am 2. Februar dieses Jahres verstorbenen
Bernd Burmester ein Haus in der Kr'öpliner Straße und
richteten dastclbe zu einem Hospital oder Gasthause für
arme Elende und Pilgrime ein, dcstcn Vorsteher die Aelter-
leute des Schuhmacher-Amtes sein sollten. Die Zahl der
in diesem Hause befindlichen Betten betrug 1469 elf (3
auf der Diele und 8 im Hinterhause), 1490 siebzehn (3
auf der Diele, 2 in der kleinen Kammer und 12 in dem
Schlafhause auf dem Hofe). Die Leitung des Hauses be¬
sorgte ein Gastmeister; ein anderer Beamter war mit der
Einmahnung der Renten betraut; alljährlich wurde vor
einem der Bürgermeister von den vier Aelterleuten Rech¬
nung abgelegt.

31. Die Klöster.

Das Katharinen - Kloster war ein Mannskloster des
von dem heil. FranciöcuS, eigentlich Giovanni Bernadone,
von Assisi (f 1226 Okt. 4) gestifteten Franziskaner- oder
Minoritcn-Ordenö. Leider haben sich die Urkunden dieses
ältesten Klosters "Rostocks nicht erhalten. Das frühe Vor¬
handensein des Konvents wird dadurch nachgewiesen, daß
der Gardian der Mindcrbrüder Eilhard schon am 12. Sep¬
tember 1243 in einer Urkunde des Fürsten Heinrich Bor-
win als Zeuge erscheint. Die Kirche der Minoritcn kommt
1259, ausdrücklich als St. Katharinen bezeichnet 1260,
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die 1230 gebildet war und 1521 noch zwölf Kustodieen

umfaßte, während sich in diesein Jahre auf dem Provin-

zial-Kapitel von Ncu-Brandenburg sechs Kustodieen abson¬

derten. Lehrer an der Universität waren 1520 die

Bakkalaureen der Theologie Prinzipal - Lektor Eberhard

Runge und Lektor Franz de Wcddewen; ersterer war 1525

und 1526 Bruder-Minister der Provinz Sachsen.

Das Johanniskloster war ein Mannskloster des 1215

vom h. Dominikus gestifteten Dominikanerordens. Ueber

seine im Jahre 1256 erfolgte Gründung fehlen alle nähe¬

ren Nachrichten. Urkundlich erwähnt wird es zuerst im

Jahre 1260 und zwar unter der Bezeichnung St. Johannis,

die das Vorhandensein einer kleinen, diesem Heiligen ge¬

weihten Kirche voraussetzt. Die spätere Klosterkirche wurde

am 19. September 1329 von Bischof Johann von Schwe¬

rin eingeweiht. — Bis 1303 gehörte der Rostocker Kon¬

vent zur Provinz Teutonia, seitdem zu der abgczweigten

Provinz Saxonia, die 1305 ihr Provinzialkapitel in Rostock

hielt. Im Jahre 1468 gestattete Herzog Heinrich auf die

Fürsprache seines Schwagers, des Markgrafen von Bran¬

denburg, zweien Dominikanermönchen von der holländischen

Kongregation die Reformation der beiden Klöster zu Rostock

und zu Wismar. Am 11. Juni wurde die Reformation

zll Wismar vollzogen durch Bruder Albertus Petri, Pro¬

fessor der Theologie, im Aufträge des Bruders Johann

ex Curia, Generalvikars der holländischen Kongregation,

unter der Alitorität des Ordensmcisters Mamcrtinus Belli,

in Gegenwart der Bischöfe Werner von Schwerin und

Johann von Ratzeburg. Am 12. Juni benachrichtigte Her¬

zog Heinrich den Rostocker Rath, daß Bischof Werner von

Schwerin, Abt Johann von Doberan, Antonius Schöne-
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fclb, Heinrich Bentzin und Thomas Rode zur Reformation
des dortigen Konvents nach Rostock kommen würden. Bei
dieser Reformation wurden diejenigen, welche sich derselben
nicht fügen wollten, aus dem Kloster gewiesen. Im Jahre
1472 suchten die vertriebenen Brüder beim Rath um die
Erlaubniß nach, in ihr Kloster zurückkehren zu dürfen, da
dasselbe von Fürst Nikolaus dem Kinde den Bürgerkindern
Rostocks und nicht den Holländern gegeben worden sei;
auch die einzelnen Aemter wurden von ihnen aufgefordert,
sich für sie beim Rath zu verwenden. Bischof Werner
von Schwerin begehrte dagegen, daß der Rath etwaige
Fürbitten der Bürger ablchne und etwaigen Gcwaltthätig-
keitcn der vertriebenen Brüder durch feine Diener entgegen¬
treten laste, und in der That hat wenigstens eine allge¬
meine Rückkehr derselben nicht stattgefunden. Im Jahre
1480 lebten Mag. Thomas von dem Ryne vom Rostocker
Konvent und Mag. Hermann Meyer vom Konvent zu
Wismar in dem nicht reformirten Dominikanerkloster zu
Hamburg, und noch im Jahre 1506 befanden sich dort
außer dem genannten Hermann Meyer auch Martin Boitin
und Heinrich Emersen vom Konvent zu Rostock. — An dem
Kapitel der reformirten Klöster, das am 4. August 1477
zu Wismar stattfand, betheiligten sich nur vier Konvente
von der Provinz Sachsen, Magdeburg, Rostock, Wismar,
Halle, und außerdem die beiden Konvente Greifswald und
Pasewalk, die damals noch zu der Provinz Polen gehörten,
im Jahre 1517 aber der Provinz Sachsen zugelegt wur¬
den. Am 19. December 1502 ordnete der von Papst
Alexander VI ain 5. October 1500 zum päpstlichen Le¬
gaten für Deutschland, Dänemark re. ernannte Kardinal
Raimundus die Reformation der Konvente zu Stralsund,
Röbel, Prenzlau, Soldin und Dortmund an. Im Jahre
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1517 war die Ordens-Reformation in der Provinz Sachsen
so weit durchgedrungen, daß der Ordensgeneral Thomas
de Vio Cajetanus am 5. Februar die bisher unter dein

Generalvikar der holländischen Kongregation stehenden

Klöster derselben wiederum dem Provinzialprior unterstellen

konnte; würde einmal ein nicht reformirter Provinzialprior

erwählt werden, so sollten die Vikare der vier Nationen,

in welche nunmehr die Provinz gethcilt wurde, unmittel¬

bar unter dem Ordensgeneral stehen. Diese vier Nationen
waren Meißen, Thüringen, Livland und Ostnation; die
letztgenannte bestand aus den Konventen Magdeburg,
Bremen, Rostock, Wisinar, Norden und Röbel. Der
Nostocker Konvent hatte sich mit der von Cajetan getroffe¬

nen Anordnung am 24. Juni 1516 im Voraus einver¬

standen erklärt; die Ausführung derselben geschahin 'Rostock

am 19. Mai 1517 durch den Provinzialprior Hermann

Rab. — Prior des Nostocker Konvents, der dainals aus

28 Brüdern bestand, ivar Kornelius von Sneck seit 1503,

intitulirt als Doctor der Theologie schon 1483, Prior des

Konvents zu Bremen 1502, Generalvikar der holländischen
Kongregation 1505, Vikar der Ostnation bis zu seinem

am 14. September 1534 zu Leeuwarden erfolgten Tode;

ihin zunächst folgen der Subprior Nikolaus Tangermünde,

der Bakkalaureus der Theologie Mathias Nikolai, der

Lektor der Theologie Joachim Ratstein und der General-

prediger Wilhelm Wilmeö; an letzter Stelle erscheint Her¬

mann Otto, der letzte, erst 1575 gestorbene'Prior des

Johannisklosters. Als Lehrer an der Universität wirkten

1520 Mag. Johann Hoppe, der als Vikar (der Ostnation)
bezeichnet wird, Kornelius von Sneek und Mathias Nikolai;

Ketzermeister waren Hoppe, Sneek und der, wie es scheint,

besonders eifrige Joachim Ratstein. Ein eigenes Termin-
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Haus hatte das Kloster in Teterow (schon 1312) und in

Güstrow; auch ans Schonen erwarb cs 1477 für seine
Terininanten ein Grundstück auf der Landspitze Ugglc Udde,
das 1526 an den Rathsherrn Thomas Kasche, damaligen

Vogt zu Falstcrbo, verkauft wurde.
Das Kloster zum heil. Kreuz war ein Fraucnkloster

des Cistercienser-Ordens, der von dem im Jahre 1098 ge¬
gründeten Muttcrkloster Citeaux (Cisterdum) bei Dijon

seinen Namen führt. Die Lage des Kreuzklosters inner¬

halb der Stadtmauern ist eine Abweichung von der Regel,
nach welcher die Klöster dieses Ordens sogenannte Feld-
klöster sind. Seine Stiftung wird der Königin Marga¬
rethe von Dänemark verdankt, deren Mutter vcrmuthlich
ciue Tochter Heinrich Borwins II war. Die Königin hatte,
wie cs scheint, im Laude Rostock ein Fcldklostcr zu grün¬

den beabsichtigt, war daun aber für den Gedanken ge¬
wonnen worden, ein Nonnenkloster innerhalb der Landes¬
hauptstadt zu bcwidmcn. Nachdem sie am 24. Mai 1269

von ihrem Vetter, dem Fürsten Waldemar, die Erlaubniß
erhalten hatte, 4 Pflug Landes in seiner Herrschaft zu
kaufen und darüber zu vollcin Eigenthumsrecht zu ver¬
fügen, machte sie von derselben durch den Ankauf ijcö

4 Pflug Landes umfassenden Dorfes Schmarl Gebrauch

und schenkte dasselbe am HimmclfahrtStage 1272 (Juni 2)
dem Nonnenkloster zum heil. Kreuz in Rostock. Am
23. März 1276 nahm Papst Jnnocenz V das Kloster der
Cistercienscrinncn von Rostock in seinen Schutz und be¬
stätigte dessenFreiheiten und Gerechtigkeiten; am 23. Ok¬
tober 1278 stellte Fürst Waldemar für die Kirche der

Nonnen zum heil. Kreuz in Rostock einen Schutzbrief aus

und löste sie aus dem Pfarreiverbande der Jacobikirche.
— Das Dorf Schmarl, mit dein das Kloster durch die
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Königin bewidmct worden war, grenzte an die auf einer

aus der Slawenzeit herrührenden Aufschüttung errichtete

Hundsburg/ auf der damals noch (1268—1270) Nikolaus

Glöde, ein Lehnsmann oder Beamter des Fürsten, fein

gewaltthätigeS Wesen trieb. Bald darauf aber muß diese

Burg zerstört worden sein, denn am 21. December 1278,

also unmittelbar nach der Ausstellung seines Schutzbriefcs

für das Kloster, verkaufte Fürst Waldemar den Grund

und Boden der Hundsburg an die Stadt Rostock, von der

ein Menschcnalter später, an: 27. August 1307, der Wall

des Schlosses Hundsburg an das Krcuzkloster verkauft

wurde. Vor dieser Erwerbung vom Jahre 1307 scheint

das Kloster durch das Bestreben, die Hundsburg als Zu¬

behör von Schmarl und folglich als Klostcreigenthum dar-

zustcllen, zur Anfertigung eines Schriftstückes bewogen wor¬

den zu sein, das in der Form einer Stiftungsurkunde

auftritt und vom 22. September 1270 datirt zu sein

vorgiebt. — Diesem Machwerk zufolge hat die Königin

Margaretha mit einem Stück des heil. Kreuzes, das ihr

von einem unbenannteu Papst bei ihrer Pilgerfahrt nach

Rom geschenkt worden ist, in der Absicht, die früher von

ihr verwüsteten Klöster wicderherzustelleu und neue zu

stiften, eine Seefahrt angetreten. Dreimal hat ihr der

Sturm die Landung in Dänemark unmöglich gemacht.

Als sie dann aber vertrauensvoll ihr Gelübde an Gott,

die Mutter Gottes und das heil. Kreuz gerichtet, haben

sich die Fluthen geebnet, und sie ist auf der Waruow ge¬

landet. Daraus hat sie erkannt, daß Gott auch im Wend¬

lande Klöster haben wolle und daß das heilbringende Holz

dort Zuflucht zu gewähren bestimmt sei. Auf den Rath

aller ihrer Räthe hat sic sich entschlossen, das Schloß

Hundsburg zu einem Kloster hcrzurichten; die Bitten deö



102

Lübischen Bürgermeisters Hermann Krüdcner und vieler
andrer ehrbaren Männer aber haben sie bewogen, mit'Genehmigung

des Fürsten Waldemar ein Nonnenkloster
innerhalb der Mauern Rostocks zu stiften; das thut sie
hiermit zu Ehren Gottes, der Jungfrau Maria und des
h. Kreuzes. Inwieweit hier echte mündliche Uebcrlicfcrung
mit bewußter Fälschung verquickt worden ist, läßt sich nicht
mit Sicherheit entscheiden. — Das Kreuzkloster war als
Zufluchtsstätte unverehelichter Bürgcrtöchtcr außerordentlich
beliebt, erwarb reichen Grundbesitz und hatte eine große
Zahl von Konvcntualinnen und Exspektantinnen. Am
17. Juli 1354 beurkundeten der Propst, die Priorin, die
Untcrpriorin und 34 Schwestern den Majoritätsbeschluß
ihres Konvents, in Zukunft nicht mehr als 60 und nur
höchstens 10 Jahre alte, unverkrüppelte Exspektantinnen
anzunehmen. Im Jahre 1492 setzten die von Bischof
Konrad von Schwerin ernannten Visitatoren die Zahl der
geistlichen Schwestern auf 40, die der Laienschwestcrn auf
10 fest. Am 16. August 1526 gestattete der Visitator
Dr. Barthold Möller, daß die Nonnen, die wegen der
Ketzerei Noth litten, 12 Bürgcrtöchtcr in weltlicher Kleidung
bei sich aufnehmen dürften.

Das unweit Rostocks gelegene Kloster Marienchc war
ein Mannskloster des 1086 vom heil. Bruno aus Köln
in der Wüste Chartreuse bei Grenoble gestifteten Kartäuser-
Ordens. Der Name beruht auf einer Umdeutung des
slawischen Ortsnamens Mernewe oder Mergcncwe, der
ursprünglich einem seit 1304 bekannten Hofe eignete,
welcher von der Familie Barnckow (1334) an den Bürger
Radckin Wend, von diesem (1335) an die Familie Alkun
und von dieser wieder (1376) an den Rathshcrrn Gerlach
Wilde überging. Nach dem Tode Heinrich Wildes kam
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der Hof durch Erbgang zur einen Hälfte an den Bürger

Dietrich Fritze oder Wanzeberg, zur andern an den Ritter

Mathias Axekow. Der Bürgermeister Winold Baggel

brachte beide Hälften (1393 und 1395) durch Ankauf zu¬

sammen und überließ sodann am 3. Tecember 1395 die

eine Hälfte seinem Schwiegervater Mathias von Borken

gegen Erstattung des halben Kaufpreises. Am 2. Fcbr. 1396

aber schenkten Winold Baggel und Matthias von Borken

den ganzen Hof Mergene zur Errichtung eines Kartäuser¬

klosters. König Albrecht von Schweden, der an: 8. Sep¬

tember 1395 seine Freiheit zurückerhaltcn und sich am

19. Februar 1396 zum zweiten Male verehelicht hatte,

bestätigte diese Schenkung am 28. Februar. Auch Bischof

Rudolf von Schwerin ertheiltc am 7. März seine Geneh¬

migung, gab dem zu erbauenden Kloster den Namen

Hinimclszinncn oder Marienehe, befreite es von der

bischöflichen Gerichtsbarkeit und verhieß, allen denjenigen,

welche seinen Bau unterstützen würden, einen vierzigtügigcn

Ablaß. In dieser Urkunde Bischof Rudolfs wird auch

eines innerhalb Rostocks belcgcncn Hauses, des sogenannten

neuen Hospitals gedacht, das ebenfalls dem Kloster ge¬

schenkt worden war; vielleicht war dieses das 1552 ge¬

nannte Kartäuser-HauS in der Breitenstraße. Ein Geschenk

von 11 Jf 10 fi jährlicher Hebung aus dem Dorfe Evers¬

hagen, das am 3. Mai 1399 der Protonotar Konrad

Römer dem im Bau befindlichen Kloster machte, wurde

von dem Rektor des Klosters Johann Schelp entgegen-

genommcn. Im Jahre 1400 verpachteten die Mönche den

Wirthschaftshof Marieneh mit Genehmigung dcö Priors

Johann von Arensbök, was sich vermuthlich dadurch er¬

klärt, daß inzwischen Johann Schelp zum Prior des da¬

mals eben vollendeten Klosters Arensbök erwählt worden
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war. — Ihren Statuten nach lebten die Kartäuser in ab¬
gesonderten Zellen einsam und unter ewigem Stillschweigen;
ihre Beschäftigung bildete Handarbeit und das Abschreiben
von Büchern. Alle Kartausen, deren cs zu Anfang des
16. Jahrhunderts 191 gab, standen unter der Leitung der
Mutter-Klause bei Grenoble (Vonni8 Cartusie, Carthusia

major); nach den Ländern, in denen sie lagen, waren sie
in 17 Provinzen gethcilt; Maricnehe gehörte zu der Pro¬
vinz Sachsen und war von den neun Klöstern derselben
das sechste. Im Jahre 1491 war der Prior Georg
von ArnSbök Visitator der Provinz Sachsen, der Prior
Timotheus und der Prokurator Gerwin von Marienehe
waren Mitvisitatoren. — In der Rcformationszcit war
Marquard Bchr Prior, erwählt 1525, gestorben 1553.
Herzog Johann Albrccht ließ am 15. März 1552 das
Kloster durch 300 Bewaffnete aufhcbcn; die vertriebenen
Brüder strengten einen Prozeß beim Rcichskammergerichte
an und wählten nach dem Tode Marquard Behrs ihren
bisherigen Prokurator Christian Westhof zum Prior; im
Jahre 1559 aber wurden auf Befehl des Herzogs die
Klostergcbände abgebrochen und die Steine zu Behuf seines
dortigen Schloßbaues nach Güstrow gefahren. Der letzte
Kartäuserbruder war Mathias Sasie; als Matthäus Meier,
mit dem er in Lübeck zusammengewohnt hatte, 1574 ge¬
storben war, ccdirte er am 22. Juni 1575 alle Gerechtig¬
keiten und Urkunden der Kartause Marieneh dem Rath
der Stadt Rostock und zog sich zurück in die Kartause
Marienklostcr bei Hildcsheim.

Der Dobcrancr Hof in Rostock kommt, als das Haus
der Doberaner Mönche b^cichnet, schon 1263 vor, als
Klein-Doberan 1315, als Alt-Doberan 1326, als Dobc-
raner Hof 1327. Am 26. Mai 1280 gestattete Bischof
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Hermann von Schwerin dem Kloster, auf seinem zu Rostock

im Kirchspiel St. Jaeobi belegenen Hofe eine Kapelle zu

errichten und Gottesdienst in derselben zu halten. Am

13. Mai 1315 beurkundete der Rath seine Anerkennung

der dem Hofe Klein - Doberan zuständigen Gerechtsame,

seiner Immunität und seines Asylrechtes, seiner eigenen

Gerichtsbarkeit und seiner Freiheit von allen bürgerlichen

Pflichten und Leistungen gegen die herkömmliche Abgabe

von einer Mark gewöhnlichen Geldes zu Martini jedes

Jahres. Bezüglich der in diesen: Vertrage dem Kloster

zugestandenen vollen Gerichtsbarkeit bestätigte Fürst Hein¬

rich von Mecklenburg denselben am 2. Mai 1315.

Vorübergehend war auch ein Satower Hof in Rostock

vorhanden. Erwähnt wird der Hof der Mönche von Satow

1289; 1311 wurde ein neben dem St. Jaeobi - Kirchhof

bclegcner Hof veräußert, der den Mönchen .von Satow

gehört hatte. Das Dorf Satow war im Besitz des Klosters

Amelungsborn.

32. Die Schwestern- nnd Vrüderhänser.

Die Beginen oder Begutten waren weltliche Frauen-

vercine zu frommen Zwecken, die in der zweiten Hälfte

des 11. Jahrhunderts zuerst in Belgien auftraten und

ihre Blüthezeit im 13. Jahrhundert erreichten. Sie lebten

meistens. zusammen in einem oder mehreren Konventen,

deren jeder unter Aufsicht einer Meisterin stand, hatten

keine allgemein gültige Ordensregel, waren nicht zu persön¬

licher Armuth verpflichtet und konnten jederzeit austreten,

um sich zu verehelichen. Rach dem Muster der Beginen,

die der Volksmund gern als blaue Schwestern bczcichnete,

entstanden im 13. Jahrhundert Männergesellschaften, die

Beghardeu, die sich ebenfalls schnell ausbrciteten, aber bald

entarteten. Auch die Beginen geriethcn unter dem Ein-
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flusse ketzerischer Secten vielfach in falsche Richtungen,
wurden von der Kirche wegen Irrglaubens verfolgt und
kamen beim Volke in den Verdacht eines lockern Lebens¬
wandels. In Rostock vermachte 1279 der Bürger Gerlach
von Koesfeld den Beginen 30 Mark zum Ankauf eines
Hauses, in dem sie in Gemeinschaft leben könnten; in Folge
dessen, wie es scheint, erwarben sie zunächst ein kleines
Erbe auf dem Kütcrbruch neben dem Stadtgraben; später
aber siedelten sie sich auf dem nach ihnen benannten
Beginenbcrge an, wo 1293 Schwester Wibc allen zum
Kapitel gehörenden Schwestern ihr Haus auf dem Berge
verkauft hatte. Als der von Papst Klemens V auf dem
Konzil zu Vienne (1311) crlasiene Befehl, gegen die ketze¬
rischen Bcgharden und Beginen mit Untersuchung und
eventuell mit Strafen cinzuschrcitcn, seit dem Jahre 131«,
auch in Rorddcutschland Verfolgungen hervorricf, verkauften
die Rostocker Beginen aus Furcht vor solchen das ihnen
gehörige Erbe auf dem Bcginenberge im August 1318 an
die Familie Waömod. Aufgelöst wurde ihre Vereinigung
aber damals entweder überhaupt nicht oder doch nur zeit¬
weilig. Fünfzig Jahre später besaßen sic vielmehr zwei
Konventshäuser, das eine dem Eingang der Johanniskirche
gegenüber, das andere wahrscheinlich wieder auf dem
Beginenbcrge. Unweit des letzteren hatten sich auch Beg-
harden, die in Rostock 1353 zuerst erwähnt werden, auf
dem Rammsbcrge an der Stadtmauer unter drei Schwib¬
bögen angesiedclt; aus Furcht vor der neuen Verfolgung,
die damals bereits in Erfurt begonnen hatte, suchten sie
sich 1368 ihren Grundbesitz durch einen Schcinverkauf zu
sichern. Im Jahre 1371 aber wurden mit ihnen auch die
Beginen Rostocks von der Verfolgung betroffen, die von
dem Ketzermcistcr Walther Kcrlinger in Erfurt ausging.
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Auf Grund cines kaiserlichen Mandats zur Ausrottung

der ketzerischen Seelen der Beghardcn und Beginen, das

derselbe am 10. Juni 1369 von Karl IV erlangt hatte,

forderte er, nachdem er am 8. September zu Ruppin im

Provinzialkapitel der Dominikaner zum. Provinzialprior

der Provinz Sachsen erwählt worden war, mittels no¬

tarieller Abschriften vom 7. Deccmbcr zum Einschreiten

gegen diese Scctcn auf. Der Rostocker Rath, dem der

kaiserliche Befehl ebenfalls vorgelegt wurde, gehorsamte

demselben dadurch, daß er am 28. November 1371 die

beiden Erben der Beginen und zwölf Monate spater auch

die drei Buden der Beghardcn auf dem Nammsbergc ver¬

kaufen ließ. Die Schutzbricfc, die Papst Gregor XI in

den Jahren 1374 und 1377 zu Gunsten der Beghardcn

und Beginen erließ, scheinen ihnen in Rostock nicht mehr

gefrommt zu haben.
Eben damals (1374) begann aber in den Nieder¬

landen Gert Groot, der unter Anknüpfung an die Art

des bei den Beginen und Beghardcn üblichen Zusammen¬

lebens neue Brüder- und Schwesternvercinigungcn bildete,

feine auf die Reform des KlosterwcsenS gerichtete Thätig-

keit. Mit Florentius Radewin zusammen stiftete er die

Kongregation der Brüder vom gemeinsamen Leben, deren

Mitglieder, die Fratcrherrcn, die drei wesentlichen OrdenS-

stücke, die Keuschheit, die Armuth und den Gehorsam, streng

aufrecht hielten, ohne durch ausdrückliche Gelübde gebunden

zu sein. Die Angriffe, welche die Fratcrherrcn von Seiten

der Bcttelmvnche erfuhren, bewogen ihn freilich, seinen

Schülern die Gründung eines Klosters und die Annahme

einer Ordensregel zu empfehlen. Bald nach seinem Tode

(1384) wurde (1386) das Kloster Windcöheim, südlich

von Zwolle, erbaut, das die Regel der Augustinerchorhcrrcn
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annahm und durch Neugründungen und Reformationen das
Mutterkloster einer neuen Kongregation wurde, deren Mit¬
glieder sich als Augustinerchorherren der Windcsheimer
Kongregation bezeichneten. Daneben aber blieben die
Fraterherren als selbstständige Kongregation bestehen. Ein
von Gert Groot in seinem Vaterhause in Devcntcr ge¬
stifteter Schwcstern-Konvent wurde der Ausgangspunkt der
Schwestern vom gemeinsamen Leben, die vielfach ebenfalls
eine Ordensregel und zwar meistens die Augustinische an-
nahmcn.

Eines solchenSchwesternhauses bei Rostock gedenkt der
Geschichtsschreiber der Windcsheimer Kongregation Johann
Busch in seiner Schrift über die Klostcrreformationcn. Er
kam, wie er hier berichtet, als Prior des Augustinerchor¬
herrenstiftes Sülte bei Hillesheim zusammen mit Johann
Klövckorn, dem Prior des Stiftes Richcnberg bei Goslar,
zur Visitation des Segcberghauses nach Lübeck; da die
Mutter dcsiclben vou der Mutter des Schwesternhauses in
Neustadt verleumdet worden war, so bedrohte er diese mit
einer Anzeige bei den Schwestern in Hasiclt; auch sonst
hatte er Gelegenheit, der Mutter des SegeberghauseS sich
anzunehmen, und vermochte auch noch nach seiner Rückkehr
von Sülte aus ihr nützlich zu sein; jetzt, so fahrt er dann
fort, leben Mutter und Schwestern in gutem Frieden,
haben die Regel dcä heil. Augustinus vom Kloster Eldag¬
sen angenommen und haben zwei ähnliche Schwesternhäuser
neu gegründet, das eine in dem Vaterhause der Mutter,
das andere in der Divcese Schwerin bei Rostock. Leider
fehlen diesem Berichte die Jahreszahlen; doch muß
die Visitation des Scgeberg-Hauses oder des Michaelis-
Konvents bei der Egidienkirche, der um 1450 von
Barthold Scgebcrg erneuert worden war, nach 1409



109

fallen, während die Neugründung des Hauses bei Rostock

vor 1470, ivahrscheinlich 1468, stattgefundcn haben wird.

Die Mutter des Segeberg-HauseS bat Busch brieflich, ihr

aus Zwvlle oder aus Devcnter vier Schwestern, zwei Mit-

-reformatorinucn und zwei Mütter für die beiden neuen

Häuser, zu besorgen; der großen Entfernung wegen lehnte

er aber diese Vermittelung ab. — Wie es scheint, ist bei

diesem" 1468 ncugegründeten oder reformirten Schwestern¬

hause an das Kloster Bethlehem außerhalb des Kröpliner-

thorS zu denken, das 1522 in dem Testament des Bürger¬

meisters Arnd Hassclbcck mit 10 Mark Sundisch bedacht

worden ist.

Die Brüder vom gemeinsamen Leben kamen aus dem

Hause zum Springborn in Münster im Jahre oder gegen

das Jahr 1462 nach Rostock. Anfangs wohnten sie in

dem Hause ivciland Peters von Köln beim Kuhthor; schon

im Jahre 1464 jedoch überließ ihnen das Kloster zum h.

Kreuz gegen eine jährliche Rente einen Bauhof in der

Schwanschen Straße, auf dem sie zunächst durch den Bau

eines Fratcrhauscs und einer Kapelle sich provisorisch ein-

richteten, im Jahre 1480 aber den Grund zu dem noch

jetzt vorhandenen Gebäude legten, das Kirche und Fratcr-

haus unter einem Dache vereinigte und bereits Johannis

1488 vollendet dastand. Schon in dem Hause beim Kuh¬

thor, das 1470 mit ihrer Genehmigung an die Stadt ver¬

äußert wurde, hatten sie sich als Brüder vom gemeinsamen

Leben zum Grünen Garten bezeichnet; Kirche und Kapelle,

die dem h. Michael geweiht waren, gaben ihnen den

Rainen Brüder vom gemeinsamen Leben zum Grünen

Garten zu St. Michael, abgekürzt Michaelisbrüder; von

ihren Widersachern wurden sie spottweise Loll- oder Noll-

brüdcr genannt. Im Jahre 1488 lebten im Fraterhause
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17 Personen, nämlich 8 Priester, 2 Diakonen, 1 Akoluth,
2 Schüler, 3 Laien und 1 Novize. An der Spitze des¬
selben standen ein Rektor und ein Prokurator oder Schaffer;
der Senior der Priester hatte vorkommenden Falls den
Rektor zu vertreten und führte die Aufsicht über die
Novizen. Die Beschäftigung der Brüder bildeten Gottes¬
dienst, Schulunterricht und Buchdruck. Zur Zeit der Re¬
formation war Martin Hillemann (1509—1551) Rektor;
sein Nachfolger, Heinrich Pauli, genannt Arsenius, starb
als der Letzte der Brüder erst im Jahre 1575.

3:i. Der Einfluß der humanistischen Strömung.
Unter den Lehrern der Universität Rostock im 15. Jahr¬

hundert ragt besonders Albrecht Krantz hervor. Geboren
zu Hamburg, wurde er im Jahre 1463 zu Rostock in-
titulirt, war 1482 Rektor und im Sommersemester I486
Dekan der philosophischen Fakultät. Michaelis 1486 trat
er als Syndikus in den Dienst der Stadt Lübeck, erhielt
1490 die Würde eines Doktors der Theologie, wurde
1492 lector primarius an der Domkirche zu Hamburg,
1508 Dechant des dortigen Domkapitels und starb daselbst
am 7. December 1517. Fest auf dem Standpunkte der
katholischen Kirche stehend, bekämpfte Krantz heftig alle
häretischen Richtungen, trat aber auch der Wirksamkeit der
Bettelmönche entgegen und sah in einer sittlichen Wieder¬
geburt der Geistlichkeit die nothwcndige Vorbedingung einer
Bcsierung der kirchlichen Verhältnisie. Als Geschichts¬
schreiber übte er durch seine Saxonia, Wandalia, Dania
und Metropolis, Werke, welche sämmtlich erst nach seinem
Tode herausgegeben wurden, Jahrhunderte lang einen
maßgebenden Einfluß auf die Geschichtsforschung Nord-
deutschlands aus.
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Ein Schüler von Krantz war Barthold Möller, ge¬

boren zu Hamburg, intitulirt zu Rostock 1485, Rektor der

Regcntie Porta coeli 1499, Rektor der Universität zum

ersten Male 1505. In seinen Vorlesungen verbreitete er

sich über die verschiedenen Gebiete der Theologie; doch

war er auch den humanistischen Studien zugethan und

stand als Lehrer in hohem Ansehen. 1505 gab er den

Donat heraus; 1506 überwachte er die Ausgabe von

Krantz' Culta et succincta grammatica. Neben Möller

waren auch der Theologe Gerhard Vrilde (1507 Rektor),
die Juristen Johann Berchmann (1489 Rektor), Nikolaus

Louwe aus Stettin (1504 Rektor) und Peter Boye aus

Ditmarschen (1508 Rektor), soivie auch der Mediciner

Remben Giltzheim aus Braunschweig (1515 Rektor)
Freunde der humanistischen Studien. Insbesondere aber

wurden dieselben gepflegt von den Rektoren der Regenticn

zur Porta coeli und zum Rothen Löwen; an der elfteren

wirkten Möller (1499), Konrad Pegel (1508—1514) und

Egbert von Hartem, an dieser Tilemann Heverling aus

Göttingen (1501—1511), einer der angesehenstenDocenten

Rostocks dieser Zeit.
Im Kreise dieser Männer fanden die Humanisten

freundliche Aufnahme, welche wandernd durch Deutschland

zogen, die Pflege der klassischen Studien verbreiteten und

der Kirchenreform vorarbeiteten. In Möllers Jünglings¬

jahren kam der berühmte Konrad Celtis aus Wippfeld in

Franken zu einem kurzen Aufenthalt (Anfang 1486) nach

Rostock. Ihm folgten (1501) der Westfale Hermann von

dem Busche, ein Schüler von Rudolf von Langen, Alexan¬

der Hegiuö und Rudolf Agricola, Ulrich von Hutten (1510),
der krank und bloß Egberts von Hartem Gastfreundschaft

erfuhr, und Johannes Padus (1515), den Egbert von
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Hartem ebenfalls zu sich in seine Wohnung nahm. Der

einzige der Dunkelmänner - Briefe, der aus Rostock datirt

ist, nimmt freilich gerade den Magister Egbertns zum
Snchblatt, ist aber ziemlich harmlos gehalten und will,

wie eü scheint, in Wirklichkeit nur die theologische Fakultät
etwas necken.

Mit Tilemann Heverling dagegen konnten die wan¬
dernden Humanisten sich ernstlich nicht stellen. Er, der

selbst lateinische Dichter, insbesondere Juvcnals Satiren,
erklärte, nahm nicht mit Unrecht Anstoß daran, daß Her¬
mann von dem Busche, der unter großem Beifall Abschnitte
aus Cicero, Virgil und Ovid interpretirte, auch die Sa¬
tiriker Juvcnal und PersiuS in den Bereich seiner Vor¬
lesungen zog, und wußte es beim Concilium dahinzubringen,
daß von dein Busche seine Vorlesungen einstellcn und nach
dem Schluß des Scincsters die Universität verlassen mußte.
Dafür rächte sich von dein Busche durch eine Reihe von
53 Epigrammen, die er 1507 unter der Bezeichnung
Oestrus in Tilemannum Heverlingium herausgab, und
Hutten, der sich aus unbekannten Gründen durch Heverling
ebenfalls beschwert fühlte, übersetzte spöttisch seinen Namen
in Philopompus (der sich Uebcrhebcnde). Wahrscheinlich
trat hier dem Selbstbewußtsein der freinden Ankömmlinge
ein nicht geringeres Sclbstbewußtsein des in fester Stcllnng
stehenden Einhciinischcn entgegen, der, wenn er gleich seine
Liebe zur niederdeutschen Muttersprache gern in Wort und
Schrift bcthätigte, doch auch in der Gclehrtensprache sich
sicher bewegte und dessen lateinische Empfchlungsgedichte
von Männern wie Krantz, Vrilde und Möller für die
Veröffentlichung ihrer Arbeiten nachgcsucht wurden. Be¬
freundet war Heverling mit dem Latein - Dichter Heinrich
Bögcr aus Höxter, der 1499 nach Rostock gekommen war.
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1501 Dechant des Domstiftes wurde und mit dem Dom-

scholaster Johann Kalte zusammen den jungen Herzog Erich

auf seiner italienischen Reise (1502—1504) begleitete.

Auch seiner Gedichtsammlung wurde ein Widmungsgedicht

von Hcverling vorangestellt.

Hochgeschätzt von Hutten wurde Dr. Nikolaus Mar¬

schalk aus Roßla in Thüringen, der 1490—1502 in Er¬

furt gelehrt hatte, 1502 nach dem neugcgründeten Witten¬

berg übergesiedelt war und seit 1505 bei Herzog Heinrich

von Mecklenburg als sogenannter Orator in Dienst stand.

In Rostock, wo er 1510 intitulirt worden war, las er

1520 extraordinarie über kanonisches und Civilrccht

und daneben über seine 1517—1520 veröffentlichte Ge¬

schichte der im Waffer lebenden Thiere, griechisch und

lateinisch; 1522 war er sogar bereit, Borlesungen über

das neue Testament griechisch und hebräisch zu halten.

Vornehmlich bekannt aber machte er sich durch seine Ar¬

beiten auf dem Gebiete der vaterländischen Geschicht¬

schreibung, deren Hauptwerk, die Annales Herulorum ac

Vandalorum, 1521 erschien. Schon in Erfurt, wo Peter

Ebcrbach, bekannter als Petrejus Apcrbach, und Georg

Spalatin seine Schüler gewesen waren, hatte er sich eine

Privatdruckerci gehalten, die als die erste in Deutschland

außer den lateinischen und griechischen auch hebräische

Lettern besaß. In Rostock richtete er sich mit Hülfe eines

aus Erfurt verschriebenen Druckers Günther Winter eben¬

falls eine Druckerei ein, die von 1514—1522 in Thätig-

keit und außer mit vorzüglichen lateinischen auch mit

griechischen Lettern ausgerüstet war.

Die älteste Druckerei Rostocks war diejenige der

Michaelisbrüder, die von 1476—1500 in Betrieb war

und ihre 1521 wieder aufgenommene Thätigkeit bis 1532

8
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fortsetzte. Ihr folgte die Privatdruckcrei des Stadtsckretärs
Hermann Barckhusen, deren Drucke die Jahreszahlen 1505—
1514 tragen. Im Jahre 1515 wurde diese Druckerei
von Ludwig Dietz aus Speier, der bisher in Barckhuscns
Dienst gewesen war, selbstständig übernommen; seine Drucke
reichen herab bis zu -seinem am 1. September 1559 er¬
folgten Tode.



Viertes Auch. Die Reformation.

34. Die Herzoge Heinrich und Albrecht.

Nach dem Tode des Herzogs Magnus verglichen sich
seine drei Söhne Heinrich V, der Friedfertige, Erich und

Albrecht VII, der Schöne, mit ihrem Oheim Herzog

Balthasar in den Verträgen von Schwerin (1503 Dec. 27)
und Wismar (1504 Mai 21) dahin, daß einstweilen alle

Lande ungetheilt bleiben und von Herzog Balthasar unter

Hinzuziehung eines der drei jungen Herzöge regiert werden

sollten. Am 7. März 1507 starb Herzog Balthasar, und

Herzog Heinrich übernahm die Regierung, Anfangs zu¬

sammen mit Herzog Erich, nach dessenTode (1508 Dec. 24)
mit Herzog Albrecht.

Am 8. April 1505 bestätigten die Herzöge Heinrich,

Erich und Albrecht der Stadt Rostock nach Entgegennahme

der Huldigung alle ihre Privilegien und befreiten sie gegen

ein sogenanntes Geschenk von 1000 Rheinischen Gulden

von der Landbede für das Stadtgebiet innerhalb der

Zingeln. Trotz dieser Erneuerung des Vertrages vom

15. August 1482 wurde aber Rostock nach wie vor zu den

außerordentlichen Landbeden herangezogen. Als Herzog

Heinrich, der am 24. Juli 1505 zu Köln von König

Maximilian die Belehnung für sich, seinen Sohn und seine

Brüder empfing, zu diesem Zwecke am 16. Mai eine Bede

von den Ständen bewilligt worden war, erklärten die Her¬
zöge Balthasar und Heinrich am 16. Oktober Rostock gegen¬

über, von dieser Bewilligung könne es nicht befreit werden,

8*
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da dieselbe keine Landbcde, sondern eine Hülfe zum Empfang
ihrer Regalien betreffe, und als die jüngste Tochter des
Herzogs Magnus, Katharina, sich am 6. Juli 1512 mit
Herzog Heinrich von Sachsen vermählte, hatte die Stadt
den Herzogen Heinrich und Albrecht 25 Gulden zu einem
.Pferde (1512 Juni 12) und 1000 Gulden zu der Heim-
stcucr ihrer Schwester zu bezahlen (1513 Dcc. 19).

Die Kämpfe, welche dadurch entstanden, daß Schwede,)
sich von der Union der drei nordischen Reiche loszurcißcn
trachtete, zogen Lübeck und die ihm enger verbundenen
Städte in Mitleidenschaft. Ihre Weigerung, den Handels¬
verkehr mit Schweden abzubrechen, führte zum Kriege
zwischen ihnen und König Johann von Dänemark (1510—
1512), der ihre Rivalen auf der Ostsee, die Holländer, in
seinen Landen begünstigte. Dieses Krieges wegen gestatte¬
ten die Herzoge Heinrich und Albrecht den Rostockcrn am
9. August 1510, zum Schutz ihres Hafens und ihrer
Stadt ein Block- und Korbhaus zu Warnemünde zu er¬
bauen; doch mußten sie sich verpflichten, dasielbe wieder
niederzureißcn, wenn der Krieg beendigt sein würde oder
die Herzoge den Abbruch begehren sollten. Durch den
Frieden von Malmöe (1512 April 23) gewannen die
Städte ihre bevorrechtete Stellung den Holländern gegen¬
über zurück.

Die Erlaubniß zur Erhebung der Accise wurde der
Stadt gegen eine Erkenntlichkeit von 600 Gulden am
12. März 1515 von den Herzogen auf weitere 6 Jahre
crthcilt. Neue Verlängerungen derselben wurden 1524 und
1526 auf 2 Jahre, 1528 auf 8 Jahre bewilligt.

Die Polizciordnung, welche die Herzoge im Jahre
1516 für ihre Lande erließen, blieb für Rostock und Wis¬
mar unverbindlich; beide Städte, welche dergleichen Ord-
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tiung bereits hätten, sollten aber die Landesordnung fleißig

erwägen, berathen und entweder, soweit es thunlich und

möglich wäre, sie befolgen oder nach alter Gewohnheit

selbst Ordnung machen und dabei in Bezug auf diejenigen

Artikel, welche alle Stände angingen, sich ebenmäßig

verhalten.
Das gute Verhältniß der Stadt zu ihren Landes¬

herren, welches diese Nachrichten bezeugen, begann sich
jedoch Herzog Albrccht gegenüber dadurch zu trüben, daß

dieser an dem gewinnreichen Kornhandel mit den Nieder¬

landen unmittelbar theilnehmen wollte, während die See¬

städte Rostock und Wismar sich weigerten, ihm die Be¬

nutzung ihrer Häfen zu kaufmännischen Zwecken, das j»8

navigandi, zn gestatten. Der Herzog wurde dadurch den

sogenannten Klipphäfen und zwar zunächst der Gollwitz bei

Wismar zugeführt; 1527 gedachte er, sich dort eigene

Schiffe bauen zu laßen, und 1532—1533 ging er mit

dem Plan eines Baues auf der Insel Pöl um, der von

ihm selbst für ein harmloses Lustschloß ausgegeben, von

den wendischen Städten aber für eine Festung gehalten

wurde uud deshalb eingestellt werden mußte; 1533 ver¬

suchte er, wie vorher schon, vermuthlich von Herzog Mag¬

nus, geschehenwar, mittels Durchstichs unterhalb Wustrows

den Ribnitzer Binnensee mit der Ostseezu verbinden. Hinzu

kamen dann Streitigkeiten wegen der kirchlichen Angelegen¬

heiten.
Mit seinem Bruder, Herzog Heinrich, hatte sich Her¬

zog Albrecht am 6. Februar 1513 der gemeinschaftlichen

Regierung wegen auf 5 Jahre verglichen. Beim Ablauf

dieser Zeit drang er auf eine Theilung des Landes, wäh¬

rend Herzog Heinrich den Gemeinschaftsvcrtrag von 1504,

der am 15. September 1507 nach Herzog Balthasars
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Tode von den Beiden erneuert worden war, aufrcchthalten
wollte. Am 28. November 1518 kam zn Wismar aus
weitere 5 Jahre ein Vergleich zu Stande, der die Gemein¬
schaftlichkeit beibehielt, Herzog Albrecht aber, in der Re¬
gierung sowohl, wie bezüglich der Einkünfte, dem älteren
Bruder völlig gleichstcllte. Bereits am 7. Mai 1520
wurde aber zu Neu - Brandenburg ein neuer Vertrag ge¬
schlossen, der zwischen Gemeinsamkeit und Theilung die
Mitte hielt: vom 8. September ab sollte auf 4 Jahre
dergestalt eine Theilung eintreten, daß beide Brüder
zwei Jahre die eine und zwei Jahre die andere Hälfte
des Landes regieren, die Prälaten aber, die Mannen und
Rostock und Wismar mit 10 anderen Städten ihnen ge¬
meinsam verbleiben sollten. Am 26. Mai 1521 empfingen
beide Herzoge auf dem Reichstage zu Wormö von Kaiser-
Karl V die Gesammtbelehnung. Noch in demselben Jahre
aber entstand, da Herzog Albrecht eine Theilung des
ganzen Landes verlangte, während Herzog Heinrich die
Theilung der Prälaten, Mannen und Städte als unge¬
wöhnlich verweigerte, ein Prozeß beim Reichskammergcricht,
der am 8. Februar 1525 durch die Bestätigung des Neu-
Brandcnburgischen Vertrages entschieden wurde.

Diese Theilungöbestrcbungen Herzog Albrechts be¬
wogen die mecklenburgischen Stände, vermuthlich im Ein-
vcrständniß mit Herzog Heinrich, mit einander eine Union
einzugehen, die von ihnen, nachdem sie vorher zu Stcrn-
berg einträchtig genehmigt worden war, am 1. August 1523
zu Rostock unterzeichnet wurde. In derselben verbinden

sich Prälaten, Mannschaft und Städte zum Gehorsam
gegen ihre Landesherren in Allem, was sie ihnen von
Gottes und Rechts wegen zu thun schuldig sind, damit sie
dagegen von ihnen bei ihren Privilegien, Freiheiten und
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Gewohnheiten geschützt und erhalten werden, und zu ge-

meinsamem Widerstande gegen Jedermann, der sic wider

ihre Privilegien, Freiheiten und Gewohnheiten beschweren

wird; unter einander verpflichten sie sich zur Erhaltung

von Frieden, Recht und Einigkeit; bei Streitigkeiten soll

ein Ausschuß von 23 Personen, der aus drei Prälaten,

je vier Mannen aus den Landen Mecklenburg, Stargard

und Wenden und je zwei Rathsmitgliedern der Städte

Rostock, Wismar, Reu-Brandenburg und Güstrow besteht,

des Geschädigten sich annehmen und eventuell die Stände

zusammenberufen.

Im Jahre 1529 kam Herzog Albrecht auf sein Ver-

langen nach einer Landestheilung zurück; am 22. Decem-

ber 1534 wurde aber zu Schwerin ein Vergleich geschlossen,

nach welchem die gemeinschaftliche Negierung noch zwanzig

Jahre fortgesetzt werden sollte, und den Ablauf dieses

Termins hat keiner der beiden Brüder erlebt.

35. Die ersten Regungen der Reformation.

Am 11. Mai 1524 berichtete Luther an Georg Spa-

latin, er sei von beiden Herzogen von Mecklenburg, von

dem einen durch Hans Löser, von dem andern durch den

Prior des Augustinerklosters zu Sternberg, Johann Stecn-

wyk, um Zusendung Evangelisch-Gesinnter ersucht worden.

Herzog Albrecht hatte sich am 17. Juni dieses Jahres

zu Berlin mit der im Jahre 1507 geborenen Tochter des

Kurfürsten Joachim I von Brandenburg vermählt, die

1524 auf Anregung ihres Bruders Joachim II das

Klosterlebcn aufgegeben hatte und in den weltlichen Stand

zurückgetreten war. Wohl aus Rücksicht auf die junge

Gemahlin, die damals noch „gut martinistisch" war, wird

er sich durch den genannten Hans Löser an Luther ge-
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wandt haben, wie er denn auch einen evangelisch gesinnten
Geistlichen Heinrich Möllens mit sich brachte, der während
der Fastenzeit und des Osterfestes (März 27) zu Wismar
in der Hofkirche zu St. Georg den Gottesdienst versah
und 1527 als Prediger an derselben angestellt wurde.

Ernster gemeint war wohl das Gesuch des Herzogs
Heinrich, das Luther am 17. Juli durch Zusendung des
Bruders Hieronymus Enkhuizcn beantwortete. Zum Lehrer
seines Sohnes Magnus, des postulirtcn Bischofs von
Schwerin, hatte er Konrad Pegel bestellt, der sich im
Sommer-Semester 1521 zu Wittenberg immatrikuliren ließ,
und unter den Tischgenosien des jungen Prinzen befand
sich Antonius von Preen, der schon im Herbst 1518 als
Student nach Wittenberg gekommen und am 3. Juli 1521
als einundzwanzigjährigcr Jüngling von Herzog Heinrich,
unmittelbar nach dcsien Rückkehr vom Wormser Reichstage,
für die Domkantorci zu Rostock präscntirt worden war.

In dasielbe Jahr 1521 fällt, wenn wir dem freilich
erst zweiundsiebzig Jahre später schreibenden Nikolaus Gryse
glauben dürfen, die Anstellung des Rostockischen Refor¬
mators Joachim Slüter als Schulmeisters an der Kirchen¬
schule zu St. Petri. An der Universität Rostock ward er
am 9. Juli 1518 als Vominu8 Jochimus Sluter iinma-
trikulirt, hatte also wohl damals schon eine geistliche Weihe
erhalten. Zwei Jahre lang lag er dem Schuldienste ob;
ein Bürger, der Barbier Meister Peter Schmidt, gab ihm
während dieser Zeit einen freien Tisch. Dann wurde er,
im Jahre 1523, von Herzog Heinrich zum Kaplan an der
Pctrikirchc bestellt; zwei Jahre darauf stand er in vollem
Kampf gegen Lehren und Gebräuche der katholischen Kirche.

Schon im Jahre 1521 aber hatte der von König
Christian II zu Luther gesandte Martin Reinhart, als er
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vom Reichstage zu Worms nach Dänemark zurückkehrte,

während seiner Anwesenheit in Rostock „bei einem Lieb¬

haber der evangelischen Wahrheit", dem Kaufmann Hans

Kaffmeister dem Jüngern, Herberge gefunden, und in den

unmittelbar darauf folgenden Jahren hatten Riga und

Hamburg evangelisch gesinnte Prediger aus Rostock erhalten.

Sylvester Tegetmeier, der bereits am 23. Mai 1511 als

Silvester Tegetmeyer de Hamborch zu Rostock imma-

trikulirt worden war, kehrte dorthin Ostern 1518 von

einein Aufenthalte in Riga zurück, erwarb am 20. Fe¬

bruar 1519 die Magisterwürde, wurde im Sommer Dis¬

putator in der Regentie zum Rothen Löwen, wirkte seit

Ostern 1520 als Kaplan Barthold Möllers an der Jakobi¬

kirche und kam kurz vor dem 29. September 1522 nach

Riga, wo er Andreas Knöpken, den Reformator Rigas,

als Kaplan an der Pctrikirche vorfand und am 30. Ro-

veinber seine erste Predigt in der dortigen Jakobikirche

hielt. Der Franziskaner - Mönch Stephan Kempe, am

18. April 1521 zu Rostock als Stephanus de Kempis,

frater, immatrikulirt, kam gegen Ostern 1523 in An¬

gelegenheiten seines Ordens nack) Hamburg und gewann

hier, wo das Franziskaner - Kapitel vom 14. Septem¬

ber 1522 mit Spottverscn verhöhnt worden war, durck)
seine im evangelischen Sinne gehaltenen Predigten die

Gemüther.
Es kann also nicht erst Slüter gewesen sein, durch

dessenPredigt Kempe und Tegetmeier für die evangelische

Lehre gewonnen worden waren. Schon vor ihm war der¬

selben in Rostock — und wie es scheint, von zwei ver¬

schiedenen Seiten her — ein empfänglicher Boden bereitet.

Einerseits muß ein solcher Einfluß von Barthold

Möller, trotzdem dieser selbst innerhalb der katholischen Kirche
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verharrte, auf seine jüngeren Freunde und Schüler aus¬
geübt worden sein. Kempe hatte unter Möller Theologie
studirt und war von ihm zum Bakkalaureus der heiligen
Schrift promovirt worden; am Dom zu St. Jakobi, wo
Tegetmeier 1520—1522 als Kaplan predigte, war Möller
Kirchhcrr. Der im Jahre 1526 zum Prediger nach Hain¬
burg berufene Johann Fritze hatte sich wie des Unterrichts,
so auch der Unterstützung Möllers zu erfreuen gehabt; vor
seiner Uebersiedelung nach Hamburg war er 20 Jahr lang
Kaplan in Rostock gewesen und zwar — einer Nachricht
Gryses zufolge — gleichfalls an der Jakobikirche.

Unter einer Einwirkung anderer Art stand der Kauf¬
mann Hans Kaffmeister. Er bewahrte einen Schatz von
alten Handschriften, die ein Priester, der ehemals in Rostock
gepredigt, hinterlasien hatte, hielt ihn aber verborgen aus
Furcht vor dem Ketzermeister Joachim Ratstein; eine
der Schriften, die er Reinhart geschenkt, wurde von
diesem, der damals Prediger in Jena war, im Jahre 1524
veröffentlicht und war hussitischen Inhalts. Nach einer
von Mathias Flavius Jllyricus in seinem 1556 erschiene¬
nen 6atalo»us testium veritatis mitgetheilten Nachricht
lebte 40 Jahre vorher ein Priester Nikolaus Rus
in Rostock; dieser gab eine Schrift 1)6 triplici funiculo her¬
aus, die von den Inquisitoren verfolgt wurde und voll¬
ständig vernichtet worden wäre, wenn nicht ein wackerer
Mann eine Kiste voll Exemplare vergraben und bis zu
den Zeiten Luthers verborgen gehalten hätte; wegen des
Umganges, in dem er mit Leuten aus Böhmen, wahr¬
scheinlich Waldensern, stand, wurde dieser verfolgt und flüch¬
tete sich erst nach Wismar, wo er anderthalb Jahre lebte,
dann nach seiner Rückkehr von dort — in Folge erneuer¬
ter Verfolgungen — nach Livland, wo er verstarb; zwei
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in Rostock damals noch lebende Männer, Mag. Konrad

Pegel und Mag. Vitus zu St. Johannis, waren bei ihren

humanistischen Studien seine Schüler gewesen. Dieser

Mag. Nikolaus Rus war zu Rostock am 9. Octobcr 1477

als Nicolaus Rutze, intraneus, immatrikulirt worden

und hatte in der philosophischen Fakultät 1479—1480

das Bakkalaureat, 1485 die Magisterwürde erlangt; 1504

wurde er als Dominus, 1505 als Magister Nikolaus Rutze

bezeichnet. Die von ihm herausgegebenen Schriften sind,

wie wahrscheinlich gemacht worden ist, im letzten Jahrzehnt

des 15. Jahrhunderts bei Matthäus Brandts in Lübeck

gedruckt worden; ein Exemplar derselben hat im Jahre

1850 Prof. Wiggers wieder ausgcfunden; ein Theil des

Inhalts, eben jene von Flavius genannte Schrift De

triplici funiculo, ist von Dr. Nerger im Jahre 1886

unter ihrem niederdeutschen Titel „Tat Bokeken van deine

Repe" veröffentlicht worden.

36. Joachim Stüters Auftreten.

Joachim Slüter war zu Dömitz als der Sohn eines

Fährmanns Kutzer oder Kutzker geboren, wurde aber nach

seinem Stiefvater gewöhnlich Slüter genannt. Ueber seinen

Entwickelungsgang liegen leider keinerlei Nachrichten vor.

Freilich hat man aus der Angabe Gryses: Gott habe,

nachdem er durch den ersten evangelischen Prediger zu

Wittenberg und in ganz Deutschland die reine Lehre der

göttlichen Wahrheit sechs Jahre vorher an den Tag ge¬

geben, von der Elbe her, als an welchem Master Witten¬

burg gelegen, den Mag. Joachim Slüter, „des Lutheri

Discipel", erweckt und ihn im Jahre 1523 zu seinem

Diener erwählt, — den Schluß ziehen wollen, daß Slüter

in Wittenberg studirt habe; aber diese Folgerung wird



124

durch die Wittenberger Matrikel widerlegt, in welcher
Slüters Name nicht vorkommt. Wenn bei den bestimmten
'Nachrichten Gryses die Annahme eines Jrrthums hinsicht¬
lich des Geburtsortes Sinters möglich wäre, so könnte
man den am 2. October 1493 immatrikulirtcn Joachim
Slüter aus Röbel für unfern Slüter halten und solchen
Jrrthum Gryses daraus erklären, daß SlüterS Nachfolger
an der Petrikirchc Joachinr Schröder laut seiner Jntitula-
tion vom 4. Juni 1522 aus Dömitz stammte. Eine Unter¬
suchung über den kirchlichen Standpunkt Slüters, die uns
vermuthlich auch einen Schluß auf seinen Entwickelungs¬
gang gestatten würde, fehlt bisher und kann natürlich nur
von theologischer Seite erwartet werden.

Im Juli 1525 forderte Antonius Becker, Kaplan zu
St. Nikolai, Slüter zu einer Disputation über die Mesie
auf, die unter dem Vorsitz Di'. Barthold Möllers im theo¬
logischen Lektorium stattfinden sollte; dabei stellte er die
Bedingung auf, daß Slüter sich vorher über die aufge-
stclltcn Thesen schriftlich äußere und daß die Disputation
in lateinischer Sprache gehalten werde. Slüter antwortete
ihm am 2. August in einer lateinischen, mit griechischen
und hebräischen Stellen aufgeputzten Zuschrift abweisend:
Beckers Absicht gehe nur dahin, seinen Gcsinnungsgcnosien
Gelegenheit zu geben, ihn zu überstimmen und seine Lehre
zu vcrurtheilcn; es scheue sich derselbe vor einer Disputa¬
tion in deutscher Sprache, weil er fürchte, daß seine Weis¬
heit vor den Unweisen zu Schanden werde. Der Rath
ließ Becker und Slüter vor sich auf die Schreiberei kom¬
men und legte Beiden Stillschweigen auf, da durch solche
Erörterungen die Bürger nicht gebesiert, sondern nur auf¬
geregt würden.

In eben diesem Jahre mußte Slüter nach Gryses
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Bericht aus der Stadt weichen, um erst nach mehr als
drei Vierteljahren zurückzukehren. Wer ihn aus der Stadt
gewiesen hat, wird nicht gesagt; aus einem Schreiben,

das der bischöfliche Official Joachim Michaelis am 22. Ok¬

tober an Herzog Heinrich richtete, erhellt aber, daß Slüter

durch sein rücksichtsloses Vorgehen sich die Unhuld des Her¬

zogs zugezogcn hatte. Da der Herzog ihm befohlen habe,

so etwa schreibt Michaelis, ihm Meldung zu machen, falls

der Kaplan Herr Joachim Slüter trotz des an ihn er¬

gangenen Verbotes Aufrührerisches predige, so zeige er

ihm hiermit an, daß derselbe sich um dieses Verbot nicht

kümmere, sondern fortfahre zu höhnen und zu tadeln; von

den Bauern werde bereits die Leistung des Bischofszehnten

verweigert, denn der von dem Fürsten selber bestellte

Kaplan lehre, die Bischöfe wären zum Predigen da, pre¬

digten aber nicht und hätten deshalb auch kein Recht auf

den Zehnten. Wohin Slüter sich wandte, ist unbekannt.

Nach Rostock kehrte er 1526 mit Genehmigung Herzog

Heinrichs zurück.
Ein zweites Schreiben des bischöflichen Officials, das

ebenfalls aus dem Jahre 1525 stammen soll, wird rich¬

tiger dem Jahre 1526 zuzuschreiben sein. Am gestrigen

Tage, heißt es hier, sind die Quartiermeister und die

Aeltcrleute vor den Bürgermeistern gewesen und haben

begehrt, daß die Priester, Mönche und Nonnen ebensowohl
>wie die Laien mit der Karre in den Graben gehen und

Wallarbcit thun sollen; „das kommt von den Predigten

her, welche der Kaplan Joachim Slüter allewege gegen die

Geistlichkeit richtet". In Folge dieser oder doch einer ent¬

sprechenden Nachricht befahl Herzog Heinrich dem Rath am

17. Juni 1526, die Klerisei nicht mit der Grabenarbeit

zu beschweren.
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Zu Anfang dieses Jahres kam Dr. Johann Olden¬
dorp, geboren in Hamburg 1480, ein Schwestersohn des
Or. Albert Krantz, der 1504 in Rostock immatrikulirt
worden war, von Greifswald, wo er eine ordentliche Pro¬
fessur bekleidet hatte, als Syndikus nach Rostock. Er war
eine unruhige Natur und, wie es scheint, zweifelhaften
Charakters, aber ein Mann von großer Geschäfts- und
Menschenkenntniß, ein ausgezeichneter Rechtsgelehrter und
ein eifriger Anhänger und Vorkämpfer der Reformation.
Etwa gleichzeitig verließ Di-. Barthold Möller die Stadt,
um in Hamburg das ihm angctragene Amt eines Lector
primarius zu übernehmen und — freilich erfolglos — der
fortschreitenden Umgestaltung der kirchlichen Verhältnisse
entgegenzutreten.

Ein Streit, der in bicsem Jahre zwischen den Franzis¬
kanern und den Dominikanern Rostocks wegen der unbe¬
fleckten Empfängniß der Maria stattfand, konnte, schon als
Zeichen der Uneinigkeit im Heerlager der Gegner, der luthe¬
rischen Sache nur zum Vorthcil gereichen.

Für das Jahr 1527 macht sich der Mangel an be¬
glaubigten Nachrichten besonders fühlbar. Der Rath muß
in der Besorgniß vor irgend einem Vorhaben Slüters das
Einschreiten Herzog Heinrichs angcrufcn haben; am
26. August antwortet der Herzog, er habe Slüter durch
seinen Sekretär Sebastian Schenk sagen laßen, er solle sich
seines Vorhabens bis zu einer persönlichen Unterredung
mit ihm selbst enthalten. Nach Gryses Bericht ist Herzog
Heinrich in diesem Jahre nach Rostock gekommen, hat
Slüter zu sich berufen laßen und hat ihn schließlich mit
einem neuen Priesterkleide beschenkt. Was Gryse sonst von
dieser Unterredung zu erzählen weiß, ist zur Erläuterung
jenes Schreibens unbrauchbar.
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37. Valentin Kortes Anstellung nnd Sliiters
Verehelichung.

Am 28. April 1528 wurde auf Andrängen der auf

dem Rathhause versammelten Bürgerschaft der frühere

Lesemeister zu Sb Katharinen, Valentin Körte, der sichzn

der neuen Lehre bekannt hatte, vom Rath zum Prediger

an der heil. Geist - Kirche bestellt. Gryse macht ihn zum

Sohn eines Barbiers in Lebus; doch ist er 1512 als

Valentinus Corte de Lubeca zu Rostock immatrikulirt

worden. Er war ein besonnener, gelehrter Mann, der

dem allzu hastigen Vorgehen der von Oldendorp und

Slüter geleiteten Volkspartei entgegenzutreten wußte und

sowohl in Rostock wie in Lübeck in hohem Ansehen stand,

.In demselben Jahre soll Gryses Angabe zufolge

Paschen Gruwel als Kaplan Slüters zu St. Petri bestellt

worden sein. Da aber Slüter selbst als Kaplan von

Herzog Heinrich eingesetzt morden war, so wurde vermuth-

lich Gruwel nur zum Schulmeister angenommen, der in

Ausnahmefällen Slüter im Predigtamt zu vertreten hatte.

Lukas Bacmeister läßt ihn aus Lenzen stammen; doch ist

er zu Rostock ain 3. Mai 1516 als Pasca Gruwel de

Malchin immatrikulirt worden.

Am 19. Mai verließ Dr. Barthold Möller seine

Vaterstadt, in der am 28. April die Reformation im Ent-

scheidungükampfe obgesicgt hatte, und kehrte nach Rostock

zurück. Er nahm die frühere Stellung am Dom und an

der Universität wieder ein; aber seine Kraft war gebrochen;

im Herbst 1529 aufs Reue zum Rektor erwählt, starb er

in seinem Rektorat am 12. März 1530.

Durch Möllers Rückkehr ermuthigt, ließ der Kaplan

Wolfgang Säger an der Marienkirche an Slüter die Her¬

ausforderung ergehen, die von ihm vorgetragene Lehre,
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die der Wahrheit widerstritte, in einer Disputation gegen
ihn zu verthcidigen. Slüter sandte am 21. August das
von Säger erhaltene Schreiben mit einer lateinischen Ant¬
wort an den Rath ein, indem er cs von dessen Ent¬
scheidung und Herzog Heinrichs Beschluß abhängig machte,
ob er diese Antwort veröffentlichen und dieselbe mündlich
gegen Säger vertreten würde. Die Entscheidung des Rathes
ist uns nicht erhalten, aber zweifelsohne war sie ablehnend.

In der Woche nach Michaelis begab sich Slüter, dem
von Luther am 13. Juni 1525 gegebenen Beispiele fol¬
gend, in den Ehestand. Das war, seitdem der aus Lübeck
vertriebene Thomas Aderpul mit seiner Frau nach dem
Klützer Ort gekommen und in Greffow zum Pfarrer be¬
stellt worden war (1526), in Mecklenburg nichts Un¬
erhörtes mehr, mußte aber in Rostock dem an der alten
Lehre fcsthaltendcn Theile des Raths und der Bürger¬
schaft zu großem Anstoß gereichen. Gryscs Angabe zufolge
vcnnählte sich Slüter mit Katharina Gele, der Tochter
eines im Kirchspiel St. Petri wohnenden Kleinschmiedeö.
Rach einer Eingabe Slüters, welche er am 16. Mai 1528
an den Rath richtete, hatte er sich in vergangenen Zeiten
mit einer Jungfrau unter Genehmigung ihrer Eltern und
in Gegenwart zweier Zeugen verlobt; hernach aber war
ihm dieselbe von ihrem Vater, Joachim Sybern, verweigert
worden, weil der Rath, wie Sybern mit sechs Bürgern
zu bezeugen sich anheischig machte, ihre Verehelichung mit
Slüter verboten hatte; Slüter suchte demgemäß bei dem
Rath um die Aufhebung eines Verbotes nach, das Gott
und der Natur widerstritte, erklärte sich aber bereit, die
Gültigkeit dieser seiner Ehcberedung mit Sybern und
besten Tochter dem Urtheil des Rathes zu unterwerfen,
wenn dastelbe nicht Gott und seiner Ehre zuwiderlaufe und
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wenn es der Rath in seiner und seiner Freunde Gegen¬

wart in das Stadtbuch eintragen lagen und vor Gott und

Menschen verantworten wolle. Da uns die Antwort des

Rathes nicht vorliegt, so bleibt das Sachverhältniß dunkel.

Joachim Sybern, den Slüter als Vater seiner Frau be¬

zeichnet, wohnte in der Pelzergrube, kommt als Achim

Siverdes oder Joachim Sybern 1513—1545 in den

Schoßregistern vor und scheint im Jahre 1550 gestorben

zu sein; der Name Gele ist bisher nicht aufgefunden wor¬

den; ein Klaus Schele wohnte 1513—1531 in der

Schmiedestraße der Altstadt. Die Annahme, daß Joachim

Sybern der Stiefvater der Katharina Gele gewesen sei,

wird sich nicht halten laßen, da Slüter ausdrücklich von

der Tochter Syberns und der Zustimmung ihrer Eltern

redet. Es muß also entweder Slüter wegen der Weige¬

rung des Brautvaters eine anderweitige Ehe eingegangen

sein oder Gryse sich bezüglich des Familiennamens geirrt

haben. Der Rath wagte, wie es scheint, nicht, Slüter die

Ehe zu verwehren, verharrte aber bei seiner Mißbilligung

und verbot den Rathsspielleuten die Betheiligung an der

Hochzeit. Statt der Musik ließ Slüter die Glocken der

Pctrikirche läuten, in der Paschen Gruwel ihn und seine

Braut traute und als Ehegatten einsegncte.

38. Die Anstellung lutherischer Prädikanten.

Ein neuer Ansturm des Lutherthums fand im Jahre

1529 statt, wurde aber vom Rath zurückgeschlagen. Nach

der Erzählung Gryses, auf die allein wir hier angewiesen

sind, erlangten die lutherisch gesinnten Einwohner des

Jakobi-Kirchspiels, daß der Rath ihnen die Annahme eines

Prädikanten Barthold zugestand; die Gegenpartei setzte

aber durch, daß derselbe sein Amt bald wieder niederlegen

9
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mußte und nicht mehr öffentlich in der Jakobikirche pre¬
digen durfte. Darüber erbittert, hielten die Lutheraner in
der Heil. Geist-Kirche Versammlungen ab und bestürmten
auf der Schreiberei den Rath mit dem Ansuchen, dem
Barthold die Predigt in ihrer Kirchspielskirche wiederum
zu gestatten. Da der Rath ihnen vorstellte, daß das Zu-
geständniß ihrer Forderung Unheil und Aufruhr Hervor¬
rufen würde, so erwiderte ihm der Wortführer der Bürger¬
schaft, Joachiin Rosin, das ganze Kirchspiel wolle aber,
daß Barthold Prädikant bleibe. Der Rath nahm sich
Bedenkzeit und soll sodann durch seine Diener jeden Bür¬
ger für sich in seinem Hause haben befragen lasten, ob cs
sein Wille wäre, daß der lutherische Prädikant Barthold
in seiner Stellung verbliebe. Als nun Joachim Rosin sich
überzeugte, daß bei dem Wankelmuth der Menge die Ab¬
stimmung zu seinen Ungunsten ausfallcn werde, entzog er
sichder Verantwortung seines Auftretens durch die Flucht. —
Auf diesen ganzen Bericht ist freilich wenig Verlaß. Bei
dem besonderen Vcrhültniß, in dem die Jakobikirche zu
den Herzögen stand, ist das anfängliche Zugcständniß des
Rathes durchaus unglaubhaft; auch die Abstimmungsweise
mittels Umfragens von Haus zu Haus durch die Raths¬
diener kann schwerlich richtig sein; endlich ist auch der
Prädikant Barthold, wie es scheint, erst 1531 von Lübeck
nach Rostock gekommen. Trotz dieser Bedenken wird man
jedoch die Erzählung nicht völlig aufgeben dürfen, sondern
die Bewegung des Jakobi-Kirchspiels zu Gunsten des
Lutherthums und die Leitung derselben durch Joachim
Rosin festhalten müssen.

Alü die damaligen Führer der Katholiken bezeichnet
Gryse den Ofsicial (richtiger Archidiakonus) Detlev Dan-
quardi, den (späteren?) Senior Mag. Johann Lindberg,
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dm Scholastikus und großen Schulmeister Johann Katte,

die Domherren Peter Stcrnberg und Johann Timme,
ferner Christian Dalwitz, der 1532 als einer der Kalands-

vorsteher genannt wird, einen unbekannten Peter Lützom
und den Leiter der Regentie zum Halbmond. In Folge

der von ihnen geführten Beschwerde sollen zwischen den
Herzogen und dem Rath scharfe Schreiben gewechselt
worden sein.

Was das Jakobi-Kirchspiel 1529 vergeblich erstrebt

hatte, erreichte das Kirchspiel St. Marien im Jahre 1530.

Leider fehlen uns hier wieder alle näheren Nachrichten;

offenbar aber waren die Vorgänge von Einfluß, welche in
Lübeck begonnen hatten. — Dort hatte der Rath, der bisher
die alte Lehre streng aufrecht gehalten hatte, der lutherisch
gesinnten Bürgerschaft ain 10. December 1529 nachge¬

geben, zwei abgesetzteGeistliche, Andreas Wilmsen und

Johann Walhof aus Kiel und Rostock zurückberufen und

sie am 7. Januar 1530 als Prediger anstellen müssen?
am 2. April erlangte die Bürgerschaft, daß in den vier

Kirchspielskirchen nur die neuerdings angenommenen fünf
Prediger predigen dürften; am 8. Mai wurden neben

Wilmsen und Walhof zwei Prediger, die bereits verehelicht

waren, angestellt. —. Die für St. Marien bestellten Prädi¬

kanten waren Matthäus Eddcler und Peter Hakendahl.

Eddeler wurde kurz vor Ostern berufen, hielt seine erste

Predigt am dritten Osterfeicrtage, am 19. April, über die

Buße und bekämpfte am folgenden Sonntage, dem 24. April,

den Glauben an die fünf Wunden des h. Franeiskus.
Früher war er Kaplan in der Pfarrkirche zu Güstrow ge¬
wesen; als er am 17. September 1525 zum Dechanten

des dortigen Kalands erwählt worden war, hatte er noch

in dem Kalandsbuche der Nachricht über seine Wahl die

9*
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Bemerkung hinzugefügt: „Das war zu der Zeit, als die

Sccte der martinistischen Ketzer in Güstrow grassirte".

Einige Monate nach Eddeler wurde Peter Hakcndahl oder,

wie er selbst sich schrieb, Hanekendall zum Prädikanten an¬

genommen.
Spätestens in diesem Jahre, vcrmuthlich aber schon

früher, wurde auch der Kaplan von St. Nikolai, Antonius

Becker, der ehemalige Gegner SlüterS, für die lutherische

Lehre gewonnen.

39. Die Ordnung des Raths in Lachen der Religio».

Langsam und nur bei besonderen Gelegenheiten wahr¬
nehmbar waren die Fortschritte der reformatorischcn Be¬

wegung. Der lutherisch gesinnte Theil der Bürgerschaft

vergrößerte sich, der katholisch gesinnte Theil des Rathes

verlor Oldendorp gegenüber das Ucbergewicht: Herzog

Heinrich, persönlich der Sache Luthers ergeben, als Vater

des Bischofs von Schwerin an der Erhaltung der alten

Verhältnisse interessirt, griff bald in diesem, bald in senem

Sinne ein und ließ schließlich die Dinge gehen, wie sic

eben gingen. Dem Wunsche Luthers zufolge hatte der

Herzog am 18. Dccember 1529 dem Rathe befohlen, den
Michaelisbrüdern den Druck des neuen Testaments von
Hieronymus Emser zu verbieten; iin Jahre 1531 berief

sich dagegen das Domkapitel hinsichtlich der Festhaltung

der Ceremonien auf seinen Befehl.
Zum 30. December 1530, Freitag nach Weihnacht,

wurden die gesammten Kirchherrcn und Prädikanten nach

der Schreiberei entboten. Von katholischer Seite erschienen
— nach GryseS Bericht — Nikolaus Francke als Kirchhcrr

zu St. Marien, Peter Boye als stellvertretender Kirchhcrr

der Jakobi-Kirche, Johann Kalte als Kirchhcrr zu St. Ni-
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kolai, Matthäus Kalte und viele Andere; von lutherischer

Seite Matthäus Eddeler und Peter Hakcndahl von

St. Marien, Antonius Becker von St. Nikolai, Joachim

Slüter als Kaplan zu St. Petri, Valentin Körte vom

heiligen Geist und — angeblich — jener Barthold von

St. Jakobi. „Um dem ungestümen Vorgehen des ge¬

meinen Volkes zuvorzukommen und Jedermanns Gewissen

zu beruhigen", einigte sich, wie es heißt, der Rath, be¬

ziehentlich dessen Abgeordnete, mit beiden Parteien über

eine Ordnung in Religionssachen, die am 2. Januar 1531

den dazu abermals auf die Schreiberei vor die Abgeord¬

neten des RatheS, Syndikus Dr. Johann Oldendorp, Veit

Oldenborch, Joachim Quant, Nikolaus Beselin, Heinrich

Boldewan und Rathssekretär Peter Sasse, geforderten

Kirchherren und Prädikanten durch den Notar Thomas

Barkhusen vorgclesen und zur Befolgung überreicht

wurde. Dieser Ordnung zufolge sollten in allen Kirchen

die Prädikanten nach Vorlesung des Textes das Wort

Gottes rein und unverdunkelt aus den biblischen Schriften

erklären und das demselben Widersprechende bekämpfen

und aus der Menschen Herzen reißen; die Neuordnung der

Ceremonien blieb dem Rathe überlaßen; der Gemeinde¬

gesang wurde gestattet, sollte sich aber auf zwei Psalmen,

einen vor und einen nach dem Sermon, beschränken; die

Anhänger der Sekte Zwinglis wurden vom Predigtamt

ausgeschlossen.
Hatte aber der Rath in der Ordnung vom 30. De-

cember sich Vorbehalten, eine Entscheidung darüber zu

treffen, welche Ceremonien beizubchalteu und welche als

unbegründet allmählich, ohne Beunruhigung der Gewissen,

abzuschaffen wären, so war er doch nicht gewillt, dabei

nach eigenem Gutdünken zu verfahren; vielmehr ließ er.
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und vermuthlich doch gleichzeitig, an beide Parteien die
Aufforderung ergehen, sich in dieser Richtung zu äußern.
Gryse, der die Verhandlungen vom 2. Januar nicht aus¬
drücklich erwähnt, scheint doch in Bezug auf sie zu berichten,
daß kurz nach der Abfaffung der Ordnung vom 30. Dc-
cember die lutherischen Geistlichen von den bereits nam¬
haft gemachten Abgeordneten des Rathes um ihre Ansicht
befragt worden seien. Die Lutheraner antworteten sofort
mündlich, ließen aber auch durch Joachim Slüter ein
schriftliches Gutachten ausarbeiten, das, von ihnen allen
unterzeichnet, dem Rath am 10. März eingereicht wurde.
Dieses Gutachten ist auch hernach von Ludwig Dietz ge¬
druckt worden, jetzt aber leider nur durch die Nachrichten
bekannt, die Gryse über daffelbe mitgethci.lt hat. Nach der
Andeutung Gryses wären nunmehr die Katholiken zum
24. März auf das Rathhaus gefordert, um über die ihnen
mitgethcilte Erklärung der Lutheraner ihre Meinung ab-
zugeben; doch stimmt das nicht ganz mit den uns glück¬
licherweise erhaltenen vollständig gleichzeitigen Berichten
des Domkapitels.

Am 23. März wurden die Katholiken vor fünf Ab¬
geordnete des Raths — Dr. Johann Oldendorp, Veit
Oldcnborch, Joachim Quant, Nikolaus Dobbin (?) und
Heinrich Boldewan — auf die Schreiberei entboten, um
wegen einer Aenderung der Ceremonien, die des stürmischen
Haufens halber nothwcndig wäre, Vorschläge zu machen.
Ans ihren ersten Einwand, daß ja die lutherischen Prädi¬
kanten sich unter einander selber nicht einig seien, er¬
widerte Oldendorp, dieselben seien sich durchaus einig, aber
der Rath wolle ihnen nicht zustimmen, ehe er nicht auch
ihr Gutdünken vernommen habe. Nun begehrten sie eine
achttägige Bedenkzeit, da sie sich vorher mit den Herzogen
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und Bischof Magnus verständigen müßten; die Raths-

deputirten lehnten aber diese Forderung ab, da ihnen bei

der Aufregung der Bevölkerung inzwischen etwas zustoßen

könne, wofür der Rath nicht verantwortlich gemacht werden

wolle. Darauf traten die Katholiken ab, um schleunigst

durch zwei nach Schwan gesandte Abgeordnete den bischöf¬

lichen Official Joachim Michaelis, Herzog Heinrich und

Bischof Magnus um Rath und Hülfe zu bitten; über

irgend eine Gewaltthätigkeit, so heißt es in deren Instruk¬

tion, können sie sich bisher nicht beklagen, aber sie seien

dadurch in Verlegenheit gesetzt, daß einerseits der Rath

der Bevölkerung wegen von ihnen eine Erklärung über die

Cercmonien verlange, ohne sich seinestheils über das, was

abgestellt und was beibehalten werden solle, zu äußern,

während ihnen andererseits von Herzog Heinrich die Bei¬

behaltung aller Ceremonien befohlen worden sei. Ein

diesem Abgesandten nachgeschicktesSchreiben berichtete, daß

auch Joachim Slüter mit einem andern Prädikanten nach

Schwan gefahren sei, vor denen man sich in Acht

nehmen möge.
Zum folgenden Tage, dem 24. März, waren die

Lutheraner zu 8 Uhr, die Katholiken zu 9 Uhr vor den

ganzen Rath gefordert. Letztere, denen Herzog Heinrich

inzwischen hatte antworten laßen, sie sollten die Ceremonien

nicht fallen lassen, suchten zuerst wieder um eine achttägige

Frist nach und erklärten sodann, unter Berufung auf den

Befehl Herzog Heinrichs, sie hätten keine Veränderungen

der Cercmonien vorzuschlagcn. Darauf antwortete ihnen

der Rath zu ihrer nicht geringen Bestürzung, sie möchten

während der nächsten Tage in den Kirchen keinen andern

Gottesdienst als das Hochamt halten; inzwischen wolle er

seinerseits auf Aenderungsvorschläge bedacht sein. Das
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hörten, wie Gryse berichtet, die Katholiken — Propst
Nikolaus Francke, Dechant Franciscus (wohl der Kalands-
Dechant Franciscus Andrcae), Mag. Johann Likefett und
mehrere Andere — stillschweigend an und gingen zornig
von dannen.

Am Mittwoch, dem 19. März, wurde die katholische
Priesterschaft vor den sitzenden Rath entboten, um dcsicn
Vorschläge entgegenzunehmen und sich darüber zu erklären.
Diesen Vorschlägen zufolge sollten erstens Gesänge, welche
in der heil. Schrift begründet wären, auch in lateinischer
Sprache gebraucht werden dürfen; cs sollte zweitens das
Abendmahl vor dem Hochaltäre täglich in lateinischer
Sprache, unter Wcglasiung der Canones, ausgethcilt, doch
auch denjenigen, welche dasielbe nur in einer Gestalt be¬
gehren würden, nicht vorenthalten werden; den Prädikanten
wären drittens einige Mitglieder der Priestcrschaft als
Beichtväter beizuordncn; viertens müßte Sonntags am
Vormittag in allen und am Nachmittag wenigstens in
zweien Kirchen eine Predigt gehalten werden; fünftens
sollte das Sakrament, wenn es von Kranken verlangt
würde, vorläufig noch mit dem voraufgehendcn Glöcklein
über die Straße getragen, dem Kranken aber nach seinem
Begehren in beiderlei oder in einer Gestalt dargereicht
werden.

Auf dieseVorschläge antwortete die katholischePriestcr¬
schaft am 30. März, sie sei bereit, sich dieselben eine kurze
Zeit gefallen zu lasten, jedoch unter der Bedingung, daß
die Austheilung oder Darreichung des Sakraments nur
durch den Pastor oder einen seiner Kaplanc geschehe, und
daß, wenn in Fällen der Noth einer von der übrigen
Priesterschaft das Sakrament auszuthcilen oder Kranken
ins Haus zu bringen habe, dieser nicht verpflichtet sei, die
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Canones wegzulassen oder das Sakrament in beiderlei Ge¬

stalt darzureichen, denn selbst wider den Gebrauch der

Kirche zu handeln, widerstreite ihrem Gewissen, wogegen

sie diejenigen, welche etwa der Nath dazu bestellen würde,

zeitweilig geduldig gewähren lasten müste.

Um dem Nath entgegenzukommen, ohne der Priester¬

schaft Etwas zu vergeben, entschloß sich der bischöfliche

Official Joachim Michaelis, seinerseits das Hochamt am

31. März, Freitag vor Palmsonntag, in der vorgcschlage-

nen Form, also unter Weglastung der Canones und unter

Darreichung des Sakraments in beiderlei Gestalt, in der

Marienkirche zu halten.
Darüber erbittert, versammelten sich Palmsonnabend,

am 1. April, etwa 250 Bürger auf dem Neuen Hause

und verlangten von dem Rath, daß der Gottesdienst in

der Marienkirche von deren eigenen Geistlichen gehalten

werde. Der Nath mußte nachgeben und ließ — wie es

scheint — den Priestern zu St. Marien durch zwei seiner

Mitglieder, Thomas Kasche und Nikolaus Beselin, befehlen,

selber den Gottesdienst auf die neue Weise zu halten und

damit der Altcrsfolge nach alsbald zu beginnen. Ein

gleiches Ansinnen stellten im Aufträge des Nathes zwei

Bürgermeister und zwei Rathsherren an das Domkapitel

bezüglich der Jakobikirche; das Kapitel verharrte aber bei

seiner früheren Antwort und erklärte, lieber die Kirche

schließen und Rostock verlasten zu wollen. Da trat, nach

einem Berichte des Domkapitels, „ein armer elender Priester,

der vor Kurzem aus Lübeck gekommen war", offenbar jener

Prädikant Barthold, der 1532 nach Riga ging, mit dem

Anerbieten hervor, daß er das Testament halten wolle;

der bischöfliche Official gab ihm die Erlaubniß dazu und
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das Kapitel mußte wohl oder übel seine Besoldung über¬
nehmen.

Am folgenden Tage, Palinsonntag, am 2. April,
wurde zum ersten Male in sämmtlichen Pfarrkirchen Rostocks
der Gottesdienst auf die neue Weise gehalten: eS unter¬
blieben die Marienzeiten, die Lesemcffen und die an diesem
Tage übliche Palmwcihc, die große Orgel wurde gespielt
und das Abendmahl in beiderlei Gestalt ausgetheilt.

40. Die Reformation der Jakobikirche.
In Lübeck weilte seit dem 26. Oktober 1530 Johann

Bugenhagen, um auch in dieser Stadt, wie vorher schon
in Braunschweig und Hamburg, die kirchlichen Verhältnisse
zu regeln. Hier besuchten ihn, seinem eigenen Zeugniß
nach, diejenigen beiden Männer, denen — abgesehen von
dem Syndikus Johann Oldendorp — Rostock für die
Durchführung der Reformation am meisten zu danken hat,
Joachim Slütcr und Valentin Körte.

Ueber den Letzteren hat Bugenhagen, dem Charakter
seines Schreibens nach, wenig zu berichten: er wich »irgend¬
wie von den Lehren ab, welche Bugenhagen vertrat, und
die Lübecker hätten ihn gern zu ihrem Prädikanten ge¬
wonnen. lieber Slüter dagegen war Bugenhagen vorher
mancherlei zu Ohren gekommen; er nahm ihn deshalb mit
sich auf seine Schlafkammer und redete ihn offen darauf
an. Slütcr stellte Einiges in Abrede, gab Anderes zu
und verständigte sich mit Bugenhagen über Alles in Güte.
Entschieden wies er die Verdächtigung zurück, daß er mit
den Sakiamcntschändcrn, den Anhängern Zwinglis, übcr-
einstimme, und in Bezug auf die Beichte erhob er keinerlei
Widerspruch. Unnöthige Neuerungen versprach er zu ver¬
meiden, das Singen lateinischer Gesänge, wenn keine Laien
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vorhanden sein würden, znzulassen, sich in Uebcreinstimmung

mit den übrigen Prädikanten, soweit thunlich, nach der

Lübischcn Kirchenordnnng zu richten und allen Fleiß anzu-

wcnden, um einen guten Schulunterricht zu beschaffen. Der

Obrigkeit erklärte er den gebührenden Gehorsam erweisen

zu wollen; sein früheres Verhalten gegen dieselbe begründete

er mit der anfänglichen Noth des Evangeliums. Endlich

versprach er auch, sich des unnützen Scheltens zu enthalten

und über dem Kampf mit den Wölfen die Weide seiner

Schafe nicht zu vernachlässigen.
■ Nach der Bezugnahme auf die Lübische Kirchenordnung

zu urtheilen, die vom 27. Mai 1531 datirt, wird die Zu¬

sammenkunft Slüters mit Bugenhagen etwa im Soinmer

dieses Jahres stattgefunden haben. Am 1. Juli (die

Jahreszahl 1530 kann nicht richtig sein) schickte Bugcn-

hagen aus Lübeck dem Rath einen Prediger, Reimar, zu;

wenn auch aus Deventer gebürtig, werde er doch bei lang¬

samem Sprechen wohl in Rostock verstanden werden.

Vielleicht geschah es unter dem Einflusie der Lübischcn

Ordnung, daß in Rostock eine neue Regelung der Cere-

monien zu Stande kam. Leider misten wir von derselben

nur das Eine, daß ihr zufolge das Testament nicht mehr

in lateinischer, sondern in deutscher Sprache gehalten wer¬

den sollte.
Am 13. September fanden zwischen den Abgeordneten

des Rathes, vr. Johann Oldendorp, Veit Oldenborch,

Nikolaus Beselin, Hinrich Boldewan, Joachim Vos und

Hans von Hcrverden, einerseits, und der Geistlichkeit von

St. Jakobi, den Domherren Johann Kalte, Joachim Hel¬

mes, Johann Timme, vierzehn Vikaren und dem Schul¬

meister Magister Arnold, andererseits, dieser Neuerung

wegen Verhandlungen statt. Die Geistlichen hatten die
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Kirchenvorsteher gefragt, ob eS auf ihrer Anordnung be¬
ruhe, daß der lutherische Prediger das Testament in
deutscher Sprache halte, und auf deren verneinende Ant¬
wort hin hatten sie begehrt, daß demselben das Predigen
untersagt werde. Oldendorp legte ihnen die Fragen vor,
ob sic die Rcchtmäßigkeit eines solchen Verbotes darzuthun
vermöchten und ob sie Willens wären, der Stadt für die
etwaigen Folgen desselben einzustehen. Darauf antwortete
Katte, über die Rcchtmäßigkeit zu disputiren werde von
ihnen der Universität überlasten; lieber aber wollten sie
Leben und Gut verlieren, als daß ihretwegen die Stadt
Schaden erleiden sollte. Nun erklärte ihnen Oldendorp,
obgleich der Rath durchaus nicht beabsichtige, einen Ein¬
griff in das Patronatsrecht der Fürsten zu thun, und ob¬
gleich er die Priester in ihren Lehen nicht zu kränken,
sondern zu beschirmen gemeint sei, so müsse er doch sich
Vorbehalten, wegen des übrigen Kirchenguts zu verfahren,
wie er cs vor Gott und den Menschen verantworten wolle,
und könne nicht länger dulden, daß man über Ketzer und
Ketzerkirchen schreie und daß die Stadt von 10 oder
12 Personen in Gefahr gestürzt werde. Darauf machte
er ihnen dann die folgenden Vorschläge: an den Wochen¬
tagen können die Geistlichen Vormittags aus dem Psalmisten
Davids so viele Psalmen singen, wie sie wollen, die Lek¬
tion aus dem alten Testament halten (doch nicht aus den
Brevieren zu lesen) und mit einer Kollekte über daö G ebet
des Herrn abschließen; auch Nachmittags können sie eine
Stunde lang Psalmen singen; zum Gesänge sollen sie aber
nicht mit Chorröcken und Chorkappen, sondern in ehrbarer
Kleidung erscheinen; beim Testament werden die üblichen
Gewänder bcibehaltcn; das Testament darf jedoch nur
dann gehalten werden, wenn Kommunikanten vorhanden



141

sind. Um den Vorwurf zu vermeiden, daß er allzutief in

die Angelegenheiten des Doms eingreife, will der Rath,

daß in demselben wöchentlich nur einmal, am Sonntag,

gepredigt werde; die Kosten des sonntäglichen Kirchen-

gesangcs will der Rath übernehmen und sich deswegen mit

einem Schulmeister vergleichen; es soll also die Priester¬

schaft Sonntags sich weder um den Gesang zu bekümmern,

noch sonst Etwas in der Kirche zu schaffen haben, an den

Werktagen dagegen dieselbe ihnen überlasten bleiben. Gegen

diese Vorschläge wandte Katte ein, daß ihnen die Chorröcke

und Chorkappen von der Kirche vorgcschricben wären, und

bat spöttisch Oldendorp um Rath, wie sie sich demnach zu

benehmen hätten. Oldendorp wies sie deswegen an die

lutherischen Prediger und fragte sie, ob sie die Vorschläge

des Rathes annehmen wollten. Katte erwiderte, er werde

sich in dem, was er zu thun habe, von seinem Gewisten

leiten lasten; die Ucbrigen antworteten, einzeln, wie sie

befragt wurden, ihr Gewissen verbiete ihnen die Annahme.

Run befahl ihnen Oldendorp im Namen des Rathes, weder

das Testament zu halten, noch Beichte zu hören, noch

Taufen vorzunehmcn, und sich in Bezug auf ihr Singen

nach den ihnen mitgethcilten Bestimmungen zu richten.

Am folgenden Sonntag, am 17. September, wurde

in der Jakobikirche der Gottesdienst in feierlicher Weise

gehalten. Zur Aushülfe kain, wie Gryse berichtet, Anto¬

nius Becker von St. Nikolai mit seinem lutherischen Schul¬

meister; unter der Leitung des Letzteren wurden deutsche

Psalmen gesungen; die Predigt ward von Barthold, das

Testament von Becker gehalten; das Abendmahl wurde in

beiderlei Gestalt ausgctheilt, indem Becker den Kommuni¬

kanten den Leib, Barthold ihnen das Blut Christi dar¬

reichte.
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Am 25. September ging der Rath gegen die Katho¬
liken einen weiteren Schritt vor. Die vorhin genannten
sechs Rathsmitglieder ließen Di'. Peter Boye als Vice-
dcchanten der Domkirche durch einen Notar anzeigen, bei
dem augenscheinlichen schnellen Verfall der von ihm be¬
wohnten Wedcm müßten für den Fall eines völligen Ruins
Rath und Kirchspiel ihn verantwortlich machen. Eine
gleiche Anzeige erging an Propst Nikolaus Franckc wegen
der Wedcm der Marienkirche; ihm gegenüber wurde hin-
zugcfügt, da der Dompropst früher den beiden Kaplänen
und dem Schulmeister zu St. Marien entweder die Kost
oder eine Geldentschädigung verabreicht habe, was jetzt
von ihm verweigert werde, so wolle der Rath, der ihn
gern in seinen Einnahmen schützen würde, nicht dafür ver¬
antwortlich sein, wenn'ihm aus dieser Weigerung Unwille
erwachse. Zweifelsohne gaben daraufhin Francke und Boye
die bisher von ihnen benutzten Pfarrwohnungen auf, an
denen, wie eü scheint, der Pöbel sein Müthchen zu kühlen
geneigt war. Boye soll den Herzögen schon am 19. Mai
geschrieben haben, er sei veranlaßt worden, sich des Regi¬
ments der Domkirche zu begebeu und seine eigene Wohnung
in der Altstadt zu beziehen.

Tie erledigte Wedcm von St. Marien wurde wohl
Valentin Körte übergeben, der nach Gryses Bericht in
diesem Jahre den beiden bisherigen Prädikanten an der
Marienkirche, Matthäus Eddcler und Peter Hakendahl,
bcigeordnet und — der erste in Rostock — zum Pastor
ernannt wurde. Hakendahl blieb in der bisherigen Stel¬
lung bis zu seinem 1557 oder 1558 erfolgten Tode,
Eddcler dagegen scheint an KorteS Stelle zum Prediger
an der heil. Geisikirche ernannt worden zu sein.
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41. Der Zwist unter den lutherischen Geistlichen.

Einer Meinungsverschiedenheit unter den lutherischen

Geistlichen gedenkt Griffe zum Jahre 1531. Der Fort¬

gang des Evangeliums, sagt er, hat nicht nur die Dom¬

pfaffen und ihren Anhang, sondern auch den Teufel ver-

droffen; um die empfangene Scharte wieder auszuwetzen,

hat er Zwietracht unter die lutherischen Geistlichen gesäet;

Joachim Slüter ist der Meinung gewesen, das; in der

jungen lutherischen Kirche nur deutsche Psalmen gesungen

werden dürften, während die übrigen Prediger auch latei¬

nische Gesänge zulasten wollten; in einer Unterredung aber,

die im Beisein Di'. Oldendorps zwischen ihm und Valen¬

tin Körte, Peter Hakendahl und Barthold von St. Jakobi

gehalten worden ist, hat er sich um des Friedens willen

mit ihnen dahin geeinigt, daß, wenn eö gleich des gemeinen

Volkes wegen heilsam wäre, ausschließlich deutschePsalmen

zu singen, es doch auch der Schüler wegen nicht für un¬

nütz gelten könnte, zur Mette und zur Vesper, wo

nicht viel Volk zugegen wäre, lateinische Gesänge zu ge¬

brauchen; dadurch sind dem Teufel Thür und Fenster ver-

schlosten worden.
Die gleiche Meinungsverschiedenheit Slüters, von der

uns Griffe berichtet, war — wie wir gesehen — schon in

seiner Unterredung mit Bugenhagen zu Tage getreten;

auch das gleiche Zugeständniß hatte er damals gemacht.

Sein Zurückkommen auf den frühere^ Standpunkt ließe

sich einesthcils durch die Bedeutung, welche der Gemcindc-

gesang bei der Einführung der Reformation hatte, andern-

theils durch die Liebe erklären, mit der gerade er den¬

selben gepflegt zu haben scheint. Schon im Jahre 1525

war bei Dietz ein Gesangbuch — das, soweit bekannt,

älteste in niederdeutscher Sprache — erschienen, dessen
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Vorrede den Namen des Herausgebers durch die Anfangs¬
buchstaben I. S. andeutct, und am 20. März 1531 schloß
Dich den Druck eines neuen Gesangbuches ab, dessenerster
Theil eine niederdeutsche Ucbertragung des Lutherscheu
Liederbuches vom Jahre 1529 bildet, während der zweite
Theil eine von Slütcr beschaffte Auswahl aus den ver¬
schiedenen übrigen Gesangbüchern jener Zeit enthält. Jn-
dcffen wird uns von anderer Seite über wcitergehendc
Abweichungen eines Predigers in Rostock berichtet, der
freilich nicht namhaft gemacht wird, aber kaum ein Ande¬
rer gewesen sein kann, als Joachim Slütcr.

Ein Aufsatz Di'. Johann Oldendorps mit der Be¬
zeichnung: „Irrung und Zwist unter den evangelischen Prä¬
dikanten zu Rostock" faßte diejenigen Lehrpunkte zusammen,
über welche die Geistlichkeit Rostocks sich nicht zu einigen
vermochte. Dieser Aufsatz wird dein Berichte zu Grunde
gelegen haben, den der Rath an Luther und Melanchthon,
an Bugenhagen und Rhcgius sandte, um deren Urtheil
über die betreffenden Punkte zu erbitten. Daraufhin er¬
folgten Gutachten von Urban Rhcgius aus Celle vom
8. November, von Luther und Melanchthon aus Witten¬
berg vom 10. und von Johann Bugenhagen aus Lübeck
vom 24. November. Mit der vom Rath getroffenen An¬
ordnung der Ceremonien erklären Alle sich einverstanden,
Luther und Melanchthon in ihrem gemeinschaftlichen
Schreiben nur kurz^ Rhcgius und Bugenhagen unter aus¬
führlicher Begründung ihres Urtheils. Der denselben
widersprechende Prediger wird von Allen zurückgcwiesen;
Rhcgius meint spöttisch, da derselbe die lateinische Sprache
nickt gebrauchen lasten wolle, so möge er wohl nicht viel
Latein verstehen, sondern ein Deutschherr sein, den man
am besten nach Rhoduö schicke. Luther und Melanchthon
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rathen, den zänkischen Prediger vor den Rath zu fordern,

ihm seine Zänkereien zu verbieten und ihm von Luther zu

sagen, wie ihin früher auch schon von Bugenhagen gesagt

worden sei, er möge in geistlichen Dingen nicht zu kühn

sein, da sich aus vielen Beispielen der Gegenwart ergebe,

daß solcheKühnheit Gefahr bringe; eventuell aber solle der

Rath, ohne Scheu vor seinem Anhang beim gemeinen Volk,

ihn in Frieden aus der Stadt ziehen heißen. Nach der

Ansicht Bugenhageus muß der Jrrlehrer, wenn er sein

Hadern nicht aufgebcn will, einfach abgesetzt werden.

Der Zwist betraf zunächst die Beichte, dann die Cere-

monien und den Gebrauch des Lateinischen. Der in Frage

stehende Prediger bestritt die Nothwendigkeit der Privat¬

beichte und wollte nur eine allgemeine Beichte zulassen;

es genügte ihm nicht, daß man sich der deutschen Sprache

wie bei der Taufe, so auch beim Abendmahl bediente,

sondern er wollte auch die „bunte Messe", wie er die

Beibehaltung der lateinischen Gesänge bei der deutschen

Messe nannte, den Ainbrosianischcn Lobgcsang und das

Lesen der sogenannten Lektionen durch die Knaben, abge¬

schafft wissen; endlich bekämpfte er auch die Beobachtung

„der freien Ceremonicn durch Pfaffen, die sich zu dein

Evangelium Christi bekehren". Dieser letztgenannte Wider¬

spruch, deffen Grund Bugenhagen nicht verstehen zu können

erklärt, wird nwhl gegen die Bestimmungen voin 13. Sep¬

tember über den Chorgesang des Doinkapitels gerichtet ge¬

wesen sein.
Bei der Frage nach der Person des betreffenden Pre¬

digers denkt Bugenhagen zunächst an Stüter; dann' meint

er, es möge sich wohl um einen Anhänger Heinrich Revers

in Wiönmr handeln, und ergeht sich darauf ausführlich
über die dortigen Sakrainentschänder. Luther nennt keinen

io
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Namen, aber seine Anspielung ans die frühere Ermahnung
BngenhagenS, der seinem eignen Zeugniß nach von den
Predigern Rostocks nur Valentin Körte und Joachim Slütcr
kannte, geht unzweideutig von der Voraussetzung aus, daß
der Widerspruch von Slütcr erhoben werde; nur auf diesen
kann auch der Anhang des gemeinen Volkes passen, den
der Rath bei der Ausübung seines obrigkeitlichen Amtes
nicht scheuen soll.

Bei der Frage nach der Persönlichkeit des betreffen¬
den Predigers können unserer bisherigen Kenntniß nach
nur Joachim Slütcr und Matthäus Eddeler in Betracht
kommen..

Eddeler war einem Schreiben zufolge, das er am
25. Juli 1531 an den Rath richtete, wegen einiger An¬
schuldigungen der Prädikanten, deren Triftigkeit er bestritt
und zu widerlegen sich erboten hatte, durch zwei Bürger¬
meister die Ausübung seines Amtes für eine Zeitlang ver¬
boten worden; er suchte deshalb bei dem Rathe um die
Erlaubnis nach, in der ihm verliehenen Kirche den armen
Kranken, Lahmen und Blinden, sowie auch den Geistes¬
kranken das Evangelium zu verkündigen und der Anord¬
nung des Rathes gemäß im Dom die Testamentsmeffe zu
halten; eventuell aber bat er sich ein Zeugniß seines Wohl-
verhaltenö aus, um auf Grund dcffclbcn sich anderswo
um eine Anstellung bewerben zu könncw. Nach einem
späteren Schreiben vom 22. September 1534 war er
Prädikant zu Gnoien geworden, hatte aber in Folge von
Versprechungen, die ihm durch Bürgermeister Bernt Mur¬
mann und Di-. Johann Oldendorp gemacht und während
des letzten Jahrmarkts durch Rathmann Joachim Voß
wiederholt worden waren, den Herzögcn seine Stellung ge¬
kündigt; als er davon den Rostockcr Prädikanten durch
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Peter Hakendahl Nachricht gegeben hatte, war ihm von

diesem geantwortet worden, es wären in Rostock Prädi¬

kanten genug vorhanden; daraufhin hatte er den inzwischen

zu seinem Nachfolger in Gnoien ernannten Valentin ge¬

beten, mit dem Antritt seines Amtes bis Ostern zu war¬

ten; die Herzoge aber hatten befohlen, daß er die Wcdem

schon zu Michaelis zu räumen habe; nun bat er den Rath,

wenn man ihn den übrigen Prädikanten nicht für eben¬

bürtig halte, ihm wenigstens für den kommenden Winter

Wohnung und Herberge zu geben. Dann ist Eddeler Pre¬

diger an der Marienkirche zu Anklam geworden, von hier

nach Rostock zurückberufen und als Nachfolger von Heinrich

Techcns zum Pastor an der Marienkirche bestellt worden

und in diesem Amte am 6. Mai 1556 gestorben.

Mit absoluter Sicherheit ist die Frage, ob der Streit

von Slüter oder von Eddeler ausging, vorläufig nicht zu

entscheiden. Für Eddeler läßt sich geltend machen, daß er

wirklich, aber schon vor dem 25. Juli 1531, von seinem

Amte dispensirt wurde, für Slüter die Erzählung Grpses,

der Bericht Bugenhagens, die Anspielung Luthers und

nicht ain wenigsten die Vorsicht, welche den Rath bewog,

sich von Luther und Melanchthon, von Vugenhagen und

von RhegiuS Gutachten zu erbitten, ehe er gegen den un¬

genannten Prediger einschritt. War es, wie doch am wahr¬

scheinlichsten ist, Joachim Slüter, gegen den diese Autori¬

täten sich aussprachen, so darf man aus Gryscö Erzählung

die Folgerung ziehen, daß er dem Urtheil derselben sich

beugte und den Gründen der Zwcckinäßigkeit nachgab.
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42. Joachim Slüters Tod.
Schon am 29. April 1531 hatte der Rath den

Franziskanern, Dominikanern und Fraterhcrren befehlen
lassen, fortab, um Aergerniß zu vermeiden, nur in bürger¬
licher Kleidung auf die Straße zu gehen. Vermuthlich
war damals auch ein Mandat gegen die Betheiligung an
der Messe in den Klosterkirchen ergangen. — Im Jahre
1532 ging der Rath mit der- Aufhebung der Kalandö-
brüderschaften vor. Am 5. Januar gab die Pricsterschaft
der Kalandc zu St. Jakobi, St. Marien und St. Nikolai
ihre Einwilligung dazu, daß die Einkünfte der Kalands-
brüderschaften hinfort von den Vcrordnetcn des Rathes
zur Besoldung der Kirchen- und Schuldiencr vcnvandt
würden; unterzeichnet wurde die Urkunde von Christian
Dalwitz, Franciscus Andrcae, Heinrich Finke, Johann
EggcrStorf, Arnold Bcrnow, Johann Detlevi und Kirchhcrr
Johann Kalte von St. Nikolai. Eine Säkularisation war
dieser Akt nicht, sondern eine Umwandelung von katho¬
lischem in protestantisches Kirchengut. Vermuthlich aber
war er die Veranlassung, daß Herzog Albrecht am 5. Fe¬
bruar ein uns nicht erhaltenes Mandat gegen die Ver¬
äußerung oder Unterschlagung von Kirchengütern erließ. —

Am 27. April ließ der Rath die Jungfrauen des heil.
Kreuz - Klosters auffordern, zur lutherischen Lehre überzu-
treten; die Schwestern hielten aber ihr Klosterlebcn und
die katholische Lehre noch fest, als ganz Rostock schon längst
evangelisch war.

Zur Fastnachtözeit gestattete der Rath, daß auch wäh¬
rend der Fasten öffentlich Fleisch im Scharren verkauft
werden dürfe. Am Gründonnerstage (März 28) wurde
ein Mandat von der Kanzel verkündigt, daß Niemand
nach Biestow oder nach Kessin hinauögehe, um dort der



149

Messe beizuwohnen. Als sich Valentin Körte, der Pastor

von St. Marien, in den Ehestand begab, betheiligtcn sich

bei dem öffentlichen Kirchgänge und den, Hochzeitsmahle

sämmtliche Rathsmitglieder.

Am Pfingstsonntage dieses Jahres, am 19. Mai,

zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags, ist Joachim Slüter

gestorben. Gryses Bericht zufolge war er kurz vor Pfing¬

sten bettlägerig geworden, aber schon ein Vierteljahr hindurch

leidend gewesen. Zu seinem Nachfolger wurde Joachim

Schröder bestellt, der in seinem neuen Amte am 22. Juni

1533 seine erste Predigt hielt. Vorher war er Schul¬

meister zu St. Petri gewesen und hatte, wie er in einer

Eingabe an den Rath vom Jahre 1535 berichtete, seit

Allerheiligen (Nov. 1) 1530 gepredigt, nach Slüterö Tode

aber 20 Wochen lang einem Schulmeister und drei Jahre

hindurch dem Johann Klowkyn für das Halten des Testa¬

ments an Sonn- lind Festtagen Gehalt bezahlt.

In Joachim Slüter verehrt Rostock seinen Reformator.

Er allein hat den Kampf gegen die herrschende Kirchen -

lehre kühn ausgenommen und mit Energie durchgeführt.

Ihm fehlte die Besonnenheit und die Gelehrsamkeit seines

späteren Mitstreiters Valentin Körte; aber sein Wort hatte

Kraft und Feuer, und wenn der schwarzhaarige, schwarz¬

bärtige Mann auf die Kanzel trat oder, wie er es liebte,

unter der großen Linde des Petrikirchhofs seinen Predigt¬

stuhl bestieg, so riß seine Predigt die andächtig lauschenden

Zuhörer mit sich fort, erfüllte seine freudige Siegesgewiß¬

heit sie mit Zuversicht, begeisterte sie seine warme Liebe

für den gemeinsamen deutschen Kirchengesang. Weit über

seinen Tod hinaus hat ihm seine dankbare Gemeinde ihre

Anhänglichkeit bewahrt.
Der Schmerz über seinen Verlust rief bei dem da-
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inalò noch alle Kreise beherrschenden Aberglauben und bei
der Schärfe der kirchlichen Gegensätze den Wahn hervor,
man habe ihm mit höllischen Künsten nachgestellt, und er
sei auf Veranlassung der Katholiken vergiftet worden. Daß
ein solcher Wahn damals entstehen und in den folgenden
Jahrzehnten immer fester Wurzel fasten konnte, ist erklär¬
lich: ihm jetzt nicht entgegenzutreten, wäre des Andenkens
Slüters unwürdig.
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